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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 21/6278, 21/6565 –

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur 
Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes und zur 
Änderung weiterer Vorschriften im Wärmebereich 

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Violetta Bock, Jörg Cezanne, Luigi
Pantisano, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/3910 –

Für das Recht auf Heizen – Bezahlbar und erneuerbar 

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Violetta Bock, Luigi Pantisano, Marcel
Bauer, weiterer Abgeordneter und der Fraktion Die Linke
– Drucksache 21/6019 –

Heizkostendeckel sofort einführen und Gasausstieg ermöglichen 

A. Problem
Zu Buchstabe a
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Der Gesetzentwurf sieht unter anderem die Umbenennung des Gebäudeenergie
gesetzes in Gebäudemodernisierungsgesetz und die Streichung der Regelungen in 
den §§ 71, 71b bis 71p und § 72 vor. Es sollen neue Regelungen für die Moderni
sierung der Wärmeversorgung von Gebäuden eingeführt werden, sodass weiter
hin auch Gas- und Ölheizungen eingebaut werden können. Die dafür eingesetzten 
Brennstoffe sollen sukzessive klimafreundlicher werden. Ab 2029 soll dem Gas 
oder Öl ein verbindlicher Bioanteil beigemischt werden. 

Gleichzeitig soll der Hochlauf von Biomethan, biogenem Flüssiggas, Bioöl und 
Wasserstoff ab dem Jahr 2028 durch eine moderate Grüngas-/Grünheizöl-Quote 
unterstützt werden. 

Die zentralen Vorgaben des Gebäudemodernisierungsgesetzes sollen im Jahr 
2030 im Hinblick auf ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele für den 
Gebäudesektor evaluiert werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Fraktion Die Linke schickt ihrem Antrag voraus, dass Wärme Daseinsvor
sorge sei und Heizen für immer mehr Menschen unbezahlbar werde. Anstatt den 
eingeschlagenen klimapolitischen Pfad konsequent weiterzugehen, versuche die 
aktuelle Bundesregierung, dringend notwendige Vorgaben zu erneuerbaren Ener
gien zurückzuschrauben und treibe damit letztendlich Millionen Menschen in eine 
fossile Heizkostenfalle. 

Die antragsstellende Fraktion möchte die Bundesregierung daher auffordern, ei
nen Gesetzentwurf für eine soziale Wärmewende vorzulegen, der unter anderem 
vorsieht, dass die energetische Sanierung von Haushalten, die durch steigende 
Energiekosten armutsgefährdet sind, gezielt gefördert werden; die 65-Prozent-Re
gel des § 71 GEG weiter erhöht und die Erfüllungsoptionen auf Wärmepumpen 
und Wärmenetze beschränkt werden, um die Menschen vor vermeidbar hohen 
Betriebskosten zu schützen; kostenfreie, unkomplizierte und verifizierte Bera
tungs- und Unterstützungsangebote organisiert werden; die Modernisierungsum
lage abgeschafft und eine Mieterschutzklausel eingeführt wird sowie sozial ge
staffelte staatliche Förderprogramme einzurichten. 

Zu Buchstabe c 

Die Fraktion Die Linke schickt ihrem Antrag voraus, dass Millionen Mietende in 
Deutschland strukturell schutzlos gegenüber steigenden Heizkosten seien, da sie 
weder die Art ihrer Heizung bestimmen noch wirksam auf fossile Preissteigerun
gen reagieren könnten. Der wirksamste Schutz für Mietende vor steigenden Heiz
kosten seien massive Investitionen in konsequenten Klimaschutz, ein Umstieg auf 
erneuerbare Energien und Energieeffizienzsteigerung im Gebäudebestand. 

Die antragsstellende Fraktion möchte die Bundesregierung daher auffordern, ei
nen Gesetzentwurf vorzulegen, der unter anderem eine Mieterschutzklausel mit 
einem Heizkostendeckel einführt und vorgibt, dass der CO2-Preis vollständig von 
der Eigentümerseite zu tragen sei sowie Heizkosten auf Vermietende und Mie
tende nach einem Stufenmodell aufgeteilt werden, das Anreize für die Umstellung 
auf erneuerbare Heizungsoptionen und energetische Gebäudesanierung setzt. 

B. Lösung 
Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf wurde insbesondere dahingehend geändert und ergänzt, dass 
Übergangsregelungen für den Tausch einer Heizung aufgrund eines irreparablen 
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Ausfalls aufgenommen wurden, Regelungen für die Wartung von Wärmepumpen 
präzisiert wurden sowie eine Härtefallregelung für Vermietende bei der CO2-Kos
tenaufteilung aufgenommen wurde. 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 in geänder
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 
die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Die Linke. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung aufgefordert, die Bundesförderung ef
fiziente Gebäude fortzuführen und die Fernwärmeplanung zügig voranzutreiben. 
Außerdem solle sie sich dafür einsetzen, dass die Europäische Kommission eine 
bürokratiearme Umsetzung der Europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie ermög
liche. 

Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und Die Linke. 

Zu Buchstabe b 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/3910 mit den Stimmen der Frak
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zu Buchstabe c 

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/6019 mit den Stimmen der Frak
tionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion 
Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

C. Alternativen 
Zu Buchstabe a 

Beibehaltung der derzeit geltenden Regelungen, soweit sie nicht der Umsetzung 
europäischen Rechts dienen, was eine Anpassung des nationalen Rechtsrahmen 
innerhalb der vorgegebenen Umsetzungsfrist erforderlich macht. 

Zu Buchstabe b 

Annahme des Antrags. 

Zu Buchstabe c 

Annahme des Antrags. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 

Durch die von der EU-Gebäuderichtlinie (EU) 2024/1275 vorgesehenen Renovie
rungsanforderungen für Nichtwohngebäude können auch Gebäude im Eigentum 
der öffentlichen Hand (Bund, Länder, Gemeinden) betroffen sein. Die Renovie
rungsanforderungen sehen vor, dass die Mitgliedstaaten für bestehende Nicht
wohngebäude Schwellenwerte festlegen. Dabei müssen diese Schwellenwerte ge
währleisten, dass zum Jahr 2030 die 16 Prozent der Nichtwohngebäude, die un
terhalb des Schwellenwertes liegen, und zum Jahr 2033 die 26 Prozent der Nicht
wohngebäude, die unterhalb des Schwellenwerts liegen, renoviert werden, um die 
festgelegte Gesamtenergieeffizienz zu erreichen. Da zunächst der Schwellenwert 
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durch die Renovierungsanforderungen festgelegt wird, lässt sich noch nicht kon
kret bestimmen, welche konkreten Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentli
chen Hand unter die jeweiligen Schwellenwerte fallen. Zudem ist derzeit noch 
nicht bestimmbar, welche Maßnahmen im Einzelfall zu ergreifen sind, um den 
Renovierungsanforderungen zu genügen. Aufgrund der durch die EU-Gebäude
richtlinie vorgesehenen Renovierungsanforderungen für Nichtwohngebäude fal
len einmalige Kosten für 10 Jahre von etwa 50 Millionen Euro pro Jahr an. 

Die geplanten Regelungen können Auswirkungen auf die Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung innerhalb der Systeme der sozialen Mindestsicherung haben. Hier
durch können finanzielle Auswirkungen bei den existenzsichernden Leistungen 
entstehen. 

Etwaige stellenmäßige wie finanzielle Mehrbedarfe sind in den jeweils betroffe
nen Einzelplänen vollständig und dauerhaft gegenzufinanzieren. 

E. Erfüllungsaufwand 
Zu Buchstabe a 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen reduziert sich der jährliche Erfüllungs
aufwand durch die Digitalisierung und die Vereinfachungen der Prüfung und Op
timierung von Heizungsanlagen nach Artikel 2. 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung von rund 
5,1 Milliarden Euro und rund 55 000 Stunden. Davon entfallen etwa 3 Millionen 
Euro auf EU-Vorgaben. Zudem entstehen einmalige Entlastungen von rund 8 Mil
lionen Euro. 

Die durch die Streichung der §§ 71 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes er
mittelten Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger werden sich durch den 
Aufwand der Vorgaben der §§ 42 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes min
dern. In welchem Umfang die Entlastungen gemindert werden, lässt sich aufgrund 
der Unsicherheiten mit Blick auf die Kosten biogener Brennstoffe aktuell nicht 
beziffern. Hierzu siehe auch F. Weitere Kosten. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich in § 60a GModG für Bür
gerinnen und Bürger eine jährliche Entlastung von 279 000 Euro und 2604 Stun
den und nach § 60b GModG eine jährliche Entlastung von rund 300 000 Euro und 
rund 2800 Stunden. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung von rund 2,3 Mil
liarden Euro. Davon entfallen etwa 260 Millionen Euro auf EU-Vorgaben. Davon 
wiederum stellen etwa 135 Millionen Euro Bürokratiekosten dar. 

Aufgrund der durch die EU-Gebäuderichtlinie vorgesehenen Renovierungsanfor
derungen für Nichtwohngebäude fallen einmalige Kosten für 10 Jahre von etwa 
684 Millionen Euro pro Jahr an. Dem stehen einmalige Entlastungen von im Saldo 
rund 526 Millionen Euro gegenüber. Darin enthalten sind weitere rund 230 Mil
lionen Euro an Belastungen aus EU-Vorgaben. 

Die durch die Streichung der §§ 71 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes er
mittelten Entlastungen für die Wirtschaft werden sich durch den Aufwand der 
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Vorgaben der §§ 42 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes mindern. In wel
chem Umfang die Entlastungen gemindert werden, lässt sich aufgrund der Unsi
cherheiten mit Blick auf die Kosten biogener Brennstoffe aktuell nicht beziffern. 
Hierzu siehe auch F. Weitere Kosten. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich für die Wirtschaft in § 60a 
GModG eine jährliche Entlastung von rund 10 Millionen Euro und in § 60b 
GModG eine jährliche Entlastung von rund 130 000 Euro. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht im Saldo eine jährliche Entlastung von rund 335 Mil
lionen Euro. Davon entfallen etwa 11 Millionen Euro auf EU-Vorgaben. 

Aufgrund der durch die EU-Gebäuderichtlinie vorgesehenen Renovierungsanfor
derungen für Nichtwohngebäude fallen einmalige Kosten für 10 Jahre von etwa 
50 Millionen Euro pro Jahr an. Dem stehen einmalige Entlastungen von im Saldo 
rund 44 Millionen Euro gegenüber. Darin enthalten sind weitere rund 32 Millio
nen Euro an Belastungen aus EU-Vorgaben. 

Die durch die Streichung der §§ 71 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes er
mittelten Entlastungen für die Verwaltung werden sich durch den Aufwand der 
Vorgaben der §§ 42 ff. des Gebäudemodernisierungsgesetzes mindern. In wel
chem Umfang die Entlastungen gemindert werden, lässt sich aufgrund der Unsi
cherheiten mit Blick auf die Kosten biogener Brennstoffe aktuell nicht beziffern. 
Hierzu siehe auch F. Weitere Kosten. 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen ergeben sich für die Verwaltung in § 60a 
GModG eine jährliche Entlastung von rund 10 000 Euro und in § 60b GModG 
eine jährliche Entlastung von rund 10 000 Euro. 

F. Weitere Kosten 
Zu Buchstabe a 

Die Änderungen bewirken keine wesentlichen Änderungen für die sonstigen Kos
ten der Wirtschaft oder für das soziale Sicherungssystem. Es sind keine Auswir
kungen auf das gesamtwirtschaftliche Preisniveau zu erwarten. 

§§ 42 ff. GModG 

§ 43 regelt als unmittelbare Pflicht, dass ein Eigentümer, der nach dem Inkrafttre
ten dieses Gesetzes eine Heizungsanlage, die mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas be
schickt wird, in ein bestehendes Gebäude einbaut, sicherzustellen hat, dass ab dem 
1. Januar 2029 mindestens 10 Prozent, ab dem 1. Januar 2030 mindestens 15 Pro
zent, ab dem 1. Januar 2035 mindestens 30 Prozent und ab dem 1. Januar 2040 
mindestens 60 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, 
Bioöl, biogenem Flüssiggas, grünem, blauen, orangenem oder türkisem Wasser
stoff einschließlich daraus hergestellter Derivate erzeugt wird. 

Die mittelbaren Folgen dieser Regelungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
beziffert werden. Die „Bio-Treppe“ greift erst ab 2029. Eine belastbare Abschät
zung der in der Zukunft zu erwartenden Kosten ist derzeit nicht möglich. Es lassen 
sich keine gesicherten Annahmen für die Marktentwicklung in diesem Segment 
treffen. 

Die Wahl der Heizungsart ist den Eigentümern freigestellt. Es ist offen, wie viele 
Eigentümer sich künftig für den Austausch einer Gas-, Öl- oder Flüssiggashei
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zung durch eine Heizung mit diesen Brennstoffen, durch eine Hybridheizung, 
durch eine Wärmepumpe oder durch einen Fernwärmeanschluss entscheiden. Der 
Eigentümer wird seine Entscheidung vor allem aus wirtschaftlichen Gründen tref
fen. Fördermöglichkeiten wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) 
oder landesrechtliche Fördermöglichkeiten werden in die Entscheidungsfindung 
einfließen. Die Planungen vieler Unternehmen für den Fernwärmeausbau sind 
noch nicht abgeschlossen, so dass es derzeit unsicher ist, wann und in welchem 
Umfang neue Fernwärmeangebote zur Verfügung stehen. Je weiter die Planungen 
gediehen sind, desto mehr kann der Eigentümer die Fernwärme als Option in sein 
Kalkül einbeziehen. 

Annahmen für die künftige Entwicklung der Nachfrage, der Verfügbarkeit und 
der Preise biogener Brennstoffe sind mit großen Unsicherheiten behaftet. 

Es ist davon auszugehen, dass zusätzlich zur steigenden Nachfrage im Industrie
sektor und im Verkehr sowohl aufgrund der „Bio-Treppe“ als auch aufgrund der 
für 2028 geplanten Einführung einer Grüngas-/Grünheizölquote die Nachfrage 
nach biogenen Brennstoffen kontinuierlich steigen wird und diese Nachfrage auch 
gedeckt werden kann. 

In welchem Umfang die Produktionskapazitäten für biogene Brennstoffe in 
Deutschland und im Ausland steigen werden, wird nachfrageseitig von der Ent
wicklung des Heizungsmarkts ab beeinflusst (s. o.). Angebotsseitig spielen Fak
toren wie die Flächenverfügbarkeit und Importmöglichkeiten eine maßgebliche 
Rolle. Die derzeit verfügbaren Prognosen zur Entwicklung der Potenziale von bi
ogenen Brennstoffen weisen eine so große Bandbreite auf, dass sie für die Geset
zesfolgenabschätzung nicht herangezogen werden können. 

Die Preise für biogene Brennstoffe in der Zukunft können nicht vorhergesagt wer
den. Annahmen für die Preisentwicklung sind mit großen Unsicherheiten behaf
tet. Die Preisentwicklung hängt einerseits von der Entwicklung des Heizungs
markt und der damit einhergehenden Entwicklung der Nachfrage nach biogenen 
Brennstoffen ab, andererseits auch von dem Angebot durch heimische Produktion 
und Importe (s. o.). Auch die aktuell verfügbaren Prognosen zur Preisentwicklung 
bei biogenen Brennstoffen weisen eine so große Bandbreite auf, dass sie für die 
Gesetzesfolgenabschätzung nicht herangezogen werden können. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass es in den nächsten Jahren ein Wachs
tum des Marktes für biogene Heizungen und Brennstoffe geben wird. Die Ent
wicklung wird im Zusammenspiel mit der steigenden Nachfrage zu Kosten füh
ren, die in einer Gesetzesfolgenabschätzung zu berücksichtigen wären. Derzeit 
lassen sich diese Kosten aufgrund der genannten Unsicherheiten nicht beziffern. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 in der aus der nach
stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) folgende Entschließung anzunehmen: 

„I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Das Heizungsgesetz wird abgeschafft. Das neue Gebäudemodernisierungs
gesetz wird technologieoffener, flexibler, praxistauglicher und einfacher. 
Dabei behalten wir die Klimaziele im Blick, mit dem Ziel, dass neue Hei
zungen in Zukunft überwiegend CO2-frei betrieben werden. 

Neben dem Gebäudemodernisierungsgesetz ist für die Wärmeerzeugung der 
Zukunft das Justieren weiterer Stellschrauben im Wärmebereich essenziell, 
wie beispielsweise das Fortschreiben der Förderkulisse, die dringend erfor
derlichen Nachbesserungen der Europäischen Gebäudeeffizienz-Richtlinie 
sowie die Schaffung vergleichbarer Bedingungen (Level Playing Field) zwi
schen Fernwärme, die überwiegend im urbanen Raum mit hohem Mietwoh
nungsanteil relevant ist, und anderen Technologien im Wärmemarkt. 

Der Bundestag nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die im Gebäudemo
dernisierungsgesetz erfolgte Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1275 vom 
24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zu neuer Bü
rokratie führt. Zudem stellen die kurzen Umsetzungsfristen der Richtlinie 
insbesondere auch kommunale Immobilienunternehmen vor große Heraus
forderungen.   

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

- sich in der Europäischen Union für eine grundlegende Vereinfachung der 
Richtlinie einzusetzen. Insbesondere sollten Umsetzungsfristen verlän
gert, die Vorgaben auf das Notwendige beschränkt, den Mitgliedstaaten 
mehr Spielraum für eine unbürokratische Umsetzung gegeben und der 
Quartiersansatz zur gemeinsamen Erfüllung von Anforderungen für Ge
bäude im räumlichen Zusammenhang ermöglicht werden; 

- die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bis mindestens 2029 
fortzuführen und einen Vorschlag zur gesetzlichen Regelung der Bundes
förderung effiziente Wärmenetze (BEW) vorzulegen, um den Bau und 
die Dekarbonisierung von Nah- und Fernwärmenetzen zu unterstützen 
und Verbraucherpreise zu entlasten; 

- zu den Energieberatungs- und Förderangeboten zur energetischen Sanie
rung von Wohn- und Nichtwohngebäuden, die auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene vorhanden sind, mehr Übersichtlichkeit zu schaffen 
und eine digitale Anlaufstelle zu schaffen; 

- für Wohnungseigentumsanlagen zu prüfen, welche Besonderheiten in 
diesen Fällen in Bezug auf die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung 
bestehen, die im Einzelnen adressiert werden sollten. Insbesondere bittet 
er um Prüfung, ob es für Wohnungseigentumsanlagen mit Gasetagenhei
zungen gesetzgeberischer Maßnahmen bedarf, um eine ungewollte „End
losschleife“ der Erneuerung von Gasetagenheizungen zu vermeiden; 

- unter Einbezug der sozialen Träger und der Kostenträger die Daten- und 
Informationsbasis zum energetischen Zustand der Gebäude sozialer 
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Dienstleister zu verbessern, um Finanzbedarfe und bestehende Hürden 
bei der Sanierung zu identifizieren. Hierbei ist auch die praktische An
wendung des Wirtschaftlichkeitsgebots zu berücksichtigen, u. a. mit 
Blick auf Lebenszyklusbetrachtungen. Auf Grundlage der Erkenntnisse 
sollen geeignete Maßnahmen ergriffen werden; insbesondere damit In
vestitionen in klimaneutrale Heizungstechnologien unter Beibehaltung 
der notwendigen Einzelfallprüfung valide beurteilt werden können. Zu
dem gilt es, unbillige Härten und Rechtsunsicherheiten für gemeinnützige 
Einrichtungen, insbesondere mit Blick auf Energiekostenentwicklungen, 
durch verlässliche Rahmenbedingungen und Unterstützungsangebote ab
zuwenden; 

- um dem Anspruch von One-Stop-Shops gerecht zu werden, auf der be
stehenden Förder- und Beratungsinfrastruktur aufzubauen; dabei ist si
cherzustellen, dass noch bestehende Beratungslücken - insbesondere mit 
Blick auf die Prävention und Abfederung hoher Energiekostenbelastung 
von Haushalten, die aufgrund schlechter Gebäudeeffizienz und niedri
gem Einkommen betroffen sind, geschlossen werden. Dabei sollten auch 
bestehende Schwierigkeiten bei der Vorfinanzierung beim Heizungs
tausch oder bei Effizienzmaßnahmen adressiert und ein Konzept entwi
ckelt werden; 

- mittels der Novellierung der AVBFernwärmeV und der Wärmelieferver
ordnung einen geeigneten Rahmen zur angemessenen Weitergabe von 
Kosten bei Investitionen in die Dekarbonisierung des Erzeugungsparks 
sowie in Wärmenetzinfrastrukturen schaffen, um diese langfristig rechts
sicher über die Fernwärmepreise refinanzieren zu können – bei gleichzei
tiger Wahrung von Bezahlbarkeit für die Verbraucher. Dabei ist das be
stehende jährliche voraussetzungslose Leistungsanpassungsrechts des 
Kunden (§ 3 AVBFernwärmeV) zu ändern, um Planungssicherheit für 
den Wärmenetzbetreiber zu gewährleisten und andererseits Korrekturen 
oder Anpassungen an den realistischen Verbrauch für Kunden zu ermög
lichen. Auch das Kostenneutralitätsgebot des § 556c BGB in Verbindung 
mit der WärmeLV, das die Umstellung vermieteter Bestandsgebäude auf 
Fernwärme aktuell in den meisten Fällen verhindert und Mieter nicht ef
fektiv und langfristig vor unangemessenen Wärmepreisen schützt, ist mo
derat anzupassen; 

- zu prüfen, wie analog zur notwendigen Förderung der energetischen Sa
nierung von Sportstätten auch Fördermaßnahmen für Jugendübernach
tungsstätten wie Jugendherbergen, Freizeitheime und Naturfreundehäu
ser entwickelt werden können. Grundlage hierfür könnte das mittlerweile 
in die sogenannte Sportmilliarde überführte Bundesprogramm „Sanie
rung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ sein.“; 

c) den Antrag auf Drucksache 21/3910 abzulehnen; 

d) den Antrag auf Drucksache 21/6019 abzulehnen. 
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Berlin, den 8. Juli 2026 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie 

Christian Frhr. von Stetten 
Vorsitzender 

 
 

 
 

Lars Rohwer 
Berichterstatter 

Dr. Alaa Alhamwi 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des Ge
bäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften im Wärmebe
reich 
– Drucksachen 21/6278, 21/6565 – 
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung des Gebäudeenergiegesetzes, 

zur  
Änderung des Gebäude-Elektromobi
litätsinfrastruktur-Gesetzes und zur  
Änderung weiterer Vorschriften im 

Wärmebereich* 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände
rung des Gebäudeenergiegesetzes, 

zur  
Änderung des Gebäude-Elektromobi
litätsinfrastruktur-Gesetzes und zur  
Änderung weiterer Vorschriften im 

Wärmebereich* 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be
schlossen: 

I n h a l t s ü b e r s i c h t  u n v e r ä n d e r t  

Artikel 1 Änderung des Gebäudeenergiegeset
zes 

 

Artikel 2 Änderung des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes 

 

Artikel 3 Weitere Änderung des Gebäudemo
dernisierungsgesetzes zum 1. Januar 
2028 

 

Artikel 4 Weitere Änderung des Gebäudemo
dernisierungsgesetzes zum 1. Januar 
2030 

 

Artikel 5 Änderung des Kohlendioxidkosten
aufteilungsgesetzes 

 

Artikel 6 Änderung des Bürgerlichen Gesetz
buches 

 

Artikel 7 Änderung des Gebäude-Elektromo
bilitätsinfrastruktur-Gesetzes 

 

Artikel 8 Folgeänderungen  

Artikel 9 Inkrafttreten  

 
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 24. April 2024 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L 2024/1275 vom 
8.5.2024). 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 11 – Drucksache 21/7009 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Gebäudeenergiegesetzes Änderung des Gebäudeenergiegesetzes 

Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I 
Nr. 4) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Gebäudeenergiegesetz vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I 
Nr. 4) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„Gesetz zur Einsparung von Ener
gie und zur Modernisierung der 
Wärmeversorgung in Gebäuden 

 

(Gebäudemodernisierungsgesetz – 
GModG)“. 

 

2. Die Inhaltsübersicht wird durch die folgende 
Inhaltsübersicht ersetzt: 

2. Die Inhaltsübersicht wird durch die folgende 
Inhaltsübersicht ersetzt: 

„Inhaltsübersicht „Inhaltsübersicht 

Teil 1  

Allgemeiner Teil  

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 Zweck und Ziel § 1 u n v e r ä n d e r t  

§ 2 Anwendungsbereich § 2 u n v e r ä n d e r t  

§ 3 Begriffsbestimmungen § 3 u n v e r ä n d e r t  

§ 4 Vorbildfunktion der öffentlichen Hand § 4 u n v e r ä n d e r t  

§ 5 Grundsatz der Wirtschaftlichkeit § 5 u n v e r ä n d e r t  

§ 6 Verordnungsermächtigung zur Verteilung 
der Betriebskosten und zu Abrech
nungs- und Verbrauchsinformationen 

§ 6 u n v e r ä n d e r t  

§ 6a Verordnungsermächtigung zur Versor
gung mit Fernkälte 

§ 6a u n v e r ä n d e r t  

§ 7 Regeln der Technik § 7 u n v e r ä n d e r t  

§ 8 Verantwortliche § 8 u n v e r ä n d e r t  

§ 9 Länderregelung § 9 u n v e r ä n d e r t  

§ 9a Evaluation § 9a u n v e r ä n d e r t  
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Teil 2  

Anforderungen an zu errichtende Gebäude  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1  

Allgemeiner Teil  

u n v e r ä n d e r t  

§ 10Grundsatz und Niedrigstenergiegebäude § 10 u n v e r ä n d e r t  

§ 11Mindestwärmeschutz § 11 u n v e r ä n d e r t  

§ 12Wärmebrücken § 12 u n v e r ä n d e r t  

§ 13Dichtheit § 13 u n v e r ä n d e r t  

§ 14Sommerlicher Wärmeschutz § 14 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2  

Jahres-Primärenergiebedarf und baulicher 

Wärmeschutz bei zu errichtenden Gebäuden  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1  

Wohngebäude  

u n v e r ä n d e r t  

§ 15Gesamtenergiebedarf § 15 u n v e r ä n d e r t  

§ 16Baulicher Wärmeschutz § 16 u n v e r ä n d e r t  

§ 17Aneinandergereihte Bebauung § 17 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2  

Nichtwohngebäude  

u n v e r ä n d e r t  

§ 18Gesamtenergiebedarf § 18 u n v e r ä n d e r t  

§ 19Baulicher Wärmeschutz § 19 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3  

Berechnungsgrundlagen und -verfahren  

u n v e r ä n d e r t  

§ 20Berechnung des Jahres-Primärenergiebe
darfs eines Wohngebäudes 

§ 20 u n v e r ä n d e r t  

§ 21Berechnung des Jahres-Primärenergiebe
darfs eines Nichtwohngebäudes 

§ 21 u n v e r ä n d e r t  

§ 22Primärenergiefaktoren § 22 u n v e r ä n d e r t  

§ 23Anrechnung von Strom aus erneuerbaren 
Energien 

§ 23 u n v e r ä n d e r t  
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§ 24Einfluss von Wärmebrücken § 24 u n v e r ä n d e r t  

§ 25Berechnungsrandbedingungen § 25 u n v e r ä n d e r t  

§ 26Prüfung der Dichtheit eines Gebäudes § 26 u n v e r ä n d e r t  

§ 27Gemeinsame Heizungsanlage für mehrere 
Gebäude 

§ 27 u n v e r ä n d e r t  

§ 28Anrechnung mechanisch betriebener Lüf
tungsanlagen 

§ 28 u n v e r ä n d e r t  

§ 29Berechnung des Jahres-Primärenergiebe
darfs und des Transmissionswärme
verlustes bei aneinandergereihter Be
bauung von Wohngebäuden 

§ 29 u n v e r ä n d e r t  

§ 30Zonenweise Berücksichtigung von Ener
giebedarfsanteilen bei einem zu er
richtenden Nichtwohngebäude 

§ 30 u n v e r ä n d e r t  

§ 31Vereinfachtes Nachweisverfahren für ein 
zu errichtendes Wohngebäude 

§ 31 u n v e r ä n d e r t  

§ 32Vereinfachtes Berechnungsverfahren für 
ein zu errichtendes Nichtwohnge
bäude 

§ 32 u n v e r ä n d e r t  

§ 33Andere Berechnungsverfahren § 33 u n v e r ä n d e r t  

Teil 3  

Modernisierung von bestehenden Gebäuden 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1  

Allgemeine Anforderungen an bestehende 

Gebäude 

u n v e r ä n d e r t  

§ 34Aufrechterhaltung der energetischen Qua
lität; entgegenstehende Rechtsvor
schriften 

§ 34 u n v e r ä n d e r t  

§ 35Nachrüstung eines bestehenden Gebäudes § 35 u n v e r ä n d e r t  

§ 36Anforderungen an ein bestehendes Ge
bäude bei Änderung 

§ 36 u n v e r ä n d e r t  

§ 37Berechnung des Wärmedurchgangskoeffi
zienten 

§ 37 u n v e r ä n d e r t  

§ 38Energetische Bewertung eines bestehen
den Gebäudes 

§ 38 u n v e r ä n d e r t  

§ 39Anforderungen an ein bestehendes Ge
bäude bei Erweiterung und Ausbau 

§ 39 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 2  

Besondere Renovierungsanforderungen an 

bestehende Nichtwohngebäude 

u n v e r ä n d e r t  

§ 40(weggefallen) § 40 u n v e r ä n d e r t  

§ 41(weggefallen) § 41 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3  

Modernisierung der Wärmeversorgung in 

Gebäuden 

u n v e r ä n d e r t  

§ 42Grundsatz § 42 u n v e r ä n d e r t  

 § 42a Grüngas-/Grünheizölquote 

§ 43Einbau einer Heizungsanlage, die mit Gas, 
Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird 

§ 43 u n v e r ä n d e r t  

§ 44 Einbau einer solarthermischen An
lage 

§ 44 u n v e r ä n d e r t  

§ 45Einbau einer Heizungsanlage zur Nutzung 
fester Biomasse 

§ 45 u n v e r ä n d e r t  

§ 46Einbau einer Stromdirektheizung § 46 u n v e r ä n d e r t  

§ 47(weggefallen) § 47 u n v e r ä n d e r t  

§ 48(weggefallen) § 48 u n v e r ä n d e r t  

§ 49(weggefallen) § 49 u n v e r ä n d e r t  

§ 50(weggefallen) § 50 u n v e r ä n d e r t  

§ 51(weggefallen) § 51 u n v e r ä n d e r t  

§ 52(weggefallen) § 52 u n v e r ä n d e r t  

§ 53(weggefallen) § 53 u n v e r ä n d e r t  

§ 54(weggefallen) § 54 u n v e r ä n d e r t  

§ 55(weggefallen)  § 55 u n v e r ä n d e r t  
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Teil 4  

Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumluft

technik sowie der Warmwasserversorgung  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 1  

Gebäudeautomation 

u n v e r ä n d e r t  

§ 56Gebäudeautomatisierung und Gebäude
steuerung 

§ 56 u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2  

Aufrechterhaltung der energetischen Qualität 

bestehender Anlagen  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1  

Veränderungsverbot  

u n v e r ä n d e r t  

§ 57Verbot von Veränderungen; entgegenste
hende Rechtsvorschriften 

§ 57 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2  

Betreiberpflichten  

u n v e r ä n d e r t  

§ 58Betriebsbereitschaft § 58 u n v e r ä n d e r t  

§ 59Sachgerechte Bedienung § 59 u n v e r ä n d e r t  

§ 60Wartung und Instandhaltung § 60 u n v e r ä n d e r t  

§ 60a Prüfung und Optimierung von Wär
mepumpen 

§ 60a u n v e r ä n d e r t  

§ 60b Prüfung und Optimierung älterer Hei
zungsanlagen 

§ 60b u n v e r ä n d e r t  

§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere 
Maßnahmen zur Heizungsoptimie
rung 

§ 60c u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 3  

Einbau und Ersatz  

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 1  

Verteilungseinrichtungen und Warmwasser

anlagen  

u n v e r ä n d e r t  

§ 61Verringerung und Abschaltung der Wär
mezufuhr sowie Ein- und Ausschal
tung elektrischer Antriebe 

§ 61 u n v e r ä n d e r t  

§ 62Wasserheizung, die ohne Wärmeübertra
ger an eine Nah- oder Fernwärmever
sorgung angeschlossen ist 

§ 62 u n v e r ä n d e r t  

§ 63Raumweise Regelung der Raumtempera
tur 

§ 63 u n v e r ä n d e r t  

§ 64Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe § 64 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2  

Klimaanlagen und sonstige Anlagen der 

Raumlufttechnik  

u n v e r ä n d e r t  

§ 65Begrenzung der elektrischen Leistung § 65 u n v e r ä n d e r t  

§ 66Regelung der Be- und Entfeuchtung § 66 u n v e r ä n d e r t  

§ 67Regelung der Volumenströme § 67 u n v e r ä n d e r t  

§ 68Wärmerückgewinnung § 68 u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 3  

Wärmedämmung von Rohrleitungen und Ar

maturen  

u n v e r ä n d e r t  

§ 69Wärmeverteilungs- und Warmwasserlei
tungen sowie Armaturen 

§ 69 u n v e r ä n d e r t  

§ 70Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitun
gen sowie Armaturen 

§ 70 u n v e r ä n d e r t  

§ 71(weggefallen) § 71 u n v e r ä n d e r t  

§ 72(weggefallen) § 72 u n v e r ä n d e r t  

§ 73(weggefallen) § 73 u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 4  

Energetische Inspektion von Klimaanlagen  

u n v e r ä n d e r t  

§ 74Betreiberpflicht § 74 u n v e r ä n d e r t  

§ 75Durchführung und Umfang der Inspektion § 75 u n v e r ä n d e r t  

§ 76Zeitpunkt der Inspektion § 76 u n v e r ä n d e r t  

§ 77Fachkunde des Inspektionspersonals § 77 u n v e r ä n d e r t  

§ 78Inspektionsbericht; Registriernummern § 78 u n v e r ä n d e r t  

Teil 5  

Energieausweise  

u n v e r ä n d e r t  

§ 79Grundsätze des Energieausweises § 79 u n v e r ä n d e r t  

§ 80Ausstellung und Verwendung von Ener
gieausweisen 

§ 80 u n v e r ä n d e r t  

§ 81Energiebedarfsausweis § 81 u n v e r ä n d e r t  

§ 82Energieverbrauchsausweis § 82 u n v e r ä n d e r t  

§ 83Ermittlung und Bereitstellung von Daten § 83 u n v e r ä n d e r t  

§ 84Empfehlungen für die Verbesserung der 
Energieeffizienz 

§ 84 u n v e r ä n d e r t  

§ 85Angaben im Energieausweis § 85 u n v e r ä n d e r t  

§ 86Energieeffizienzklasse eines Wohngebäu
des 

§ 86 u n v e r ä n d e r t  

§ 87Pflichtangaben in einer Immobilienan
zeige 

§ 87 u n v e r ä n d e r t  

§ 88Ausstellungsberechtigung für Energieaus
weise 

§ 88 u n v e r ä n d e r t  

Teil 6  

Finanzielle Förderung der Nutzung erneuer

barer Energien für die Erzeugung von 

Wärme oder Kälte und von Energieeffizienz

maßnahmen  

u n v e r ä n d e r t  

§ 89Fördermittel § 89 u n v e r ä n d e r t  

§ 90Geförderte Maßnahmen zur Nutzung er
neuerbarer Energien 

§ 90 u n v e r ä n d e r t  

§ 91Verhältnis zu den Anforderungen an ein 
Gebäude 

§ 91 u n v e r ä n d e r t  
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Teil 7  

Vollzug  

u n v e r ä n d e r t  

§ 92Erfüllungserklärung § 92 u n v e r ä n d e r t  

§ 93Pflichtangaben in der Erfüllungserklärung § 93 u n v e r ä n d e r t  

§ 94Verordnungsermächtigung § 94 u n v e r ä n d e r t  

§ 95Behördliche Befugnisse § 95 u n v e r ä n d e r t  

§ 96Private Nachweise § 96 u n v e r ä n d e r t  

§ 97Aufgaben des bevollmächtigten Bezirks
schornsteinfegers 

§ 97 u n v e r ä n d e r t  

§ 98Registriernummer § 98 u n v e r ä n d e r t  

§ 99Stichprobenkontrollen von Energieaus
weisen und Inspektionsberichten über 
Klimaanlagen 

§ 99 u n v e r ä n d e r t  

§ 100 Nicht personenbezogene Auswertung 
von Daten 

§ 100 u n v e r ä n d e r t  

§ 101 Verordnungsermächtigung; Erfah
rungsberichte der Länder 

§ 101 u n v e r ä n d e r t  

§ 102 Befreiungen § 102 u n v e r ä n d e r t  

§ 103 Innovationsklausel § 103 u n v e r ä n d e r t  

Teil 8  

Besondere Gebäude, Bußgeldvorschriften, 

Anschluss- und Benutzungszwang  

u n v e r ä n d e r t  

§ 104 Kleine Gebäude und Gebäude aus 
Raumzellen 

§ 104 u n v e r ä n d e r t  

§ 105 Baudenkmäler und sonstige besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz 

§ 105 u n v e r ä n d e r t  

§ 106 Gemischt genutzte Gebäude § 106 u n v e r ä n d e r t  

§ 107 Wärmeversorgung im Quartier § 107 u n v e r ä n d e r t  

§ 108 Bußgeldvorschriften § 108 u n v e r ä n d e r t  

§ 109 Anschluss- und Benutzungszwang § 109 u n v e r ä n d e r t  
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Teil 9  

Übergangsvorschriften  

u n v e r ä n d e r t  

§ 110 Anforderungen an Anlagen der Hei
zungs-, Kühl- und Raumlufttechnik 
sowie der Warmwasserversorgung 
und an Anlagen zur Nutzung erneuer
barer Energien 

§ 110 u n v e r ä n d e r t  

§ 111 Allgemeine Übergangsvorschriften § 111 u n v e r ä n d e r t  

§ 112 Übergangsvorschriften für Energie
ausweise 

§ 112 u n v e r ä n d e r t  

§ 113 Übergangsvorschriften für Aussteller 
von Energieausweisen 

§ 113 u n v e r ä n d e r t  

§ 114 Übergangsvorschrift über die vorläu
fige Wahrnehmung von Vollzugsauf
gaben der Länder durch das Deutsche 
Institut für Bautechnik 

§ 114 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 1 (zu § 15 Absatz 1) Techni
sche Ausführung des Referenzgebäudes 
(Wohngebäude) 

Anlage 1 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 2 (zu § 18 Absatz 1) Techni
sche Ausführung des Referenzgebäudes 
(Nichtwohngebäude) 

Anlage 2 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 3 (zu § 19) Höchstwerte der 
mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten 
der wärmeübertragenden Umfassungsflä
che (Nichtwohngebäude) 

Anlage 3 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 4 (zu § 22 Absatz 1) Primär
energiefaktoren 

Anlage 4 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 5 (zu § 31 Absatz 1) Verein
fachtes Nachweisverfahren für ein zu er
richtendes Wohngebäude 

Anlage 5 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 6 (zu § 32 Absatz 3) Zu ver
wendendes Nutzungsprofil für die Berech
nungen des Jahres-Primärenergiebedarfs 
beim vereinfachten Berechnungsverfahren 
für ein zu errichtendes Nichtwohngebäude 

Anlage 6 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 7 (zu § 36) Höchstwerte der 
Wärmedurchgangskoeffizienten von Au
ßenbauteilen bei Änderung an bestehen
den Gebäuden 

Anlage 7 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 8 (zu den §§ 69 und 70) Anfor
derungen an die Wärmedämmung von 
Rohrleitungen und Armaturen 

Anlage 8 u n v e r ä n d e r t  
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Anlage 9 (zu § 85 Absatz 6) Um
rechnung in Treibhausgasemissionen 

Anlage 9 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 10 (zu § 86) Energieeffi
zienzklassen von Wohngebäuden 

Anlage 10 u n v e r ä n d e r t  

Anlage 11 (zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)
 Anforderungen an die Inhalte der Schu
lung für die Berechtigung zur Ausstellung 
von Energieausweisen“. 

Anlage 11 u n v e r ä n d e r t  

3. § 3 wird wie folgt geändert:  3. § 3 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  

aa) Nach Nummer 4 wird die folgende 
Nummer 4a eingefügt: 

 

„4a. „Bioöl“ ein Heizöl, das her
gestellt wird  

 

a) aus der Veresterung von 
Biomasse zu Fettsäu
remethylester oder  

 

b) aus der Hydrierung von 
Biomasse zu hydriertem 
Pflanzenöl,“. 

 

bb) Die bisherige Nummer 4a wird 
durch die folgende Nummer 4b er
setzt: 
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„4b. „blauer Wasserstoff“ Was
serstoff aus der Reformierung 
von Erdgas, dessen Erzeu
gung mit einem Kohlendi
oxid-Abscheidungsverfahren 
und Kohlendioxid-Speiche
rungsverfahren gekoppelt 
wird und der in Bezug auf die 
Verringerung von Treibhaus
gasemissionen einen Min
destschwellenwert von 70 
Prozent des Vergleichswerts 
für fossile Brennstoffe für er
neuerbare Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs erreicht, 
welcher in der nach Arti
kel 29a Absatz 3 der Richtli
nie (EU) 2018/2001 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 
angenommenen Methode für 
die Bewertung der durch er
neuerbare Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs und wie
derverwertete kohlenstoffhal
tige Kraftstoffe erzielten 
Treibhausgasemissionsein
sparungen festgelegt ist,“. 

 

cc) Die Nummer 13b wird durch die 
folgende Nummer 13b ersetzt: 

 

„13b. „grüner Wasserstoff“ Was
serstoff, der die Anforderun
gen nach Artikel 2 Num
mer 36 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 erfüllt, wobei der 
Wasserstoff zur Speicherung 
oder zum Transport auch in 
anderen Energieträgern che
misch oder physikalisch ge
speichert werden kann,“. 

 

dd) Nach Nummer 28 wird die fol
gende Nummer 28a eingefügt: 
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„28a. „orangener Wasserstoff“ 
Wasserstoff, der aus Bio
masse oder unter Verwen
dung von Strom aus Anlagen 
der Abfallwirtschaft herge
stellt wird und der in Bezug 
auf die Verringerung von 
Treibhausgasemissionen ei
nen Mindestschwellenwert 
von 70 Prozent des Ver
gleichswerts für fossile 
Brennstoffe für erneuerbare 
Kraftstoffe nicht biogenen 
Ursprungs erreicht, welcher 
in der nach Artikel 29a Ab
satz 3 der Richtlinie (EU) 
2018/2001 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 angenom
menen Methode für die Be
wertung der durch erneuer
bare Kraftstoffe nicht bioge
nen Ursprungs und wieder
verwertete kohlenstoffhaltige 
Kraftstoffe erzielten Treib
hausgasemissionseinsparun
gen festgelegt ist,“. 

 

ee) Nach Nummer 29a wird die fol
gende Nummer 29b eingefügt: 

 

„29b. „türkiser Wasserstoff“ Was
serstoff, der über die Pyrolyse 
von Erdgas hergestellt wird 
und der in Bezug auf die Ver
ringerung von Treibhaus
gasemissionen einen Min
destschwellenwert von 70 
Prozent des Vergleichswerts 
für fossile Brennstoffe für er
neuerbare Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs erreicht, 
welcher in der nach Arti
kel 29a Absatz 3 der Richtli
nie (EU) 2018/2001 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 
angenommenen Methode für 
die Bewertung der durch er
neuerbare Kraftstoffe nicht 
biogenen Ursprungs und wie
derverwertete kohlenstoffhal
tige Kraftstoffe erzielten 
Treibhausgasemissionsein
sparungen festgelegt ist,“. 
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b) Absatz 3 wird durch die folgenden Ab
sätze 3 und 4 ersetzt: 

b) Absatz 3 wird durch die folgenden Ab
sätze 3 und 4 ersetzt: 

„(3) Biomasse im Sinne des Absat
zes 1 Nummer 4a ist oder sind 

„(3) Biomasse im Sinne des Absat
zes 1 Nummer 4a ist oder sind 

1. Anbaubiomasse nach § 2 Absatz 24 
der Biomassestrom-Nachhaltig
keitsverordnung,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Rohstoffe nach Anhang IX der 
Richtlinie (EU) 2018/2001, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. sonstige Bioabfälle, die nicht in An
hang IX der Richtlinie (EU) 
2018/2001 aufgeführt sind. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 ist jeweils mit der Maßgabe anzu
wenden, dass 

Satz 1 ist jeweils mit der Maßgabe anzu
wenden, dass 

1. Biomasse aus Rohstoffen mit ho
hem Risiko indirekter Landnut
zungsänderung nach Artikel 3 der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2019/807 ausgenommen ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Biomasse die Nachhaltigkeitsanfor
derungen der Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung vom 2. 
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Ver
ordnung vom 13. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2286) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung 
einzuhalten hat. 

2. die Nachhaltigkeitsanforderungen 
der Biomassestrom-Nachhaltig
keitsverordnung vom 2. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5126), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 13. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2286) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung entspre
chend anzuwenden sind auf 

 a) flüssige Biomasse, 

 b) feste Biomasse in einer An
lage zur Erzeugung von 
Wärme oder Kälte mit einer 
Gesamtfeuerungswärme
leistung von 7,5 Megawatt 
oder mehr und 

 c) gasförmige Biomasse in ei
ner Anlage zur Erzeugung 
von Wärme oder Kälte mit 
einer Gesamtfeuerungswär
meleistung von 2 Megawatt 
oder mehr. 

(4) Biomasse im Sinne des Absat
zes 2 Nummer 5 ist oder sind  

(4) Biomasse im Sinne des Absat
zes 2 Nummer 5 ist oder sind  
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1. Biomasse im Sinne der Biomasse
verordnung vom 21. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1234), die zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Ok
tober 2016 (BGBl. I S. 2258) geän
dert worden ist,  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Altholz der Kategorien A I und A II 
nach § 2 Nummer 4 Buchstabe a 
und b der Altholzverordnung vom 
15. August 2002 (BGBl. I S. 3302), 
die zuletzt durch Artikel 120 der 
Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. biologisch abbaubare Anteile von 
Abfällen aus Haushalten und In
dustrie, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. Deponiegas, 4. u n v e r ä n d e r t  

5. Klärgas, 5. u n v e r ä n d e r t  

6. Klärschlamm im Sinne der Klär
schlammverordnung vom 27. Sep
tember 2017 (BGBl. I S. 3465), die 
zuletzt durch Artikel 137 der Ver
ordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung 
oder 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Pflanzenölmethylester. 7. u n v e r ä n d e r t  

Satz 1 ist jeweils mit der Maßgabe anzu
wenden, dass 

Satz 1 ist jeweils mit der Maßgabe anzu
wenden, dass 

1. Biomasse aus Rohstoffen mit ho
hem Risiko indirekter Landnut
zungsänderung nach Artikel 3 der 
Delegierten Verordnung (EU) 
2019/807 ausgenommen ist, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Biomasse die Nachhaltigkeitsanfor
derungen der Biomassestrom-
Nachhaltigkeitsverordnung vom 2. 
Dezember 2021 (BGBl. I S. 5126), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Ver
ordnung vom 13. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2286) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung 
einzuhalten hat, 

2. die Nachhaltigkeitsanforderungen 
der Biomassestrom-Nachhaltig
keitsverordnung vom 2. Dezember 
2021 (BGBl. I S. 5126) in der je
weils geltenden Fassung entspre
chend anzuwenden sind auf 

 a) flüssige Biomasse, 
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 b) feste Biomasse in einer An
lage zur Erzeugung von 
Wärme oder Kälte mit einer 
Gesamtfeuerungswärme
leistung von 7,5 Megawatt 
oder mehr und 

 c) gasförmige Biomasse in ei
ner Anlage zur Erzeugung 
von Wärme oder Kälte mit 
einer Gesamtfeuerungswär
meleistung von 2 Megawatt 
oder mehr, 

3. der zur Erzeugung der gasförmigen 
Biomasse in Vergärungsanlagen im 
Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 und 
2 des Erneuerbare-Energien-Geset
zes ab einer Leistung von 1 Mega
watt, welche nach Ablauf des 31. 
Dezember 2023 in Betrieb genom
men werden, eingesetzte Anteil von 
Getreidekorn oder Mais in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 
40 Masseprozent betragen darf; als 
Mais sind Ganzpflanzen, Mais
korn-Spindel-Gemisch, Körner
mais und Lieschkolbenschrot anzu
sehen.“ 

3. der zur Erzeugung der gasförmigen 
Biomasse in Vergärungsanlagen im 
Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 und 
2 des Erneuerbare-Energien-Geset
zes ab einer Leistung von 1 Mega
watt, welche nach Ablauf des 31. 
Dezember 2023 in Betrieb genom
men werden, eingesetzte Anteil von 
Getreidekorn oder Mais in jedem 
Kalenderjahr insgesamt höchstens 
50 Masseprozent betragen darf; als 
Mais sind Ganzpflanzen, Mais
korn-Spindel-Gemisch, Körner
mais und Lieschkolbenschrot anzu
sehen. “ 

4. In § 6a Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz kann im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium der Jus
tiz“ durch die Angabe „Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann im Einver
nehmen mit dem Bundesministerium der Jus
tiz und für Verbraucherschutz“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 7 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klima
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

 

b) In Absatz 5 wird die Angabe „Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klima
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

 

6. § 9 wird gestrichen. 6. u n v e r ä n d e r t  
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7. § 9a wird zu § 9.  7. u n v e r ä n d e r t  

8. Nach § 9 wird der folgende § 9a eingefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  

„§ 9a 

 

Evaluation  

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie, das Bundesministerium für 
Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
und das Bundesministerium für Umwelt, Kli
maschutz, Naturschutz und nukleare Sicher
heit werden die Regelungen der Teile 2, 3, 4 
und 6 im Jahr 2030 im Hinblick auf ihren Bei
trag zur Erreichung der Klimaschutzziele ins
besondere für den Gebäudesektor und mit 
Blick auf das Ziel der Klimaneutralität 2045 
gemäß dem Bundes-Klimaschutzgesetz vom 
12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das zu
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 235) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung evaluie
ren und nach Maßgabe der Ergebnisse inner
halb von sechs Monaten nach Abschluss der 
Evaluierung einen Vorschlag für eine Weiter
entwicklung der Klimaschutzmaßnahmen im 
Gebäudesektor vorlegen. Die Vorgaben des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes bleiben von den 
Vorgaben dieses Gesetzes unberührt.“ 

 

9. § 10 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 Nummer 3 wird durch die fol
gende Nummer 3 ersetzt:  

 

„3. die Maßgaben der §§ 42 bis 45 ent
sprechend eingehalten werden.“ 

 

b) Nach Absatz 3 werden die folgenden 
Absätze 4 bis 6 eingefügt:  
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„(4) Unbeschadet der Regelung in 
Absatz 2 darf eine Stromdirektheizung 
in ein zu errichtendes Gebäude mit Woh
nungen zum Zweck der Inbetriebnahme 
nur eingebaut oder in diesem nur aufge
stellt werden, wenn das Gebäude die An
forderungen an den baulichen Wärme
schutz nach den §§ 16 und 19 um min
destens 45 Prozent unterschreitet. Satz 1 
ist nicht anzuwenden in einem Gebäude 
mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von 
denen der Eigentümer eine Wohnung 
selbst bewohnt.  

 

(5) Bei einem zu errichtenden 
Nichtwohngebäude ist die Anforderung 
nach Absatz 2 Nummer 3 nicht für Ge
bäudezonen mit mehr als 4 Metern 
Raumhöhe anzuwenden, die durch de
zentrale Gebläse- oder Strahlungshei
zungen beheizt werden. 

 

(6) Die Maßgaben nach Absatz 2 
sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum 
des Bundes, der verbündeten Streitkräfte 
oder einer Gesellschaft mit Beteiligung 
des Bundes anzuwenden, das der Lan
des- und Bündnisverteidigung dient.“ 

 

10. In § 22 Absatz 5 Satz 1 und 4 wird jeweils die 
Angabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun
desministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt.  

10. u n v e r ä n d e r t  

11. In § 31 Absatz 2 wird die Angabe „Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. In § 33 wird die Angabe „§ 50 Absatz 4 
Satz 2“ durch die Angabe „§ 38 Absatz 4 
Satz 2“ ersetzt. 

12. u n v e r ä n d e r t  

13. Nach § 33 werden die folgenden Überschrif
ten zu Teil 3 und zu Teil 3 Abschnitt 1 einge
fügt: 

13. u n v e r ä n d e r t  
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„Teil 3 

 

Modernisierung von bestehenden Ge
bäuden 

 

Abschnitt 1 

 

Allgemeine Anforderungen an bestehende 
Gebäude“. 

 

14. Die §§ 34 bis 39 werden gestrichen.  14. u n v e r ä n d e r t  

15. Die §§ 46 und 47 werden zu den §§ 34 und 
35. 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. § 48 wird zu § 36 und in Satz 3 wird jeweils 
die Angabe „§ 50“ durch die Angabe „§ 38“ 
ersetzt. 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. § 49 wird zu § 37 und in Absatz 1 Satz 1 und 
in Absatz 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„§ 48“ durch die Angabe „§ 36“ ersetzt. 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. § 50 wird zu § 38 und wird wie folgt geändert: 18. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 in der Angabe vor 
Nummer 1 wird die Angabe „§ 48“ 
durch die Angabe „§ 36“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun
desministerium für Wirtschaft und Ener
gie“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 5 wird die Angabe „§ 48“ 
durch die Angabe „§ 36“ und die Angabe 
„§ 51“ durch die Angabe „§ 39“ ersetzt. 

 

19. § 51 wird zu § 39. 19. u n v e r ä n d e r t  

20. Nach § 39 wird die folgende Überschrift zu 
Abschnitt 2 eingefügt: 

20. u n v e r ä n d e r t  

„Abschnitt 2 

 

Besondere Renovierungsanforderungen an 
bestehende Nichtwohngebäude“. 

 

21. Nach § 41 wird die folgende Überschrift zu 
Abschnitt 3 eingefügt: 

21. u n v e r ä n d e r t  
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„Abschnitt 3 

 

Modernisierung der Wärmeversorgung in 
Gebäuden“. 

 

22. Die §§ 42 bis 45 werden durch die folgenden 
§§ 42 bis 45 ersetzt:  

22. Die §§ 42 bis 45 werden durch die folgenden 
§§ 42 bis 45 ersetzt:  

„§ 42 „§ 42 

Grundsatz Grundsatz 

(1) Wird eine Heizungsanlage in einem 
bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz er
setzt und der Eigentümer entscheidet sich für 
eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder 
für eine Kombination daraus, sind die Maßga
ben der §§ 43 bis 47 zu beachten.  

(1) Wird eine Heizungsanlage in einem 
bestehenden Gebäude oder Gebäudenetz er
setzt und der Eigentümer entscheidet sich für 
eine der in Absatz 2 genannten Optionen oder 
für eine Kombination daraus, sind die Maßga
ben der §§ 43 bis 46 zu beachten.  

(2) Optionen für den Ersatz einer Hei
zungsanlage sind 

(2) Optionen für den Ersatz einer Hei
zungsanlage sind 

1. eine Heizungsanlage, die mit Gas, 
Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. eine elektrisch angetriebene Wärme
pumpe, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. eine solarthermische Anlage, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. eine Heizungsanlage zur Nutzung von 
Biomasse oder grünem, blauem, orange
nem oder türkisem Wasserstoff ein
schließlich daraus hergestellter Derivate, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. eine Wärmepumpen-Hybridheizung be
stehend aus einer elektrisch angetriebe
nen Wärmepumpe in Kombination mit 
einer Gas-, Heizöl-, Flüssiggas- oder Bi
omassefeuerung, 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. eine Solarthermie-Hybridheizung beste
hend aus einer solarthermischen Anlage 
in Kombination mit einer Gas-, Heizöl-, 
Flüssiggas- oder Biomassefeuerung, 

6. u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 30 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

 7. eine hocheffiziente KWK-Anlage im 
Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), 
das zuletzt durch Artikel 24 des Geset
zes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 347) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, gebäu
deintegriert oder gebäudenah und 
netzintegriert, 

7. eine Stromdirektheizung, 8. u n v e r ä n d e r t  

8. eine Hausübergabestation zum An
schluss an ein Wärmenetz oder 

9. u n v e r ä n d e r t  

9. eine andere innovative Heizungslösung. 10. u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Anforderung nach Absatz 1 ist 
nicht auf ein Gebäude im Eigentum des Bun
des, der verbündeten Streitkräfte oder einer 
Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes an
zuwenden, das der Landes- und Bündnisver
teidigung dient. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

 

§ 42a 

 Grüngas-/ Grünheizölquote 

 In einem bis zum 1. Dezember 2026 
durch die Bundesregierung vorzulegenden 
Gesetz wird eine Grüngas-/Grünheizöl
quote eingeführt. Dieses Gesetz wird die 
Inverkehrbringer von Gas, Öl und Flüssig
gas verpflichten, die zur Wärmeversor
gung von Gebäuden in Verkehr zu brin
genden Brennstoffe ab dem Jahr 2045 voll
ständig auf klimaneutrale Brennstoffe um
zustellen, um den angemessenen Beitrag 
des Gebäudesektors zur Einhaltung der 
Ziele nach § 3 Absatz 2 des Bundes-Klima
schutzgesetzes sicherzustellen. 
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§ 43 § 43 

Einbau einer Heizungsanlage, die mit Gas, 
Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird 

Einbau einer Heizungsanlage, die mit Gas, 
Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird 

(1) Wird eine Heizungsanlage, die mit 
Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt wird, 
nach dem … [einsetzen: Datum des Inkraft
tretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Geset
zes] in ein bestehendes Gebäude neu einge
baut, hat der Eigentümer des Gebäudes si
cherzustellen, dass ab dem 1. Januar 2029 
mindestens 10 Prozent, ab dem 1. Januar 2030 
mindestens 15 Prozent, ab dem 1. Januar 2035 
mindestens 30 Prozent und ab dem 1. Januar 
2040 mindestens 60 Prozent der mit der An
lage bereitgestellten Wärme aus Biomethan, 
Bioöl, biogenem Flüssiggas, grünem, blauem, 
orangenem oder türkisem Wasserstoff ein
schließlich daraus hergestellter Derivate er
zeugt wird. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Nutzung von Biomethan 
sind die Anforderungen des § 22 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 einzuhalten. Bei der Nut
zung von biogenem Flüssiggas sind die An
forderungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 Num
mer 3 einzuhalten.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 kann 
auch durch die Nutzung einer solarthermi
schen Anlage erfüllt werden. Die Pflicht wird 
im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2034 erfüllt, wenn die 
solarthermische Anlage  

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 kann 
auch durch die Nutzung einer solarthermi
schen Anlage erfüllt werden. Die Pflicht wird 
im Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2034 erfüllt, wenn die 
solarthermische Anlage  

1. bei Wohngebäuden mit höchstens zwei 
Wohnungen mit einer Fläche von min
destens 0,04 Quadratmetern Aperturflä
che je Quadratmeter Nutzfläche instal
liert und betrieben wird, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. bei Wohngebäuden mit mehr als zwei 
Wohnungen mit einer Fläche von min
destens 0,03 Quadratmetern Aperturflä
che je Quadratmeter Nutzfläche instal
liert und betrieben wird.  

2. u n v e r ä n d e r t  
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Im Übrigen hat der Gebäudeeigentümer durch 
eine fachkundige Person nach § 88 nachzu
weisen, zu welchem Anteil die Pflicht nach 
Absatz 1 durch die Nutzung einer solarther
mischen Anlage erfüllt wird, wenn ein höhe
rer Anteil als 15 Prozent auf die Pflicht nach 
Absatz 1 angerechnet werden soll. 

Im Übrigen hat der Gebäudeeigentümer durch 
eine fachkundige Person nach § 88 oder eine 
Unternehmererklärung nachzuweisen, zu 
welchem Anteil die Pflicht nach Absatz 1 
durch die Nutzung einer solarthermischen 
Anlage erfüllt wird, wenn ein höherer Anteil 
als 15 Prozent auf die Pflicht nach Absatz 1 
angerechnet werden soll. 

 (4) Die Pflicht nach Absatz 1 kann 
auch durch die Nutzung einer raumluft
technischen Anlage mit Wärmerückgewin
nung erfüllt werden. Die Pflicht wird im 
Zeitraum vom 1. Januar 2029 bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2034 erfüllt, wenn 

 1. der Wärmerückgewinnungsgrad der 
raumlufttechnischen Anlage mindes
tens 73 Prozent erreicht, 

 2. die Leistungszahl, die aus dem Ver
hältnis der mittels Wärmerückgewin
nung genutzten Wärme zum 
Stromeinsatz für den Betrieb der 
raumlufttechnischen Anlage ermittelt 
wird, mindestens 10 beträgt und 

 3. die Lüftungsanlage die gesamte Flä
che eines Gebäudes versorgt. 

(4) Wird eine Wärmepumpen-Hybrid
heizung bestehend aus einer elektrisch ange
triebenen Wärmepumpe in Kombination mit 
einer Gas-, Heizöl- oder Flüssiggasfeuerung 
eingebaut, wird die Pflicht nach Absatz 1 er
füllt, wenn der Betrieb der Wärmepumpen-
Hybridheizung für Raumwärme und Warm
wasser bivalent parallel mit Vorrang für die 
Wärmepumpe erfolgt. Wird eine Wärmepum
pen-Hybridheizung nach Satz 1 in ein Ge
bäude mit mindestens drei Wohnungen oder 
in ein Nichtwohngebäude eingebaut, hat der 
Gebäudeeigentümer im Zeitraum nach dem 
31. Dezember 2034 durch eine fachkundige 
Person nach § 88 nachzuweisen, zu welchem 
Anteil die Pflicht nach Absatz 1 durch die 
Wärmepumpe erfüllt wird, wenn ein höherer 
Anteil als 15 Prozent auf die Pflicht nach Ab
satz 1 angerechnet werden soll. Für alle ande
ren Betriebsweisen der Wärmepumpen-Hyb
ridheizung gilt die Nachweispflicht nach 
Satz 2 ab dem 1. Januar 2029. 

(5) Wird eine Wärmepumpen-Hybrid
heizung in ein Gebäude eingebaut, gilt die 
Anforderung aus Absatz 1 als erfüllt, wenn 
die Leistung der Wärmepumpe beim Teil
lastpunkt A nach der DIN EN 14825 min
destens 30 Prozent oder bei bivalent alter
nativem Betrieb mindestens 40 Prozent der 
Leistung des Spitzenlasterzeugers bei biva
lent parallelem oder bivalent teilparallelem 
Betrieb entspricht. Wird eine Wärmepum
pen-Hybridheizung nach Satz 1 in ein Ge
bäude mit mindestens sechs Wohnungen oder 
in ein Nichtwohngebäude eingebaut, hat der 
Gebäudeeigentümer im Zeitraum nach dem 
31. Dezember 2039 durch eine fachkundige 
Person nach § 88 oder eine Unternehmerer
klärung nachzuweisen, zu welchem Anteil 
die Pflicht nach Absatz 1 durch die Wärme
pumpe erfüllt wird, wenn ein höherer Anteil 
als 30 Prozent auf die Pflicht nach Absatz 1 
angerechnet werden soll. Für alle anderen Be
triebsweisen der Wärmepumpen-Hybridhei
zung gilt die Nachweispflicht nach Satz 2 ab 
dem 1. Januar 2029. 
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(5) Die Maßgabe nach Absatz 1 ist in 
Fällen, in denen der Eigentümer des Gebäu
des nicht der Betreiber der Heizungsanlage 
ist, durch den Betreiber der Heizungsanlage 
zu erfüllen. 

(6) Die Pflicht nach Absatz 1 ist in Fäl
len, in denen der Eigentümer des Gebäudes 
nicht der Betreiber der Heizungsanlage ist, 
durch den Betreiber der Heizungsanlage zu 
erfüllen. 

 (7) Wird eine Heizungsanlage, die 
mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickt 
wird, aufgrund eines irreparablen Ausfalls 
der bestehenden Heizungsanlage in dem 
Zeitraum vom 1. Januar 2028 bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2028 neu eingebaut, 
gilt die Pflicht nach Absatz 1 erst nach Ab
lauf von zwölf Monaten ab dem Einbau der 
Heizungsanlage. Wird eine Heizungsan
lage nach Absatz 1 aufgrund eines irrepa
rablen Ausfalls der bestehenden Heizungs
anlage ab dem 1. Januar 2029 neu einge
baut, gilt eine zum Zeitpunkt des Ausfalls 
der bestehenden Heizungsanlage etwaig 
bestehende Pflicht nach Absatz 1 für zwölf 
Monate ab dem Einbau der Heizungsan
lage fort. Im Fall des Satzes 2 ist Absatz 1 
nach Ablauf von zwölf Monaten mit der zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden Pflicht an
zuwenden. 

§ 44 § 44 

Einbau einer solarthermischen Anlage  u n v e r ä n d e r t  

Wird eine solarthermische Anlage mit 
Flüssigkeiten als Wärmeträger genutzt, müs
sen die darin enthaltenen Kollektoren oder 
muss das System mit dem europäischen Prüf
zeichen „Solar Keymark“ zertifiziert sein, so
lange und soweit die Verwendung einer CE-
Kennzeichnung nach Maßgabe eines Durch
führungsrechtsaktes auf der Grundlage der 
Richtlinie 2009/125/EG nicht zwingend vor
geschrieben ist. Die Zertifizierung muss nach 
den anerkannten Regeln der Technik erfol
gen. 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 34 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

§ 45 § 45 

Einbau einer Heizungsanlage zur Nutzung 
fester Biomasse 

Einbau einer Heizungsanlage zur Nutzung 
fester Biomasse 

(1) Wenn eine Feuerungsanlage im 
Sinne der Verordnung über kleine und mitt
lere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 13. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4676) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung in ein bestehendes 
Gebäude eingebaut wird, hat der Gebäudeei
gentümer sicherzustellen, dass 

(1) Wenn eine Feuerungsanlage im 
Sinne der Verordnung über kleine und mitt
lere Feuerungsanlagen vom 26. Januar 2010 
(BGBl. I S. 38), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 13. Oktober 2021 
(BGBl. I S. 4676) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung in ein bestehendes 
Gebäude eingebaut wird, hat der Gebäudeei
gentümer sicherzustellen, dass 

1. die Nutzung in einem automatisch be
schickten Biomasseofen mit Wasser als 
Wärmeträger oder einem Biomassekes
sel erfolgt und 

1. die Nutzung in einem Biomasseofen mit 
Wasser als Wärmeträger oder einem Bi
omassekessel erfolgt und 

2. nur Biomasse nach § 3 Absatz 1 Num
mer 4, 5, 5a, 6, 7, 8 oder 13 der Verord
nung über kleine und mittlere Feue
rungsanlagen eingesetzt wird. 

2. u n v e r ä n d e r t  

§ 5 Absatz 2 der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen bleibt unberührt.  

§ 5 Absatz 2 der Verordnung über kleine und 
mittlere Feuerungsanlagen bleibt unberührt.  

(2) Wird eine Biomasse-Hybridhei
zung bestehend aus einer Heizungsanlage zur 
Nutzung fester Biomasse nach Absatz 1 in 
Kombination mit einer Gas-, Heizöl- oder 
Flüssiggasfeuerung eingebaut, wird die 
Pflicht nach § 43 Absatz 1 durch die Nutzung 
fester Biomasse erfüllt. Wird eine Biomasse-
Hybridheizung nach Satz 1 in ein Gebäude 
mit mindestens drei Wohnungen oder ein 
Nichtwohngebäude eingebaut, hat der Gebäu
deeigentümer im Zeitraum nach dem 31. De
zember 2034 durch eine fachkundige Person 
nach § 88 nachzuweisen, zu welchem Anteil 
die Pflicht nach § 43 Absatz 1 durch die Nut
zung fester Biomasse erfüllt wird, wenn ein 
höherer Anteil als 15 Prozent auf die Pflicht 
nach Absatz 1 angerechnet werden soll.“ 

(2) Wird eine Biomasse-Hybridhei
zung bestehend aus einer Heizungsanlage zur 
Nutzung fester Biomasse nach Absatz 1 in 
Kombination mit einer Gas-, Heizöl- oder 
Flüssiggasfeuerung eingebaut, wird die 
Pflicht nach § 43 Absatz 1 durch die Nutzung 
fester Biomasse erfüllt. Wird eine Biomasse-
Hybridheizung nach Satz 1 in ein Gebäude 
mit mindestens sechs Wohnungen oder ein 
Nichtwohngebäude eingebaut, hat der Gebäu
deeigentümer im Zeitraum nach dem 31. De
zember 2034 durch eine fachkundige Person 
nach § 88 oder eine Unternehmererklärung 
nachzuweisen, zu welchem Anteil die Pflicht 
nach § 43 Absatz 1 durch die Nutzung fester 
Biomasse erfüllt wird, wenn ein höherer An
teil als 15 Prozent auf die Pflicht nach Ab
satz 1 angerechnet werden soll.“ 

23. Der bisherige Teil 3 wird gestrichen. 23. u n v e r ä n d e r t  

24. Nach § 45 wird der folgende § 46 eingefügt: 24. Nach § 45 wird der folgende § 46 eingefügt: 
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„§ 46 „§ 46 

Einbau einer Stromdirektheizung  Einbau einer Stromdirektheizung  

Eine Stromdirektheizung darf in ein be
stehendes Gebäude mit Wohnungen nur ein
gebaut werden, wenn das Gebäude die Anfor
derungen an den baulichen Wärmeschutz 
nach den §§ 16 und 19 um mindestens 30 Pro
zent unterschreitet. Satz 1 ist nicht anzuwen
den in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 
Wohnung selbst bewohnt.“ 

(1) Eine Stromdirektheizung darf in ein 
bestehendes Gebäude mit Wohnungen nur 
eingebaut werden, wenn das Gebäude die An
forderungen an den baulichen Wärmeschutz 
nach den §§ 16 und 19 um mindestens 30 Pro
zent unterschreitet. Satz 1 ist nicht anzuwen
den in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei 
Wohnungen, von denen der Eigentümer eine 
Wohnung selbst bewohnt. 

 (2) Absatz 1 ist nicht beim Austausch 
einer bestehenden Einzelraum-Stromdi
rektheizung anzuwenden.“ 

25. Nach § 55 werden die folgenden Überschrif
ten zu Teil 4 und Teil 4 Abschnitt 1 eingefügt:  

25. u n v e r ä n d e r t  

„Teil 4 

 

Anlagen der Heizungs-, Kühl- und 
Raumlufttechnik sowie der Warmwas

serversorgung 

 

Abschnitt 1 

 

Gebäudeautomation“.  

26. § 56 wird durch den folgenden § 56 ersetzt: 26. § 56 wird durch den folgenden § 56 ersetzt: 
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„§ 56 „§ 56 

Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteue
rung 

Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteue
rung 

(1) Ein Nichtwohngebäude mit der 
Nennleistung einer Heizungsanlage, einer 
kombinierten Raumheizungs- und Lüftungs
anlage, einer Klimaanlage oder einer kombi
nierten Klima- und Lüftungsanlage von mehr 
als 70 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2029 mit einem System für die 
Gebäudeautomatisierung und Gebäudesteue
rung nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 aus
gerüstet werden, es sei denn, die Ausrüstung 
ist technisch nicht möglich oder wirtschaftlich 
unzumutbar. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das System für die Gebäudeauto
matisierung und Gebäudesteuerung muss in 
der Lage sein,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. eine kontinuierliche Überwachung, Pro
tokollierung und Analyse der Verbräu
che aller Hauptenergieträger sowie aller 
gebäudetechnischen Systeme und eine 
Anpassung des Verbrauchs dieser 
Hauptenergieträger durchzuführen,  

 

2. die erhobenen Daten über eine gängige 
und frei konfigurierbare Schnittstelle zu
gänglich zu machen, sodass Auswertun
gen firmen- und herstellerunabhängig er
folgen können, 

 

3. Anforderungswerte in Bezug auf die 
Energieeffizienz des Gebäudes aufzu
stellen, 

 

4. Effizienzverluste von gebäudetechni
schen Systemen zu erkennen, 

 

5. den Betreiber über mögliche Verbesse
rungen der Energieeffizienz zu informie
ren und  

 

6. die Raumklimaqualität zu überwachen.  

(3) Zusätzlich zu den Anforderungen 
nach Absatz 2 muss ein zu errichtendes Nicht
wohngebäude  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. mit einem System für die Gebäudeauto
matisierung und Gebäudesteuerung aus
gestattet sein, das 
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a) mindestens entsprechend dem Au
tomationsgrad B nach der DIN/TS 
18599-11: 2025-10 bei einer An
lage nach Absatz 1 mit einer Nenn
leistung von mehr als 290 Kilowatt 
entspricht und 

 

b) mindestens entsprechend dem Au
tomationsgrad C nach der DIN/TS 
18599-11: 2025-10 bei einer An
lage nach Absatz 1 mit einer Nenn
leistung von mehr als 70 Kilowatt 
entspricht und 

 

2. ein technisches Inbetriebnahme-Ma
nagement einschließlich der Einregelung 
der gebäudetechnischen Anlagen durch
laufen, um einen optimalen Betrieb zu 
gewährleisten. 

 

Das System für die Gebäudeautomatisierung 
und Gebäudesteuerung nach Satz 1 Num
mer 1 muss sicherstellen, dass dieses System 
die Kommunikation zwischen miteinander 
verbundenen gebäudetechnischen Systemen 
und anderen Anwendungen innerhalb des Ge
bäudes ermöglichen und gewährleisten kann, 
dass es gemeinsam mit anderen Typen gebäu
detechnischer Systeme betrieben werden 
kann, auch bei unterschiedlichen herstellerei
genen Technologien, Geräten und Herstel
lern. Das technische Inbetriebnahme-Ma
nagement nach Satz 1 Nummer 2 muss min
destens den Zeitraum einer Heizperiode für 
Anlagen zur Wärmeerzeugung und mindes
tens eine Kühlperiode für Anlagen zur Käl
teerzeugung erfassen. 

 

(4) Wurde in ein bestehendes Nicht
wohngebäude in einem Zeitraum von bis zu 
drei Jahren vor dem … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 2 dieses 
Gesetzes] ein System für die Gebäudeautoma
tisierung und Gebäudesteuerung eingebaut, 
das nicht den Anforderungen des Absatzes 2 
entspricht, darf der Eigentümer die Nachrüs
tung des Systems, um die Anforderungen des 
Absatzes 1 einzuhalten, nach dem 31. Dezem
ber 2029 vornehmen. Die Frist zur Erfüllung 
dieser Verpflichtung beträgt zehn Jahre. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 
bis 4 sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum 
des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder 
einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes 
anzuwenden, das der Landes- und Bündnis
verteidigung dient.“ 

(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 
bis 4 sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum 
des Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder 
einer Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes 
anzuwenden, das der Landes- und Bündnis
verteidigung dient. 

 (6) Zusätzlich zu den Anforderungen 
nach Absatz 2 muss ein Nichtwohngebäude 
mit der Nennleistung einer Anlage nach 
Absatz 1 von mehr als 70 Kilowatt bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2029 mit einer 
automatischen Beleuchtungssteuerung 
ausgestattet sein, es sei denn, die Ausstat
tung ist technisch unmöglich oder wirt
schaftlich unzumutbar. Die automatische 
Beleuchtungssteuerung nach Satz 1 soll an
gemessen zoniert sein und über eine Bele
gungserkennung verfügen.“ 

27. Die bisherigen Überschriften zu Teil 4 und 
Teil 4 Abschnitt 1 werden durch die folgende 
Überschrift zu Abschnitt 2 ersetzt: 

27. u n v e r ä n d e r t  

„Abschnitt 2 

 

Aufrechterhaltung der energetischen Qualität 
bestehender Anlagen“. 

 

28. § 60b wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 2 Nummer 7 wird die Angabe 
„, insbesondere die Vorgaben des § 71 
Absatz 1 für Heizungsanlagen“ gestri
chen. 

 

b) In Absatz 7 Satz 1 und in Absatz 8 Satz 
1 wird jeweils die Angabe „§ 71a“ durch 
die Angabe „§ 56“ ersetzt.  

 

29. Der bisherige Abschnitt 2 wird zu Abschnitt 
3. 

29. u n v e r ä n d e r t  

30. Nach § 69 Absatz 2 werden die folgenden Ab
sätze 3 und 4 eingefügt: 

30. u n v e r ä n d e r t  

„(3) Bei einem Wohngebäude mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen, von denen der Ei
gentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 
selbst bewohnt hat, ist die Pflicht nach Ab
satz 2 erst im Falle eines Eigentümerwechsels 
nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Ei
gentümer zu erfüllen. 
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(4) Die Frist zur Pflichterfüllung nach 
Absatz 3 beträgt zwei Jahre ab dem ersten Ei
gentumsübergang nach dem 1. Februar 2002.“ 

 

31. Die Überschrift zu Unterabschnitt 4 wird ge
strichen. 

31. u n v e r ä n d e r t  

32. Die §§ 71 bis 73 werden gestrichen. 32. u n v e r ä n d e r t  

33. Der bisherige Abschnitt 3 wird zu Abschnitt 
4. 

33. u n v e r ä n d e r t  

34. In § 74 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 71a Absatz 5“ durch die Angabe „§ 56 Ab
satz 5“ ersetzt. 

34. u n v e r ä n d e r t  

35. § 80 wird wie folgt geändert: 35. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 48“ durch die Angabe „§ 36“ und je
weils die Angabe „§ 50“ durch die An
gabe „§ 38“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 3 Satz 4 wird die Angabe 
„§ 50“ durch die Angabe „§ 38“ ersetzt. 

 

36. In § 81 Absatz 2 wird die Angabe „§ 50 Ab
satz 3 und 4“ durch die Angabe „§ 38 Ab
satz 3 und 4“ ersetzt. 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. § 82 wird wie folgt geändert: 37. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 50“ durch die Angabe „§ 38“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat“ durch die Angabe „Bun
desministerium für Wohnen, Stadtent
wicklung und Bauwesen“ ersetzt. 

 

38. In § 83 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 50“ durch die An
gabe „§ 38“ ersetzt. 

38. u n v e r ä n d e r t  

39. In § 84 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 50 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 38 Ab
satz 4“ ersetzt. 

39. u n v e r ä n d e r t  

40. § 85 wird wie folgt geändert: 40. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Nummer 15 wird gestrichen.   

b) In Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe d wird 
die Angabe „§ 50“ durch die Angabe 
„§ 38“ ersetzt. 
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c) In Absatz 8 wird die Angabe „Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klima
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi
nisterium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

 

 40a. § 88 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a) In Nummer 3 Buchstabe c wird die 
Angabe „auszuüben, oder“ durch die 
Angabe „auszuüben,“ ersetzt. 

 b) In Nummer 4 wird die Angabe „um
fasst.“ durch die Angabe „umfasst, 
oder“ ersetzt. 

 c) Nach Nummer 4 wird die folgende 
Nummer 5 eingefügt: 

 „5. die nach den Vorschriften der 
Länder zur Ausstellung der Er
füllungserklärung nach § 92 be
rechtigt ist.“ 

41. § 89 wird wie folgt geändert: 41. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 2 Nummer 4 wird durch die 
folgende Nummer 4 ersetzt: 

 

„4. Maßnahmen zur Verbesse
rung der Energieeffizienz bei 
der Sanierung bestehender 
Gebäude, wenn mit der geför
derten Maßnahme die Anfor
derungen nach den §§ 35, 36, 
38, 56 und 61 bis 70 überer
füllt werden.“ 

 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „Bun
desministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt
schaft und Energie“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun
desministerium für Wirtschaft und Ener
gie“ ersetzt. 

 

42. § 90 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 42. u n v e r ä n d e r t  

a) In der Angabe vor Nummer 1 wird die 
Angabe „§ 89 Satz 3“ durch die Angabe 
„§ 89 Absatz 1 Satz 3“ ersetzt. 
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b) Nummer 2 Buchstabe a wird durch den 
folgenden Buchstaben a ersetzt: 

 

„a) 89 Prozent bei einer Anlage zur 
Heizung oder Warmwasserberei
tung, die der Erfüllung der Anfor
derungen nach § 45 oder einer 
Pflicht nach § 4 Absatz 4 oder § 9 
dient,“. 

 

c) Nummer 3 wird durch die folgende 
Nummer 3 ersetzt: 

 

„3. eine Wärmepumpe zur Nutzung 
von Geothermie, Umweltwärme 
oder Abwärme nur förderfähig, 
wenn sie die Anforderungen des 
Anhangs VII der Richtlinie (EU) 
2018/2001 erfüllt.“ 

 

43. § 91 wird wie folgt geändert: 43. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „, der 
Pflicht nach § 71 Absatz 1 Satz 1“ ge
strichen und wird die Angabe „§ 9a“ 
durch die Angabe „§ 9“ersetzt. 

 

b) Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird durch 
die folgenden Nummern 3 und 4 ersetzt: 

 

„3. Maßnahmen, die technische oder 
sonstige Anforderungen erfüllen, 
die in den Fällen von § 4 Absatz 4 
und § 9 anspruchsvoller als die 
Anforderungen nach der landes
rechtlichen Pflicht sind, 

 

4. Maßnahmen, die den Wärme- und 
Kälteenergiebedarf zu einem An
teil decken, der in den Fällen von 
§ 4 Absatz 4 und § 9 höher als der 
landesrechtlich vorgeschriebene 
Mindestanteil ist,“. 

 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 89 
Satz 3“ durch die Angabe „§ 89 Absatz 1 
Satz 3“ ersetzt. 

 

44. § 92 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 44. u n v e r ä n d e r t  

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 48 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 36 Satz 1“ und je
weils die Angabe „§ 50“ durch die An
gabe „§ 38“ ersetzt. 

 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 51“ durch 
die Angabe „§ 39“ ersetzt.  
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45. § 96 wird wie folgt geändert: 45. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aaa) In der Angabe vor Num
mer 1 wird die Angabe 
„Nummern 1 bis 11“ durch 
die Angabe „Nummern 1 
bis 10“ersetzt. 

 

bbb) In Nummer 1 wird die An
gabe „§ 48“ durch die An
gabe „§ 36“ ersetzt. 

 

ccc) In Nummer 2 wird die An
gabe „§ 47 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 35 
Absatz 1“ ersetzt. 

 

ddd) In Nummer 9 wird die An
gabe „nach § 60c,“ durch 
die Angabe „nach § 60c 
oder“ ersetzt. 

 

eee) In Nummer 10 wird die 
Angabe „§ 71a oder“ durch 
die Angabe „§ 56.“ ersetzt. 

 

fff) Nummer 11 wird gestri
chen. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aaa) In Nummer 1 wird die An
gabe „§ 60a Absatz 5 Satz 
2,“ durch die Angabe „§ 
60a Absatz 5 Satz 2 oder“ 
ersetzt. 

 

bbb) In Nummer 2 wird die An
gabe „nach § 60b Absatz 5 
Satz 2,“ durch die Angabe 
„nach § 60b Absatz 5 
Satz 2.“ ersetzt. 

 

ccc) Die Nummern 3 und 4 wer
den gestrichen.  

 

b) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 50 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 38 
Absatz 4“ ersetzt. 

 

c) Die Absätze 4 und 5 werden durch die 
folgenden Absätze 4 und 5 ersetzt:  
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„(4) Wer ein Gebäude geschäfts
mäßig mit Biomethan, Bioöl, biogenem 
Flüssiggas, grünem, blauem, orangenem 
oder türkisem Wasserstoff einschließlich 
daraus hergestellter Derivate oder fester 
Biomasse zum Zweck der Erfüllung von 
Anforderungen nach diesem Gesetz be
liefert, muss dem Belieferten mit der Ab
rechnung bestätigen, dass die jeweiligen 
Anforderungen nach § 43 Absatz 1 und 
2 und § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
erfüllt sind. 

 

(5) Mit den Bestätigungen nach 
Absatz 4 wird die Erfüllung der Pflich
ten aus den Vorschriften nach § 43 Ab
satz 1 und 2 und § 45 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 nachgewiesen. Im Fall der 
Nutzung von Biomethan, Bioöl, bioge
nem Flüssiggas, grünem, blauem, oran
genem oder türkisem Wasserstoff ein
schließlich daraus hergestellter Derivate 
oder fester Biomasse sind die Abrech
nungen und Bestätigungen in den ersten 
15 Jahren nach Inbetriebnahme der Hei
zungsanlage von dem Eigentümer oder 
Belieferten jeweils mindestens fünf 
Jahre nach Lieferung aufzubewahren. 
Die Abrechnungen und Bestätigungen 
sind der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.“ 

 

46. § 97 wird wie folgt geändert: 46. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nummer 1 wird gestrichen.  

bb) Nummer 2 wird zu Nummer 1 und 
die Angabe „§ 73“ wird durch die 
Angabe „§ 69 Absatz 3 und 4“ er
setzt. 

 

cc) Nummer 3 wird zu Nummer 2.  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Satz 1 Nummer 3 bis 6 wird durch 
die folgenden Nummern 3 und 4 er
setzt: 

 

„3. bei Wärmeverteilungs- und 
Warmwasserleitungen sowie 
Armaturen die Wärmeabgabe 
nach § 69 Absatz 1 begrenzt 
ist und 
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4. die Anforderungen an den 
Einbau von Heizungsanlagen 
bei Nutzung von fester Bio
masse nach § 45 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 eingehalten 
werden.“ 

 

bb) Satz 3 wird gestrichen.  

47. § 102 Absatz 5 wird gestrichen. 47. § 102 wird wie folgt geändert: 

 a) In Absatz 4 wird die Angabe „31. De
zember 2024“ durch die Angabe 
„31. Dezember 2030“ ersetzt und nach 
der Angabe „auf Antrag“ wird die An
gabe „im Einzelfall oder für genau be
grenzte Fälle allgemein“ eingefügt. 

 b) Absatz 5 wird gestrichen. 

48. § 103 wird wie folgt geändert: 48. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird 
die Angabe „2025“ durch die An
gabe „2030“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 in der Angabe vor 
Buchstabe a wird die Angabe „§ 50 
Absatz 1 in Verbindung mit § 48“ 
durch die Angabe „§ 38 Absatz 1 in 
Verbindung mit § 36“ ersetzt. 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   

aa) In Satz 1 wird die Angabe „2025“ 
durch die Angabe „2030“, die An
gabe „§ 50 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 48“ durch die Angabe „§ 38 
Absatz 1 in Verbindung mit § 36“ 
und die Angabe „§ 50 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 38 Absatz 1“ 
ersetzt. 

 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 48“ 
durch die Angabe „§ 36“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 107 Absatz 5 bis 7“ durch die Angabe 
„§ 107 Absatz 4 bis 6“ ersetzt. 

 

49. In § 104 Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ durch 
die Angabe „§ 36“ ersetzt. 

49. § 104 wird wie folgt geändert: 

 a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 48“ 
durch die Angabe „§ 36“ ersetzt. 
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 b) In Satz 2 wird die Angabe „von höchs
tens fünf Jahren“ durch die Angabe 
„von höchstens zehn Jahren“ ersetzt. 

 c) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 „Die nach Landesrecht zuständige Be
hörde kann die Nutzungsdauer eines 
Gebäudes nach Satz 2 um weitere zwei 
Jahre verlängern, wenn ansonsten die 
Unterbringung von Personen durch 
die öffentliche Hand oder im öffentli
chen Auftrag erheblich verzögert 
würde.“ 

50. § 107 wird wie folgt geändert: 50. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„§ 50 Absatz 1 in Verbindung mit 
§ 48“ durch die Angabe „§ 38 Ab
satz 1 in Verbindung mit § 36“ er
setzt. 

 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aaa) Nummer 2 wird gestri
chen.  

 

bbb) Nummer 3 wird zu Num
mer 2. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48“ 
durch die Angabe „§ 38 Absatz 1 in Ver
bindung mit § 36“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 wird gestrichen.   

d) Die Absätze 4 bis 7 werden zu den Ab
sätzen 3 bis 6. 

 

e) In Absatz 6 wird die Angabe „Absätze 1 
bis 5“ durch die Angabe „Absätze 1 bis 
4“ und die Angabe „Absätzen 1 bis 4“ 
durch die Angabe „Absätzen 1 bis 3“ er
setzt. 

 

51. § 108 wird durch den folgenden § 108 ersetzt: 51. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 108 

 

Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder leichtfertig 

 

1. entgegen § 15 Absatz 1, den §§ 16, 18 
Absatz 1 Satz 1 oder § 19 ein dort ge
nanntes Gebäude nicht richtig errichtet, 

 

2. entgegen § 35 Absatz 1 Satz 1 nicht da
für sorgt, dass eine dort genannte Ge
schossdecke gedämmt ist, 

 

3. entgegen § 36 Satz 1 eine dort genannte 
Maßnahme nicht richtig ausführt, 

 

4. entgegen § 43 Absatz 1 nicht sicher
stellt, dass Wärme zu einem dort genann
ten Zeitpunkt mindestens in der dort ge
nannten Menge mit einem dort genann
ten Brennstoff erzeugt wird,  

 

5. entgegen § 45 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 oder 2 nicht sicherstellt, dass die 
Nutzung der Biomasse in der dort ge
nannten Weise erfolgt und nur dort ge
nannte Biomasse eingesetzt wird, 

 

6. entgegen § 46 Satz 1 eine Stromdirekt
heizung einbaut,  

 

7. entgegen § 56 Absatz 1 ein Nichtwohn
gebäude nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ausrüstet, 

 

8. entgegen § 60a Absatz 1 Satz 1 eine 
Wärmepumpe nicht oder nicht rechtzei
tig einer Betriebsprüfung unterzieht,  

 

9. entgegen § 60a Absatz 5 Satz 2 oder 
§ 60b Absatz 5 Satz 2 eine Optimie
rungsmaßnahme nicht oder nicht recht
zeitig durchführt, 

 

10. entgegen § 60b Absatz 1 Satz 1 oder 2 
eine Heizungsanlage nicht oder nicht 
rechtzeitig einer Heizungsprüfung unter
zieht, 

 

11. entgegen § 60c Absatz 1 ein Heizungs
system nicht oder nicht rechtzeitig hyd
raulisch abgleicht, 
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12. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht da
für Sorge trägt, dass eine Zentralheizung 
mit einer dort genannten Einrichtung 
ausgestattet ist,  

 

13. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht da
für Sorge trägt, dass eine dort genannte 
heizungstechnische Anlage mit einer 
dort genannten Einrichtung ausgestattet 
ist, 

 

14. entgegen § 69 Absatz 1 oder 2 oder § 70 
nicht dafür Sorge trägt, dass die Wärme
abgabe oder Wärmeaufnahme dort ge
nannter Leitungen oder Armaturen be
grenzt wird, 

 

15. entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion 
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
durchführen lässt, 

 

16. entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion 
durchführt, 

 

17. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in 
Verbindung mit Satz 3, nicht sicherstellt, 
dass ein Energieausweis oder eine Kopie 
übergeben wird, 

 

18. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, je
weils auch in Verbindung mit Absatz 5, 
einen Energieausweis oder eine Kopie 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vorlegt, 

 

19. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in 
Verbindung mit Absatz 5, einen Ener
gieausweis oder eine Kopie nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig übergibt, 

 

20. entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Ab
satz 3 Satz 1 nicht dafür Sorge trägt, dass 
dort genannte Daten richtig sind, 

 

21. entgegen § 87 Absatz 1 nicht sicher
stellt, dass die Immobilienanzeige die 
dort genannten Pflichtangaben enthält, 

 

22. entgegen § 88 Absatz 1 einen Energie
ausweis ausstellt, 

 

23. entgegen § 96 Absatz 1 eine Bestätigung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nicht in der vorgeschriebenen Weise 
oder nicht rechtzeitig vornimmt, 
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24. entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1 oder 2, 
auch in Verbindung mit Satz 3, eine Be
scheinigung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig aus
stellen lässt oder nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
vorlegt oder 

 

25. einer vollziehbaren Anordnung nach 
§ 99 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbin
dung mit Absatz 8, zuwiderhandelt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann ge
ahndet werden 

 

1. in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 
und 12 bis 14 mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro, 

 

2. in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 15 bis 22 mit einer 
Geldbuße bis zu zehntausend Euro und 

 

3. in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend 
Euro.“ 

 

52. § 115 wird gestrichen. 52. u n v e r ä n d e r t  

53. In Anlage 7 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

53. u n v e r ä n d e r t  

„Anlage 7 
 

(zu § 36)  

Höchstwerte der Wärmedurchgangsko
effizienten von Außenbauteilen bei Än

derung an bestehenden Gebäuden“. 

 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung des Gebäudemodernisierungsge
setzes 

Änderung des Gebäudemodernisierungsge
setzes 

Das Gebäudemodernisierungsgesetz, das zu
letzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Gebäudemodernisierungsgesetz, das zu
letzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Angabe zu § 31 wird durch die fol
gende Angabe ersetzt:  
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„§ 31 Vereinfachtes Nachweisverfah
ren für zu errichtende Wohnge
bäude und Nichtwohngebäude“. 

 

b) Die Angabe zu den §§ 40 und 41 wird 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

 

„§ 40 Renovierungsanforderungen an 
bestehende Nichtwohngebäude 

 

§ 41 Nachweis zur Gesamtenergieef
fizienz von Nichtwohngebäu
den“. 

 

c) Die Angabe zu den §§ 81 und 82 wird 
durch die folgende Angabe ersetzt: 

 

„§ 81 Energieausweis auf der Grund
lage einer energetischen Bilan
zierung 

 

§ 82 Energieausweis auf der Grund
lage des erfassten Endenergie
verbrauchs“. 

 

d) Die Angabe zu § 86 wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

 

„§ 86 Energieeffizienzklassen“.  

e) Vor der Angabe zu Teil 6 wird die fol
genden Angabe eingefügt: 

 

„§ 88a Verordnungsermächtigung zur 
Prüfungsordnung Qualifikation
sprüfung Energieberatung; Sub
delegation 

 

§ 88b Lebenszyklus-Treibhaus
gasemissionen, Bericht 

 

§ 88c Ausstellungsberechtigung für 
den Bericht zur Treibhausgas-
Bilanz im Lebenszyklus“. 

 

f) Die Angabe zu Teil 8 wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 

 

„Teil 8 

Besondere Gebäude, Solarenergie, 

Bußgeldvorschriften, Anschluss- und 

Benutzungszwang“. 

 

g) Die Angabe zu § 106 wird durch die fol
gende Angabe ersetzt: 
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„§ 106 Solarenergie in Gebäuden“.  

h) Die Angabe zu § 114 wird gestrichen.  

i) Die Angabe zu Anlage 5 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

 

„Anlage 5 (weggefallen)“.  

j) Die Angabe zu Anlage 9 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

 

„Anlage 9 (zu § 85 Absatz 2) Um
rechnung in Treibhaus
gasemissionen“. 

 

k) Nach der Angabe zu Anlage 10 wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

 

„Anlage 10a (zu § 86 Absatz 3) Ener
gieeffizienzklassen von 
Nichtwohngebäuden“. 

 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Nach Nummer 4 wird die folgende 
Nummer 4a eingefügt: 

 

„4a. „Bilanzbezugsfläche“ die Bi
lanzbezugsgröße eines 
Wohngebäudes oder eines 
Nichtwohngebäudes nach 
DIN SPEC 91606: 2026-07* 
in Quadratmeter,“. 

 

bb) Die bisherigen Nummern 4a und 4b 
werden zu den Nummern 4b und 
4c.  

 

cc) In Nummer 7 wird die Angabe 
„DIN V 18599-9: 2018-092F

*“ durch 
die Angabe „DIN/TS 18599-9: 
2025-10“ ersetzt. 

 

dd) Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 

 

„8. „Energieausweis“ ein Aus
weis über die Gesamtenergie
effizienz eines Gebäudes,“. 

 

 
* Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen, DIN-Normen, DIN/TS-Normen und DIN-SPEC-

Normen sind zu beziehen bei der DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de, und in der 
Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 51 – Drucksache 21/7009 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

ee) Die Nummern 9 bis 10a werden 
durch die folgenden Nummern 9 
und 10 ersetzt. 

 

„9. „Gebäudenetz“ ein Netz zur 
überwiegenden Versorgung 
mit Raumwärme, Raumkälte 
und Warmwasser von min
destens zwei und bis zu 16 
Gebäuden und bis zu 100 
Wohneinheiten, 

 

10. „gebäudetechnisches Sys
tem“ die technische Ausrüs
tung eines Gebäudes oder 
Gebäudeteils für Raumhei
zung, Raumkühlung, Lüf
tung, Warmwasserbereitung 
für den häuslichen Gebrauch, 
eingebaute Beleuchtung, Ge
bäudeautomatisierung und 
Gebäudesteuerung, Erzeu
gung von erneuerbarer Ener
gie und Speicherung von 
Energie am Gebäudestandort 
oder für eine Kombination 
derselben, einschließlich Sys
temen, die Energie aus erneu
erbaren Quellen nutzen,“. 

 

ff) Nummer 17 wird durch die fol
gende Nummer 17 ersetzt: 

 

„17. „kleines Gebäude“ ein Ge
bäude mit weniger als 50 
Quadratmetern Nutzfläche,“. 

 

gg) Nach Nummer 18 werden die fol
genden Nummern 18a und 18b ein
gefügt:  
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„18a. „Lebenszyklus-Treibhaus
gasemissionen“ die Summe 
aus gebäudebezogenen sowie 
betriebs- und nutzungsbe
dingten Treibhausgasemissi
onen, die über den gesamten 
Lebenszyklus eines Gebäu
des entstehen bei der Herstel
lung und dem Transport von 
Bauprodukten, den Tätigkei
ten auf der Baustelle, dem 
Energieaufwand im Gebäude, 
dem Ersatz von Bauproduk
ten, dem Rückbau, dem 
Transport und der Bewirt
schaftung von ausgebauten 
Komponenten und Materia
lien und ihrer Wiederverwen
dung, ihrem Recycling, ihrer 
thermischen Verwertung und 
ihrer endgültigen Entsor
gung, 

 

18b. „Lebenszyklus-Treibhauspo
tenzial“ ein Indikator zur 
Quantifizierung der Summe 
der Treibhausgasemissionen 
eines Gebäudes über dessen 
gesamten Lebenszyklus, der 
nach Anhang III der Richtli
nie (EU) 2024/1275 als flä
chenbezogener Wert in Koh
lenstoffdioxid-Äquivalenten 
angegeben wird und auf dem 
internationalen Global-War
ming-Potential-100-Standard 
basiert, welcher das Erwär
mungspotenzial über einen 
Zeithorizont von 100 Jahren 
definiert,“. 

 

hh) Nummer 22 wird gestrichen.  

ii) Nummer 26 wird durch die fol
gende Nummer 26 ersetzt: 

 

„26. „Nutzfläche“ die Nettoraum
fläche nach DIN 277: 2021-
08, die beheizt oder gekühlt 
wird,“. 

 

jj) Nummer 30a wird durch die fol
gende Nummer 30a ersetzt: 
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„30a. „unvermeidbare Abwärme“ 
Wärme, die als unvermeidba
res Nebenprodukt in einer In
dustrieanlage, einer Stromer
zeugungsanlage oder im terti
ären Sektor anfällt und ohne 
den Zugang zu einem Wär
menetz ungenutzt in die Luft 
oder in das Wasser abgeleitet 
werden würde; dabei gilt Ab
wärme als unvermeidbar, so
weit sie aus wirtschaftlichen, 
sicherheitstechnischen oder 
sonstigen Gründen im Pro
duktionsprozess nicht nutz
bar ist und nicht mit vertret
barem Aufwand verringert 
werden kann,“. 

 

3. § 7 Absatz 5 wird durch den folgenden Ab
satz 5 ersetzt: 

3. u n v e r ä n d e r t  

„(5) Die nach diesem Gesetz erforderli
che Ermittlung der Lebenszyklus-Treibhaus
gasemissionen erfolgt auf der Grundlage des 
Lebenszyklus-Treibhauspotenzials. Der er
mittelte Wert ist als Masse in Kilogramm 
Kohlenstoffdioxid-Äquivalent pro Quadrat
meter Bilanzbezugsfläche und Jahr anzuge
ben. Für die Ermittlung nach Satz 1 ist eine 
Ökobilanzierung nach den Bilanzierungsre
geln des Anhangs A der DIN SPEC 91606: 
2026-07 durchzuführen. Für die Ökobilanzie
rung nach Satz 3 sind die vom Bundesminis
terium für Wohnen, Stadtentwicklung und 
Bauwesen unter Berücksichtigung der Spezi
fikationen der DIN SPEC 91606: 2026-07 im 
Bundesanzeiger bekannt gemachten Daten
grundlagen und Arbeitshilfen zu verwenden. 
Als Datengrundlage für die Ökobilanzierung 
kann auch die nationale Referenzdatenbank 
verwendet werden, die das Bundesministe
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau
wesen bereitstellt.“ 

 

4. In § 11 Absatz 1 wird die Angabe „DIN 4108-
2: 2013-02“ durch die Angabe „DIN 4108-2: 
2026-05“ und die Angabe „DIN 4108-3: 
2018-10“ durch die Angabe „DIN 4108-3: 
2024-03“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. § 14 wird durch den folgenden § 14 ersetzt: 5. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 14 

 

Sommerlicher Wärmeschutz  

(1) Ein Gebäude ist so zu errichten, 
dass der Sonnenenergieeintrag durch einen 
ausreichenden baulichen sommerlichen Wär
meschutz nach den anerkannten Regeln der 
Technik begrenzt wird. Bei der Ermittlung ei
nes ausreichenden sommerlichen Wärme
schutzes nach den Absätzen 2 und 3 bleiben 
die öffentlich-rechtlichen Vorschriften über 
die erforderliche Tageslichtversorgung unbe
rührt.  

 

(2) Ein ausreichender sommerlicher 
Wärmeschutz nach Absatz 1 liegt vor, wenn 
die Anforderungen nach DIN 4108-2: 2026-
05 Abschnitt 8 eingehalten werden und die 
rechnerisch ermittelten Werte des Sonnen
energieeintrags über transparente Bauteile im 
Gebäude (Sonneneintragskennwert) die in 
DIN 4108-2: 2026-05 Abschnitt 8.4.3 festge
legten Anforderungswerte nicht überschrei
ten. Der Sonneneintragskennwert des zu er
richtenden Gebäudes ist nach dem in DIN 
4108-2: 2026-05 Abschnitt 8.4.2 genannten 
Verfahren zu bestimmen. 

 

(3) Ein ausreichender sommerlicher 
Wärmeschutz nach Absatz 1 liegt auch vor, 
wenn mit einem Berechnungsverfahren nach 
DIN 4108-2: 2026-05 Abschnitt 8.5 gezeigt 
werden kann, dass unter den dort genannten 
Randbedingungen die für den Standort des 
Gebäudes in DIN 4108-2: 2026-05 Abschnitt 
8.5 Tabelle 9 angegebenen Übertemperatur-
Gradstunden nicht überschritten werden. 

 

(4) Wird bei Gebäuden mit Anlagen 
zur Kühlung die Berechnung nach Absatz 3 
durchgeführt, sind bauliche Maßnahmen zum 
sommerlichen Wärmeschutz gemäß DIN 
4108-2: 2026-05 Abschnitt 4.3 insoweit vor
zusehen, wie sich die Investitionen für diese 
baulichen Maßnahmen innerhalb deren übli
cher Nutzungsdauer durch die Einsparung 
von Energie zur Kühlung unter Zugrundele
gung der im Gebäude installierten Anlagen 
zur Kühlung erwirtschaften lassen. 
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(5) Auf Berechnungen nach den Absät
zen 2 bis 4 kann unter den Voraussetzungen 
des Abschnitts 8.3.2 der DIN 4108-2: 2026-
05 verzichtet werden.“ 

 

6. § 15 wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt:  

 

„(1) Ein Wohngebäude ist so zu er
richten, dass der Jahres-Primärenergie
bedarf für Heizung, Warmwasserberei
tung, Lüftung und Kühlung den auf die 
Nutzfläche bezogenen Wert des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines Referenzge
bäudes, das die gleiche Geometrie, Nutz
fläche und Ausrichtung wie das zu er
richtende Gebäude aufweist und der 
technischen Referenzausführung der 
Anlage 1 entspricht, nicht überschreitet.“ 

 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 25 Ab
satz 1 bis 3 und 10“ durch die Angabe 
„§ 25 Absatz 1 und 2“ und die Angabe 
„der §§ 26 bis 29, des § 31 und des § 33“ 
durch die Angabe „der §§ 26 bis 29 und 
33“ ersetzt. 

 

7. § 18 Absatz 1 Satz 1 wird durch den folgen
den Satz ersetzt:  

7. u n v e r ä n d e r t  

„Ein Nichtwohngebäude ist so zu errichten, 
dass der Jahres-Primärenergiebedarf für Hei
zung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Küh
lung und eingebaute Beleuchtung den auf die 
Nutzfläche bezogenen Wert des Jahres-Pri
märenergiebedarfs eines Referenzgebäudes, 
das die gleiche Geometrie, Nutzfläche, Aus
richtung und Nutzung, einschließlich der An
ordnung der Nutzungseinheiten, wie das zu 
errichtende Gebäude aufweist und der techni
schen Referenzausführung der Anlage 2 ent
spricht, nicht überschreitet.“ 

 

8. § 20 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „DIN V 
18599: 2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599: 2025-10“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Ab
satz 2 ersetzt:  
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„(2) Soweit nicht unerhebliche 
Teile der Nutzfläche des Wohngebäudes 
wesentlich anderen Zwecken als der 
Wohnnutzung dienen und deren gebäu
detechnische Ausstattung sich wesent
lich von der Wohnnutzung unterschei
den, ist das Gebäude nach Maßgabe der 
DIN/TS 18599: 2025-10 in Zonen zu un
terteilen.“ 

 

c) Absatz 4 wird durch den folgenden Ab
satz 4 ersetzt:  

 

„(4) Abweichend von DIN/TS 
18599-1: 2025-10 sind bei der Berech
nung des Endenergiebedarfs diejenigen 
Anteile nicht zu berücksichtigen, die 
durch in unmittelbarem räumlichem Zu
sammenhang zum Gebäude mittels einer 
solarthermischen Anlage gewonnene so
lare Strahlungsenergie sowie Umwelt
wärme gedeckt werden.“ 

 

d) In Absatz 5 wird die Angabe „DIN V 
18599-1: 2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-1: 2025-10“ ersetzt. 

 

e) Absatz 6 wird durch den folgenden Ab
satz 6 ersetzt: 

 

„(6) Werden in den Berechnungen 
nach Absatz 1 Wärmedurchgangskoeffi
zienten berechnet, sind folgende Berech
nungsverfahren anzuwenden:  

 

1. nach DIN/TS 18599-2: 2025-10 
Abschnitt 6.1.4.3 für die Berech
nung der an Erdreich grenzenden 
Bauteile, 

 

2. nach DIN 4108-4: 2020-11 in Ver
bindung mit DIN EN ISO 6946: 
2018-03 für die Berechnung opaker 
Bauteile und 

 

3. nach DIN 4108-4: 2020-11 für die 
Berechnung transparenter Bauteile 
sowie von Vorhangfassaden.“ 

 

9. § 21 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „DIN V 
18599: 2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-1: 2025-10“ ersetzt.  

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 wird die Angabe „nach 
Maßgabe der DIN V 18599: 2018-
09“ durch die Angabe „nach Maß
gabe der DIN/TS 18599-1: 2025-
10“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „DIN V 
18599-1: 2018-09 Anhang D“ 
durch die Angabe „DIN/TS 18599-
1:2025-10 Anhang D“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird 
die Angabe „DIN V 18599-10: 
2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-10:2025-10“ er
setzt. 

 

bb) In Nummer 1 wird die Angabe „die 
Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 
18599-10: 2018-09“ durch die An
gabe „die Nutzung 17 der Tabelle 6 
in DIN/TS 18599-10:2025-10“ er
setzt. 

 

cc) In Nummer 2 wird die Angabe 
„DIN V 18599-10: 2018-09“ durch 
die Angabe „DIN/TS 18599-
10:2025-10“ ersetzt. 

 

10. § 22 wird wie folgt geändert: 10. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Ab
sätze 1 bis 3 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Ab
sätze 1 bis 4 ersetzt: 

„(1) Für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 20 Ab
satz 1 und § 21 Absatz 1 und 2 sind die 
Primärenergiefaktoren der Anlage 4 zu 
verwenden. Davon abweichend kann für 
flüssige oder gasförmige Biomasse ab
weichend von Anlage 4 Nummer 6 und 
7 der Wert 0,3 verwendet werden, 

„(1) u n v e r ä n d e r t  

1. wenn die flüssige oder gasförmige 
Biomasse im unmittelbaren räumli
chen Zusammenhang mit dem Ge
bäude oder mit mehreren Gebäu
den, die im räumlichen Zusammen
hang stehen, erzeugt wird und  
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2. wenn diese Gebäude unmittelbar 
mit der flüssigen oder gasförmigen 
Biomasse versorgt werden; dabei 
müssen mehrere Gebäude gemein
sam versorgt werden. 

 

(2) Wird gasförmige Biomasse, 
die aufbereitet und in das Erdgasnetz 
eingespeist worden ist (Biomethan), in 
zu errichtenden Gebäuden eingesetzt,  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. müssen bei der Aufbereitung und 
Einspeisung des Biomethans die 
Voraussetzungen nach Anlage 1 
Nummer 1 Buchstabe a bis c des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
vom 25. Oktober 2008 (BGBl. I 
S. 2074) in der am 31. Juli 2014 
geltenden Fassung erfüllt sein und 

 

2. muss die Menge des entnommenen 
Biomethans im Wärmeäquivalent 
am Ende eines Kalenderjahres der 
Menge von Gas aus Biomasse ent
sprechen, das an anderer Stelle in 
das Gasnetz eingespeist worden ist, 
und müssen Massenbilanzsysteme 
für den gesamten Transport und 
Vertrieb des Biomethans von seiner 
Herstellung über seine Einspeisung 
in das Erdgasnetz und seinen Trans
port im Erdgasnetz bis zu seiner 
Entnahme aus dem Erdgasnetz ver
wendet worden sein. 

 

(3) Wird gasförmige Biomasse, 
die unter Druck verflüssigt worden ist 
(biogenes Flüssiggas), in zu errichtenden 
Gebäuden eingesetzt, muss die Menge 
des entnommenen Gases am Ende eines 
Kalenderjahres der Menge von Gas aus 
Biomasse entsprechen, das an anderer 
Stelle hergestellt worden ist, und müssen 
Massenbilanzsysteme für den gesamten 
Transport und Vertrieb des biogenen 
Flüssiggases von seiner Herstellung über 
seine Zwischenlagerung und seinen 
Transport bis zu seiner Einlagerung in 
den Verbrauchstank verwendet worden 
sein.“ 

(3) Wird gasförmige Biomasse, 
die unter Druck verflüssigt worden ist 
(biogenes Flüssiggas), in zu errichtenden 
Gebäuden eingesetzt, muss die Menge 
des entnommenen Gases am Ende eines 
Kalenderjahres der Menge von Gas aus 
Biomasse entsprechen, das an anderer 
Stelle hergestellt worden ist, und müssen 
Massenbilanzsysteme für den gesamten 
Transport und Vertrieb des biogenen 
Flüssiggases von seiner Herstellung über 
seine Zwischenlagerung und seinen 
Transport bis zu seiner Einlagerung in 
den Verbrauchstank verwendet worden 
sein. 
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 (4) Wird Bioöl in zu errichten
den Gebäuden eingesetzt, muss die 
Menge des entnommenen Bioöls am 
Ende eines Kalenderjahres der Menge 
von Bioöl entsprechen, das an anderer 
Stelle hergestellt worden ist, und müs
sen Massenbilanzsysteme für den ge
samten Transport und Vertrieb des 
Bioöls von seiner Herstellung über 
seine Zwischenlagerung und seinen 
Transport bis zu seiner Einlagerung 
in den Verbrauchstank verwendet 
worden sein.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 4 
und wird wie folgt geändert: 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 5 
und wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

aa) u n v e r ä n d e r t  

„Wird ein zu errichtendes Gebäude 
mit Fernwärme versorgt, kann zur 
Ermittlung des Jahres-Primärener
giebedarfs nach § 20 Absatz 1 und 
§ 21 Absatz 1 und 2 als Primärener
giefaktor der Wert nach Maßgabe 
der Sätze 2 und 3 sowie von Ab
satz 5 verwendet werden, den das 
Fernwärmeversorgungsunterneh
men für den Wärmeträger in dem 
Wärmenetz, an das das Gebäude 
angeschlossen wird, ermittelt und 
veröffentlicht hat.“ 

 

bb) Die Sätze 3 und 4 werden durch den 
folgenden Satz ersetzt:  

bb) u n v e r ä n d e r t  
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„Wird in einem Wärmenetz Wärme 
genutzt, die in einer KWK-Anlage 
erzeugt wird, kann der ermittelte 
und veröffentlichte Wert nach 
Satz 1 verwendet werden, wenn das 
Fernwärmeversorgungsunterneh
men zur Ermittlung des Primär
energiefaktors der Wärme aus der 
KWK-Anlage ein Berechnungsver
fahren zur Ermittlung des Brenn
stoffanteils für die Wärmeerzeu
gung mit den Primärenergiefakto
ren der Anlage 4 angewendet hat, 
das der in DIN EN 15316-4-5: 
2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 be
schriebenen Methode entspricht, 
und die Anwendung dieser Me
thode in der Veröffentlichung ange
geben hat.“ 

 

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden 
durch den folgenden Absatz 5 ersetzt:  

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden 
durch die folgenden Absätze 6 und 7 er
setzt:  

„(5) Hat das Fernwärmeversor
gungsunternehmen den Primärenergie
faktor für den Wärmeträger in dem Wär
menetz, an das das zu errichtende Ge
bäude angeschlossen wird, nicht ermit
telt und veröffentlicht, ist als Primär
energiefaktor der Wert für die genutzte 
Fernwärme nach Anlage 4 zu verwen
den. Abweichend von Satz 1 darf ein 
Wert, der unter dem Wert in Anlage 4 
liegt, verwendet werden, wenn dieser 
Wert um den Wert von 0,002 für jeden 
Prozentpunkt des aus erneuerbaren Ener
gien oder Abwärme erzeugten Anteils 
der in einem Wärmenetz genutzten 
Wärme verringert wird und das Fernwär
meversorgungsunternehmen dies veröf
fentlicht.“ 

„(6) Hat das Fernwärmeversor
gungsunternehmen den Primärenergie
faktor für den Wärmeträger in dem Wär
menetz, an das das zu errichtende Ge
bäude angeschlossen wird, nicht ermittelt 
und veröffentlicht, ist als Primärenergie
faktor der Wert für die genutzte Fern
wärme nach Anlage 4 zu verwenden. Ab
weichend von Satz 1 darf ein Wert, der 
unter dem Wert in Anlage 4 liegt, verwen
det werden, wenn dieser Wert um den 
Wert von 0,002 für jeden Prozentpunkt 
des aus erneuerbaren Energien, Ab
wärme oder Wärme, die aus Grubengas 
erzeugt wird, erzeugten Anteils der in ei
nem Wärmenetz genutzten Wärme verrin
gert wird und das Fernwärmeversor
gungsunternehmen dies veröffentlicht. 
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 (7) Bei der Verwendung von 
Massenbilanzsystemen gemäß Ab
satz 2 Nummer 2, den Absätzen 3 und 
4 ist § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 
und Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 jeweils 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Feststellung der Eigenschaften 
nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 
oder Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 zum 
Zeitpunkt der Aufnahme in das Mas
senbilanzsystem erfolgt. Vor dem … 
[einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Geset
zes] registrierte Inventare dürfen wei
ter zur Erfüllung der Anforderungen 
nach Absatz 2 Nummer 2, den Ab
sätze 3 und 4 verwendet werden.“ 

11. Die §§ 23 und 24 werden durch die folgenden 
§§ 23 und 24 ersetzt: 

11. u n v e r ä n d e r t  

„§ 23 

 

Anrechnung von Strom aus erneuerbaren 
Energien 

 

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, 
der im unmittelbaren räumlichen Zusammen
hang zu einem zu errichtenden Gebäude er
zeugt wird, darf bei der Ermittlung des Jahres-
Endenergiebedarfs und des Jahres-Primär
energiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes 
nach § 20 Absatz 1 und § 21 Absatz 1 und 2 
nach Maßgabe des Absatzes 2 in Abzug ge
bracht werden. 

 

(2) Zur Berechnung der abzugsfähigen 
Strommenge nach Absatz 1 ist der monatliche 
Ertrag der Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien dem Strombedarf 
für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, 
Kühlung und Hilfsenergien sowie bei Nicht
wohngebäuden zusätzlich dem Strombedarf 
für Beleuchtung gegenüberzustellen. Der mo
natliche Ertrag ist nach DIN/TS 18955-09: 
2025-10 zu bestimmen. Bei Anlagen zur Er
zeugung von Strom aus solarer Strahlungs
energie sind die monatlichen Stromerträge 
unter Verwendung der mittleren monatlichen 
Strahlungsintensitäten der Referenzklima
zone Potsdam nach DIN/TS 18599-10: 2025-
10 Anhang E zu ermitteln. 
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§ 24 

 

Einfluss von Wärmebrücken  

Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der 
verbleibende Einfluss von Wärmebrücken bei 
der Ermittlung des Jahres-Primärenergiebe
darfs nach § 20 Absatz 1 und § 21 Absatz 1 
und 2 nach einer der in DIN/TS 18599-2: 
2025-10 genannten Vorgehensweisen zu be
rücksichtigen. Wärmebrückenzuschläge mit 
Überprüfung und Einhaltung der Gleichwer
tigkeit nach DIN/TS 18599-2: 2025-10 sind 
nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 zu ermit
teln.“ 

 

12. § 25 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 20 
Absatz 1 oder Absatz 2“ durch die 
Angabe „§ 20 Absatz 1“ und die 
Angabe „DIN V 18599-11: 2018-
09“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599-11: 2025-10“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird die Angabe „DIN V 
18599-11: 2018-09“ durch die An
gabe „DIN/TS 18599-11: 2025-10“ 
ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 20 Ab
satz 1 oder Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 20 Absatz 1“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 wird gestrichen.  

d) In Absatz 4 wird die Angabe „DIN V 
18599-10: 2018-09 Tabelle 5 bis 9“ 
durch die Angabe „DIN/TS 18599-
10: 2025-10 Tabelle 6 bis 12“ und die 
Angabe „DIN V 18599-10: 2018-09 Ta
belle 5“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599-10: 2025-10 Tabelle 6 und 7“ er
setzt. 
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e) In Absatz 5 wird die Angabe „DIN V 
18599-2: 2018-09 Gleichung 29“ wird 
durch die Angabe „DIN/TS 18599-2: 
2025-10 Gleichung 29“, die Angabe 
„DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 
30“ durch die Angabe „DIN/TS 18599-
2: 2025-10 Gleichung 30“ und die An
gabe „DIN V 18599-10: 2018-09 Ta
belle 5“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599-10: 2025-10 Tabelle 6 und 7“ er
setzt. 

 

f) In Absatz 6 wird die Angabe „DIN V 
18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2“ 
durch die Angabe „DIN/TS 18599-4: 
2025-10 Abschnitt 5.5.2“ ersetzt.  

 

g) Die Absätze 7 bis 10 werden durch die 
folgenden Absätze 7 bis 10 ersetzt: 

 

„(7) Bei den Berechnungen für die 
Ermittlung des Jahres-Primärenergiebe
darfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist für das 
zu errichtende Nichtwohngebäude und 
das Referenzgebäude der Wartungsfak
tor in den Zonen der Nutzungen 14, 15 
und 22 bis 24 nach DIN/TS 18599-10: 
2025-10 Tabelle 6 mit 0,6 und im Übri
gen mit 0,8 anzusetzen. 

 

(8) Bei den Berechnungen für die 
Ermittlung des Jahres-Primärenergiebe
darfs nach § 21 Absatz 1 und 2 darf ab
weichend von DIN/TS 18599-10: 2025-
10 für das zu errichtende Nichtwohnge
bäude und das Referenzgebäude jeweils 
der tatsächliche Wartungswert der Be
leuchtungsstärke angesetzt werden, je
doch bei Zonen der Nutzung 6 nicht 
mehr als 1 500 Lux und bei Zonen der 
Nutzung 7 nicht mehr als 1 000 Lux. 
Beim Referenzgebäude ist der Primär
energiebedarf für die Beleuchtung mit 
dem Tabellenverfahren nach DIN/TS 
18599-4: 2025-10 zu berechnen. 
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(9) Für die Ermittlung des 
Höchstwerts des Transmissionswärme
verlusts nach § 16 ist DIN/TS 18599-2: 
2025-10 Anhang F anzuwenden und die 
wärmeübertragende Umfassungsfläche 
eines Wohngebäudes in Quadratmetern 
nach den in DIN/TS 18599-1:2025-10 
Abschnitt 8 angegebenen Bemaßungsre
geln ist so festzulegen, dass sie mindes
tens alle beheizten und gekühlten Räume 
einschließt. Für alle umschlossenen 
Räume sind dabei die gleichen Bedin
gungen anzunehmen, die bei der Berech
nung nach § 20 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den 
Absätzen 1 bis 3 zugrunde zu legen sind. 

 

(10) Abweichend von DIN/TS 
18599-10: 2025-10 sind die Zonen nach 
DIN/TS 18599-10: 2025-10 Tabelle 6 
und 7 Nutzung 34 und 35 als unbeheizt 
und ungekühlt anzunehmen und damit 
nicht Gegenstand von Berechnungen 
und Anforderungen nach diesem Ge
setz.“ 

 

13. In § 26 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 20 Absatz 1 oder Absatz 2“ durch die An
gabe „§ 20 Absatz 1“ ersetzt. 

13. u n v e r ä n d e r t  

14. In § 27 Satz 1 wird die Angabe „DIN V 
18599: 2018-09 und bis zum 31. Dezember 
2023 auch von DIN V 4701-10: 2003-08“ 
durch die Angabe „DIN/TS 18599: 2025-10“ 
ersetzt. 

14. u n v e r ä n d e r t  

15. § 28 wird wie folgt geändert: 15. § 28 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 in der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 20 Absatz 1 oder 
Absatz 2“ durch die Angabe „§ 20 Ab
satz 1“ ersetzt. 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 20 Absatz 1 
oder Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 20 Absatz 1“ ersetzt. 

 bb) Nummer 2 wird durch die fol
gende Nummer 2 ersetzt:  
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 „2. die Lüftungsanlage mit Ein
richtungen ausgestattet ist, 
die eine Beeinflussung der 
Luftvolumenströme jeder 
Nutzeinheit durch den Nut
zer erlauben oder eine be
darfsgeführte Regelung auf 
Basis von geeigneten Füh
rungsgrößen vorhanden ist 
und“. 

 b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt:  

 „(2) Die bei der Anrechnung der 
Wärmerückgewinnung anzusetzenden 
Kennwerte der Lüftungsanlage sind 
nach den anerkannten Regeln der 
Technik zu bestimmen oder den ener
getischen Kennwerten der Hersteller
daten nach der Verordnung (EU) 
1253/2014 zu entnehmen.“ 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Gebäude
nutzfläche“ durch die Angabe „Nutzflä
che“ ersetzt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

16. In § 29 Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe 
„DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. 
Dezember 2023 auch nach DIN V 4108-6: 
2003-06, geändert durch DIN V 4108-6 Be
richtigung 1: 2004-03,“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-2: 2025-10“ ersetzt. 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. Die §§ 31 und 32 werden durch die folgenden 
§§ 31 und 32 ersetzt: 

17. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 31 

 

Vereinfachtes Nachweisverfahren für zu er
richtende Wohngebäude und Nichtwohnge

bäude 

 

Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie kann gemeinsam mit dem Bun
desministerium für Wohnen, Stadtentwick
lung und Bauwesen für Gruppen von Wohn
gebäuden und für Gruppen von Nichtwohnge
bäuden auf der Grundlage von Modellberech
nungen bestimmte Ausstattungsvarianten be
schreiben, die unter dort definierten Anwen
dungsvoraussetzungen die Anforderungen 
nach § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den 
§§ 15 und 16 beziehungsweise den §§ 18 und 
19 generell erfüllen, und diese im Bundesan
zeiger bekannt machen. Die Anwendungsvo
raussetzungen für das vereinfachte Nachweis
verfahren können sich auf die Größe, die 
Form, die Ausrichtung und die Dichtheit der 
Gebäude sowie auf die Vermeidung von Wär
mebrücken und auf die Anteile von bestimm
ten Außenbauteilen an der wärmeübertragen
den Umfassungsfläche beziehen. Die Einhal
tung der nach § 10 Absatz 2 in Verbindung 
mit den §§ 15 und 16 beziehungsweise den 
§§ 18 und 19 festgelegten Anforderungen 
wird vermutet, wenn ein Wohngebäude oder 
Nichtwohngebäude die Anwendungsvoraus
setzungen erfüllt, die in der Bekanntmachung 
definiert sind, und gemäß einer der dazu be
schriebenen Ausstattungsvarianten errichtet 
wird. Berechnungen nach § 15 Absatz 2 oder 
§ 18 Absatz 2 sind nicht erforderlich. Die im 
Energieausweis unter Anwendung des verein
fachten Nachweisverfahrens zu verwenden
den Angaben werden ebenfalls bekannt ge
macht. 
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§ 32 

 

Vereinfachtes Berechnungsverfahren für ein 
zu errichtendes Nichtwohngebäude 

 

(1) Abweichend von § 21 Absatz 1 und 
2 darf der Jahres-Primärenergiebedarf des zu 
errichtenden Nichtwohngebäudes und des Re
ferenzgebäudes unter Verwendung eines Ein-
Zonen-Modells ermittelt werden, wenn  

 

1. die Summe der Nutzflächen aus der typi
schen Hauptnutzung und den Verkehrs
flächen des Gebäudes mehr als zwei 
Drittel der gesamten Nutzfläche des Ge
bäudes beträgt, 

 

2. in dem Gebäude die Beheizung und die 
Warmwasserbereitung für alle Räume 
auf dieselbe Art erfolgen, 

 

3. das Gebäude nicht gekühlt wird,  

4. höchstens 10 Prozent der Nutzfläche des 
Gebäudes durch Glühlampen, Halogen
lampen oder durch die Beleuchtungsart 
„indirekt“ nach DIN/TS 18599: 2025-10 
beleuchtet werden und 

 

5. außerhalb der Hauptnutzung keine raum
lufttechnische Anlage eingesetzt wird, 
deren Werte für die spezifische Leis
tungsaufnahme der Ventilatoren die ent
sprechenden Werte der Anlage 2 Num
mer 6.1 und 6.2 überschreiten. 

 

(2) Das vereinfachte Berechnungsver
fahren kann angewandt werden für 

 

1. ein Bürogebäude, auch mit Verkaufsein
richtung, einen Gewerbebetrieb oder 
eine Gaststätte, 

 

2. ein Gebäude des Groß- und Einzelhan
dels mit höchstens 1 000 Quadratmetern 
Nutzfläche, wenn neben der Hauptnut
zung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder 
Verkehrsflächen vorhanden sind, 

 

3. einen Gewerbebetrieb mit höchstens 
1 000 Quadratmetern Nutzfläche, wenn 
neben der Hauptnutzung nur Büro-, La
ger-, Sanitär- oder Verkehrsflächen vor
handen sind, 
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4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kin
dergarten und eine Kindertagesstätte 
oder eine ähnliche Einrichtung, 

 

5. eine Beherbergungsstätte ohne 
Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbe
reich oder 

 

6. eine Bibliothek.  

(3) Bei Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens sind abweichend von den Maßga
ben des § 21 Absatz 2 bei der Berechnung des 
Jahres-Primärenergiebedarfs die Bestimmun
gen für die Nutzung und die Werte für den 
Nutzenergiebedarf für Warmwasser der An
lage 6 zu verwenden. § 30 Absatz 5 ist ent
sprechend anzuwenden. 

 

(4) Abweichend von Absatz 1 Num
mer 3 kann das vereinfachte Verfahren auch 
angewendet werden, wenn in einem Büroge
bäude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewer
bebetrieb oder eine Gaststätte gekühlt wird 
und die Nutzfläche der gekühlten Räume je
weils 450 Quadratmeter nicht übersteigt. Der 
Energiebedarf für die Kühlung von Anlagen 
der Datenverarbeitung bleibt als Energieein
satz für Produktionsprozesse im Sinne von § 2 
Absatz 1 Satz 2 außer Betracht. 

 

(5) Bei Anwendung des vereinfachten 
Verfahrens sind in den Fällen des Absatzes 4 
Satz 1 der Höchstwert und der Referenzwert 
des Jahres-Primärenergiebedarfs pauschal um 
42 Kilowattstunden pro Quadratmeter und 
Jahr je Quadratmeter gekühlter Nutzfläche 
der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetrie
bes oder der Gaststätte zu erhöhen. 

 

(6) Der Jahres-Primärenergiebedarf für 
Beleuchtung darf vereinfacht für den Bereich 
der Hauptnutzung berechnet werden, der die 
geringste Tageslichtversorgung aufweist. 

 

(7) Der im vereinfachten Verfahren er
mittelte Jahres-Primärenergiebedarf des Refe
renzgebäudes nach § 18 Absatz 1 in Verbin
dung mit der Anlage 2 ist um 10 Prozent zu 
reduzieren. Der reduzierte Wert ist der 
Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs 
des zu errichtenden Gebäudes. 

 

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend an
zuwenden.“ 
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18. In § 35 Absatz 1 wird jeweils die Angabe 
„DIN 4108-2: 2013-02“ durch die Angabe 
„DIN 4108-2: 2026-05“ ersetzt. 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. § 36 Satz 3 und 4 wird gestrichen. 19. u n v e r ä n d e r t  

20. § 37 wird wie folgt geändert: 20. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„DIN V 18599-2: 2018-09 Ab
schnitt 6.1.4.3“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-2: 2025-10 Ab
schnitt 6.1.4.3“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„DIN 4108-4: 2017-03 in Verbin
dung mit DIN EN ISO 6946: 2008-
04“ durch die Angabe „DIN 4108-
4: 2020-11 in Verbindung mit DIN 
EN ISO 6946: 2018-03“ ersetzt. 

 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe 
„DIN 4108-4: 2017-03“ durch die 
Angabe „DIN 4108-4: 2020-11“ er
setzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Verbin
dung mit DIN 4108-4: 2017-03“ durch 
die Angabe „DIN EN ISO 6946: 2018-
03 in Verbindung mit DIN 4108-4: 
2020-11“ ersetzt. 

 

21. § 38 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 

 

„(1) Die Anforderungen des § 36 
gelten als erfüllt, wenn 

 

1. ein vor dem 1. Januar 2030 geän
dertes Wohngebäude insgesamt  
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a) den Jahres-Primärenergiebe
darf für Heizung, Warmwas
serbereitung, Lüftung und 
Kühlung den auf die Nutzflä
che bezogenen Wert des Jah
res-Primärenergiebedarfs ei
nes Referenzgebäudes, das die 
gleiche Geometrie, Nutzfläche 
und Ausrichtung wie das ge
änderte Gebäude aufweist und 
der technischen Referenzaus
führung der Anlage 1 ent
spricht, um nicht mehr als 50 
Prozent überschreitet und  

 

b) den Höchstwert des spezifi
schen, auf die wärmeübertra
gende Umfassungsfläche be
zogenen Transmissionswär
meverlusts nach Absatz 2 um 
nicht mehr als 40 Prozent 
überschreitet, 

 

2. ein vor dem 1. Januar 2030 geän
dertes Nichtwohngebäude insge
samt  

 

a) den Jahres-Primärenergiebe
darf für Heizung, Warmwas
serbereitung, Lüftung, Küh
lung und eingebaute Beleuch
tung den auf die Nutzfläche 
bezogenen Wert des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines 
Referenzgebäudes, das die 
gleiche Geometrie, Nutzflä
che, Ausrichtung und Nut
zung, einschließlich der An
ordnung der Nutzungseinhei
ten, wie das geänderte Ge
bäude aufweist und der techni
schen Referenzausführung der 
Anlage 2 entspricht, um nicht 
mehr als 50 Prozent über
schreitet und  
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b) das auf eine Nachkommastelle 
gerundete 1,25fache der 
Höchstwerte der mittleren 
Wärmedurchgangskoeffizien
ten der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche gemäß der 
Anlage 3 um nicht mehr als 40 
Prozent überschreitet, 

 

3. ein ab dem 1. Januar 2030 geänder
tes Wohngebäude insgesamt 

 

a) den Jahres-Primärenergiebe
darf für Heizung, Warmwas
serbereitung, Lüftung und 
Kühlung den auf die Nutzflä
che bezogenen Wert des Jah
res-Primärenergiebedarfs ei
nes Referenzgebäudes, das die 
gleiche Geometrie, Nutzflä
che, Ausrichtung und Nut
zung, einschließlich der An
ordnung der Nutzungseinhei
ten, wie das geänderte Ge
bäude aufweist und der techni
schen Referenzausführung der 
Anlage 1 entspricht, um nicht 
mehr als 60 Prozent über
schreitet und 

 

b) den Höchstwert des spezifi
schen, auf die wärmeübertra
gende Umfassungsfläche be
zogenen Transmissionswär
meverlusts nach Absatz 2 um 
nicht mehr als 40 Prozent 
überschreitet, 

 

4. ein ab dem 1. Januar 2030 geänder
tes Nichtwohngebäude insgesamt 
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a) den Jahres-Primärenergiebe
darf für Heizung, Warmwas
serbereitung, Lüftung, Küh
lung und eingebaute Beleuch
tung den auf die Nutzfläche 
bezogenen Wert des Jahres-
Primärenergiebedarfs eines 
Referenzgebäudes, das die 
gleiche Geometrie, Nutzflä
che, Ausrichtung und Nut
zung, einschließlich der An
ordnung der Nutzungseinhei
ten, wie das geänderte Ge
bäude aufweist und der techni
schen Referenzausführung der 
Anlage 2 entspricht, um nicht 
mehr als 60 Prozent über
schreitet und 

 

b) das auf eine Nachkommastelle 
gerundete 1,25fache der 
Höchstwerte der mittleren 
Wärmedurchgangskoeffizien
ten der wärmeübertragenden 
Umfassungsfläche gemäß der 
Anlage 3 um nicht mehr als 40 
Prozent überschreitet. 

 

Auf ein Nichtwohngebäude, das sich im 
Eigentum der öffentlichen Hand befindet 
und von einer Behörde genutzt wird, ist 
Satz 1 Nummer 4 Buchstabe a ab dem 
1. Januar 2028 anzuwenden. § 18 Ab
satz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwen
den.“ 

 

b) In Absatz 2 Nummer 1 und 2 wird je
weils die Angabe „Gebäudenutzfläche“ 
durch die Angabe „Nutzfläche“ ersetzt. 

 

c) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 20 Ab
satz 1 oder Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 20 Absatz 1“ ersetzt. 

 

d) Absatz 5 wird durch den folgenden Ab
satz 5 ersetzt: 

 

„(5) Absatz 4 kann auch in den Fäl
len der §§ 36 und 39 angewendet wer
den.“ 

 

22. Die §§ 40 und 41 werden durch die folgenden 
§§ 40 und 41 ersetzt:  

22. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 40 

 

Renovierungsanforderungen an bestehende 
Nichtwohngebäude 

 

(1) Der Eigentümer eines bestehenden 
Nichtwohngebäudes hat mit geeigneten Maß
nahmen dafür zu sorgen, dass die Gesamte
nergieeffizienz des Nichtwohngebäudes den 
Wert nicht überschreitet, der sich ergibt 

 

1. ab dem 1. Januar 2030 aus Absatz 2 
Satz 1 Nummer 1 und 

 

2. ab dem 1. Januar 2033 aus Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2. 

 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die Ein
haltung der Anforderung nach Satz 1 tech
nisch unmöglich oder wirtschaftlich unzu
mutbar ist oder anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften widerspricht. 

 

(2) Der Jahres-Primärenergiebedarf für 
Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, 
Kühlung und eingebaute Beleuchtung des be
stehenden Nichtwohngebäudes darf  

 

1. ab dem 1. Januar 2030 das 3,5fache und   

2. ab dem 1. Januar 2033 das 2,95fache   

des Jahres-Primärenergiebedarfs eines Refe
renzgebäudes, das die gleiche Geometrie, 
Nutzfläche, Ausrichtung und Nutzung auf
weist und der technischen Referenzausfüh
rung der Anlage 2 entspricht, nicht über
schreiten. Für die Berechnung des Primär
energiebedarfs des Referenzgebäudes nach 
Satz 1 ist abweichend von Anlage 2 Num
mer 4.1 immer der Primärenergiefaktor von 
0,7 zu verwenden. 

 

(3) Die Einhaltung der Anforderung an 
die Gesamtenergieeffizienz nach Absatz 1 
Satz 1 gilt als erfüllt, wenn das Nichtwohnge
bäude 

 

1. ab dem 1. Januar 1996 errichtet wurde,  
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2. vor dem 1. Januar 1996 errichtet worden 
ist und der Eigentümer nachweist, dass 
es durch spätere Änderung mindestens 
auf das Anforderungsniveau der Wärme
schutzverordnung vom 16. August 1994 
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2002 geltenden Fassung 
gebracht worden ist oder dass der Jahres-
Heizwärmebedarf des Nichtwohngebäu
des die Anforderungen nach der Wärme
schutzverordnung vom 16. August 1994 
(BGBl. I S. 2121) in der bis zum Ablauf 
des 31. Januar 2002 geltenden Fassung 
nicht überschreitet, 

 

3. eine Heizungsanlage nutzt, die die be
reitgestellte Wärme überwiegend mit Bi
omasse oder einer Wärmepumpe er
zeugt, oder 

 

4. mit Fernwärme versorgt wird.   

(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf  

1. ein bestehendes Nichtwohngebäude, 
wenn zum Zeitpunkt nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 oder 2 feststeht, dass 
insbesondere 

 

a) das Nichtwohngebäude abgerissen 
wird, 

 

b) das Betriebsgelände, auf dem das 
Nichtwohngebäude errichtet ist, 
aufgegeben wird, 

 

c) die Nutzung des Nichtwohngebäu
des geändert wird, so dass es nicht 
mehr unter die Anforderung nach 
Absatz 1 fallen würde, oder 

 

d) das Nichtwohngebäude einer um
fassenden Sanierung unterzogen 
wird, 

 

2. ein Baudenkmal, bei dem auf Grund von 
Vorschriften des Bundes- oder Landes
rechts eine besonders geschützte Bau
substanz oder eine sonstige besonders 
erhaltenswerte Bausubstanz vorliegt,  

 

3. eine Industrieanlage, eine Werkstatt oder 
ein landwirtschaftliches Nutzgebäude 
mit jeweils niedrigem Energiebedarf, 
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4. ein landwirtschaftliches Nutzgebäude, 
das von einem Sektor genutzt wird, auf 
den ein nationales sektorspezifisches 
Abkommen über die Gesamtenergieeffi
zienz anzuwenden ist,  

 

5. ein freistehendes kleines Gebäude oder  

6. ein Gebäude im Eigentum des Bundes, 
der verbündeten Streitkräfte oder einer 
Gesellschaft mit Beteiligung des Bun
des, das der Landes- und Bündnisvertei
digung dient. 

 

§ 41 

 

Nachweis zur Gesamtenergieeffizienz von 
Nichtwohngebäuden 

 

Die Einhaltung der Anforderungen an 
die Gesamtenergieeffizienz nach § 40 Ab
satz 1 und 2 ist auf Verlangen der nach Lan
desrecht zuständigen Behörde nachzuweisen. 
Dies kann anhand eines Energieausweises 
oder in anderer geeigneter Weise erfolgen, 
wenn im Energieausweis oder in anderer ge
eigneter Weise die Gesamtenergieeffizienz 
des Nichtwohngebäudes ausgewiesen wird. 
Mit einem Energiebedarfsausweis, der vor 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] aus
gestellt worden ist, kann der Nachweis  

 

1. bis zum Ablauf des 31. Dezember 2032 
nur geführt werden, wenn der auf dem 
Energiebedarfsausweis ausgewiesene 
Wert des nicht-erneuerbaren Primär
energiebedarfs des Gebäudes das 0,5fa
che des auf dem Energiebedarfsausweis 
ausgewiesenen Endwerts der Effizienz
skala nicht überschreitet und 

 

2. ab dem 1. Januar 2033 nur geführt wer
den, wenn der auf dem Energiebedarfs
ausweis ausgewiesene Wert des nicht-er
neuerbaren Primärenergiebedarfs des 
Gebäudes das 0,4fache des auf dem 
Energiebedarfsausweis ausgewiesenen 
Endwerts der Effizienzskala nicht über
schreitet.“ 

 

23. § 43 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 23. § 43 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 22 Ab
satz 1 Satz 2 Nummer 2“ durch die An
gabe „§ 22 Absatz 2“ ersetzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 22 Ab
satz 1 Satz 2 Nummer 3“ durch die An
gabe „§ 22 Absatz 3“ ersetzt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

 c) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

 „Bei der Nutzung von Bioöl sind die 
Anforderungen des § 22 Absatz 4 ein
zuhalten.“ 

 23a. § 60a wird durch den folgenden § 60a er
setzt: 

 „§ 60a 

 Prüfung und Optimierung von Wärmepumpen 

 (1) Wärmepumpen, die nach dem 
31. Dezember 2023 als Heizungsanlage in 
einem Gebäude mit mindestens sechs Woh
nungen oder sonstigen selbständigen Nut
zungseinheiten oder zur Einspeisung in ein 
Gebäudenetz in Betrieb genommen wer
den, an das mindestens sechs Wohnungen 
oder sonstige selbständige Nutzungseinhei
ten angeschlossen sind, müssen nach einer 
vollständigen Heizperiode, spätestens je
doch zwei Jahre nach Inbetriebnahme, ei
ner Betriebsprüfung unterzogen werden, 
wenn der Betrieb der Wärmepumpe für 
Raumwärme und Warmwasser erfolgt. 
Dies gilt nicht für Wärmepumpen, die ei
ner Fernkontrolle unterliegen oder für die 
ein Wartungsvertrag besteht. Wärmepum
pen, die nicht einer Fernkontrolle unterlie
gen und für die kein Wartungsvertrag be
steht, sind spätestens alle fünf Jahre erneut 
zu prüfen. 

 (2) Die Betriebsprüfung nach Absatz 
1 umfasst die Überprüfung der für Betrieb, 
Funktion und Effizienz der Wärmepumpe 
maßgeblichen Einstellungen und Kompo
nenten. 
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 (3) Die Betriebsprüfung nach Absatz 
1 in Verbindung mit Absatz 2 ist von einer 
fachkundigen Person durchzuführen. 
Fachkundig sind insbesondere Personen 
mit einschlägiger handwerklicher oder 
technischer Berufsqualifikation im Bereich 
Heizungs-, Kälte-, Luftheizungs- oder 
Elektrotechnik. 

 (4) Das Ergebnis der Prüfung und 
der etwaige Optimierungsbedarf hinsicht
lich der Anforderungen nach Absatz 1 sind 
schriftlich festzuhalten und dem Verant
wortlichen zum Nachweis zu übersenden. 
Die erforderlichen Optimierungsmaßnah
men sind innerhalb von einem Jahr nach 
der Betriebsprüfung durchzuführen. Das 
Ergebnis der Prüfung nach Satz 1 und ein 
Nachweis über die durchgeführten Arbei
ten nach Satz 2 sind auf Verlangen dem 
Mieter unverzüglich vorzulegen. Satz 3 ist 
auf Pachtverhältnisse und auf sonstige For
men der entgeltlichen Nutzungsüberlas
sung von Gebäuden oder Wohnungen ent
sprechend anzuwenden.“ 

24. § 60b wird wie folgt geändert: 24. § 60b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird durch den folgen
den Satz ersetzt: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Eine Heizungsanlage mit Wasser als 
Wärmeträger, die vor dem 1. Oktober 
2009 eingebaut oder aufgestellt wurde, 
die keine Wärmepumpe ist und die in ei
nem Gebäude mit mindestens sechs 
Wohnungen oder sonstigen selbständi
gen Nutzungseinheiten betrieben wird, 
ist bis zum Ablauf des 30. September 
2027 einer Heizungsprüfung und Hei
zungsoptimierung zu unterziehen.“ 

u n v e r ä n d e r t  

 bb) Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

 „In der Heizungsprüfung nach 
Satz 1 oder 2 ist zu prüfen, ob die 
Heizungsanlage hinsichtlich ih
rer wesentlichen Einstellungen, 
Komponenten und Betriebspara
meter energieeffizient betrieben 
wird.“ 

V
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 b) Die Absätze 2 und 3 werden durch die 
folgenden Absätze 2 und 3 ersetzt:  

 „(2) Zur Optimierung einer An
lage zur Wärmeerzeugung nach Absatz 
1 Satz 3 sind unter Berücksichtigung 
möglicher negativer Auswirkungen auf 
die Bausubstanz des Gebäudes und die 
menschliche Gesundheit insbesondere 
Anpassungen der Regelung, der Tem
peratur- und Betriebsführung sowie 
weiterer betrieblicher Einstellungen 
und Hinweise auf weitergehende Ein
sparmaßnahmen regelmäßig notwen
dig. 

 (3) Die Heizungsprüfung nach 
Absatz 1 Satz 3 ist von einer fachkun
digen Person im Sinne des § 60a Ab
satz 3 durchzuführen.“ 

 c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

 aa) In Satz 2 wird die Angabe „Ab
satz 1 Satz 3 Nummer 1“ durch 
die Angabe „Absatz 1 Satz 3“ er
setzt. 

 bb) In Satz 4 wird die Angabe „§ 60a 
Absatz 5 Satz 4“ durch die An
gabe „§ 60a Absatz 4 Satz 4“ er
setzt. 

b) Absatz 6 wird gestrichen.  d) u n v e r ä n d e r t  

c) Absatz 7 wird zu Absatz 6 und in Satz 1 
wird die Angabe „sowie bei Wärmepum
pen, die nach § 60a einer Betriebsprü
fung unterzogen werden“ gestrichen.  

e) Absatz 7 wird zu Absatz 6 und wird wie 
folgt geändert:  

 aa) In Satz 1 wird die Angabe „sowie 
bei Wärmepumpen, die nach 
§ 60a einer Betriebsprüfung un
terzogen werden“ gestrichen. 

 bb) In Satz 2 wird die Angabe „Hei
zungsanlagen oder kombinierte 
Heizungs- und Lüftungsanlagen“ 
durch die Angabe „Heizungsan
lagen, kombinierte Heizungs- 
und Lüftungsanlagen oder Lüf
tungsanlagen“ ersetzt. 

d) Absatz 8 wird zu Absatz 7. f) Absatz 8 wird zu Absatz 7 und wird wie 
folgt geändert: 

V
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 aa) In Satz 1 wird Angabe „Absatz 7 
Satz 1“ durch die Angabe „Ab
satz 6 Satz 1“ ersetzt. 

 bb) In Satz 2 wird die Angabe „Ab
satz 7 Satz 2“ durch die Angabe 
„Absatz 6 Satz 2“ ersetzt. 

25. In § 60c Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„Drückens“ durch die Angabe „Drucks“ er
setzt. 

25. § 60c wird wie folgt geändert:  

 a) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

 „(2) Der hydraulische Abgleich 
umfasst die für einen ordnungsgemä
ßen und energieeffizienten Betrieb er
forderlichen Planungs- und Umset
zungsleistungen, insbesondere die 
Heizlastberechnung sowie die erforder
liche Anpassung von Heizflächen und 
Regelung. Die Heizlastberechnung ist 
nach DIN EN 12831-1: 2017-09 in Ver
bindung mit DIN/TS 12831-1: 2020-04 
oder nach einem gleichwertigen Ver
fahren durchzuführen.“ 

 b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

 aa) In Satz 1 wird die Angabe „Drü
ckens“ durch die Angabe 
„Drucks“ ersetzt. 

 bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 60a 
Absatz 5 Satz 4“ durch die An
gabe „§ 60a Absatz 4 Satz 4“ er
setzt. 

26. § 67 Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt:  

26. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Beim Einbau einer Anlage nach 
§ 65 Satz 1 in ein Gebäude und bei der Erneu
erung eines Zentralgerätes oder eines Luftka
nalsystems einer solcher Anlage muss diese 
Anlage mit einer Einrichtung zur selbsttätigen 
Regelung der Volumenströme in Abhängig
keit von den thermischen und stofflichen Las
ten oder zur Einstellung der Volumenströme 
in Abhängigkeit von der Zeit ausgestattet wer
den, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser 
Anlage höher ist als 9 Kubikmeter pro Stunde 
je Quadratmeter versorgter Nutzfläche des 
Gebäudes.“ 
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27. In § 68 Satz 3 wird die Angabe „DIN V 
18599-10: 2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-10:2025-10“ ersetzt. 

27. u n v e r ä n d e r t  

28. § 74 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt:  

 

„(1) Der Betreiber einer in ein Ge
bäude eingebauten Klimaanlage mit ei
ner Nennleistung für den Kältebedarf 
von mehr als 12 Kilowatt, einer kombi
nierten Klima- und Lüftungsanlage mit 
einer Nennleistung für den Kältebedarf 
von mehr als 12 Kilowatt oder einer Lüf
tungsanlage mit einer Nennleistung von 
mehr als 70 Kilowatt hat innerhalb der in 
§ 76 genannten Zeiträume energetische 
Inspektionen dieser Anlage durch eine 
berechtigte Person im Sinne des § 77 
Absatz 1 durchführen zu lassen.“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„Nettogrundfläche“ durch die Angabe 
„Nutzfläche“ ersetzt. 

 

c) Absatz 3 Nummer 1 wird durch die fol
gende Nummer 1 ersetzt:  

 

„1. wenn das Gebäude mit einem Sys
tem für die Gebäudeautomatisie
rung und Gebäudesteuerung nach 
§ 56 Absatz 2 ausgestattet ist 
oder“. 

 

d) Nach Absatz 4 wird der folgende Ab
satz 5 eingefügt: 

 

„(5) Die Pflicht nach Absatz 1 ist 
nicht auf ein Gebäude im Eigentum des 
Bundes, der verbündeten Streitkräfte 
oder einer Gesellschaft mit Beteiligung 
des Bundes anzuwenden, das der Lan
des- und Bündnisverteidigung dient.“ 

 

29. § 75 Absatz 3 wird durch den folgenden Ab
satz 3 ersetzt: 

29. § 75 wird wie folgt geändert:  

 a) In Absatz 1 wird die Angabe „einer 
Klimaanlage oder einer kombinierten 
Klima- und Lüftungsanlage“ durch 
die Angabe „einer Klimaanlage, einer 
kombinierten Klima- und Lüftungs
anlage oder einer Lüftungsanlage“ er
setzt. 
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 b) Absatz 3 wird durch den folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Die Inspektion einer Klimaanlage 
mit einer Nennleistung für den Kältebedarf 
von mehr als 70 Kilowatt, einer kombinierten 
Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nenn
leistung für den Kältebedarf von mehr als 70 
Kilowatt oder einer Lüftungsanlage mit einer 
Nennleistung von mehr als 70 Kilowatt ist 
nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durchzufüh
ren.“ 

„(3) u n v e r ä n d e r t  

 c) Nach Absatz 4 wird der folgende Ab
satz 5 eingefügt: 

 „(5) Soweit eine Überprüfung ei
ner Anlage nach Absatz 1 nach der 
Verordnung (EU) 2024/573 erfolgt ist, 
sind diese Überprüfungen in der In
spektion nach Absatz 2 nicht mehr 
durchzuführen. Die Ergebnisse der 
Überprüfung nach der Verordnung 
(EU) 2024/573 sind zu übernehmen.“ 

30. § 76 wird durch den folgenden § 76 ersetzt: 30. u n v e r ä n d e r t  

V
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„§ 76 

 

Zeitpunkt der Inspektion  

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage 
mit einer Nennleistung für den Kältebedarf 
von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilo
watt oder einer kombinierten Klima- und Lüf
tungsanlage mit einer Nennleistung für den 
Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt und bis 
zu 70 Kilowatt ist erstmals im zehnten Jahr 
nach der Inbetriebnahme oder der Erneuerung 
wesentlicher Bauteile wie Wärmeübertrager, 
Ventilator oder Kältemaschine durchzufüh
ren. Die Inspektion einer Klimaanlage mit ei
ner Nennleistung für den Kältebedarf von 
mehr 70 Kilowatt, einer kombinierten Klima- 
und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung 
für den Kältebedarf von mehr 70 Kilowatt 
oder einer Lüftungsanlage mit einer Nennleis
tung von mehr als 70 Kilowatt ist erstmals im 
fünften Jahr nach der Inbetriebnahme oder der 
Erneuerung wesentlicher Bauteile wie Wär
meübertrager, Ventilator oder Kältemaschine 
durchzuführen. Abweichend von den Sät
zen 1 und 2 ist eine Klimaanlage mit einer 
Nennleistung für den Kältebedarf von mehr 
als 12 Kilowatt oder eine kombinierte Klima- 
und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung 
von mehr als 12 Kilowatt, die am 1. Oktober 
2023 mehr als zehn Jahre alt war, bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2028 erstmals einer In
spektion zu unterziehen. Abweichend von 
Satz 2 sind die am … [einsetzen: Datum des 
Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 2 dieses 
Gesetzes] mehr als vier und bis zu zwölf Jahre 
alten Lüftungsanlagen innerhalb von sechs 
Jahren, die über zwölf Jahre alten Lüftungs
anlagen innerhalb von vier Jahren und die 
über 20 Jahre alten Lüftungsanlagen inner
halb von zwei Jahren nach dem … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] erstmals 
einer Inspektion zu unterziehen. 
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(2) Nach der erstmaligen Inspektion ei
ner Klimaanlage mit einer Nennleistung für 
den Kältebedarf von mehr als 12 Kilowatt und 
bis zu 70 Kilowatt oder einer kombinierten 
Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nenn
leistung für den Kältebedarf von mehr als 12 
Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt ist die Anlage 
wiederkehrend alle zehn Jahre einer Inspek
tion zu unterziehen. Nach der erstmaligen In
spektion einer Klimaanlage mit einer Nenn
leistung für den Kältebedarf von mehr 70 Ki
lowatt, einer kombinierten Klima- und Lüf
tungsanlage mit einer Nennleistung für den 
Kältebedarf von mehr als 70 Kilowatt oder ei
ner Lüftungsanlage mit einer Nennleistung 
von mehr als 70 Kilowatt ist die Anlage wie
derkehrend alle fünf Jahre einer Inspektion zu 
unterziehen. Wenn an der Klimaanlage, der 
kombinierten Klima- und Lüftungsanlage 
oder der Lüftungsanlage nach der erstmaligen 
Inspektion oder nach einer wiederkehrenden 
Inspektion keine Änderungen vorgenommen 
wurden oder in Bezug auf den Kühl- oder Lüf
tungsbedarf des Gebäudes keine Änderungen 
eingetreten sind, muss die Prüfung der Anla
gendimensionierung oder des Betriebs bei an
deren Temperaturen nicht wiederholt wer
den.“ 

 

31. § 79 wird wie folgt geändert: 31. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 

 

„(1) Der Energieausweis dient der 
Information oder, soweit dies gesetzlich 
vorgesehen ist, dem Nachweis über die 
Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes 
und soll eine Beurteilung und einen 
überschlägigen Vergleich von Gebäuden 
ermöglichen. Ein Energieausweis ist auf 
der Grundlage einer energetischen Bi
lanzierung oder auf der Grundlage des 
erfassten Energieverbrauchs nach Maß
gabe der §§ 80 bis 86 auszustellen. Es ist 
dabei zulässig, in dem Energieausweis 
sowohl den Energiebedarf als auch den 
Energieverbrauch des Gebäudes anzuge
ben.“ 

 

b) Absatz 2 Satz 2 wird durch die folgen
den Sätze ersetzt: 
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„Der Energieausweis muss einfach und 
verständlich sein. Er ist digital in einem 
maschinenlesbaren Format auszustellen. 
Auf Verlangen des Bauherrn oder des 
Eigentümers ist der Energieausweis auch 
in Papierform auszustellen.“ 

 

c) Absatz 4 wird durch den folgenden Ab
satz 4 ersetzt: 

 

„(4) Die Vorschriften dieses Teils 
sind nicht anzuwenden auf ein Gebäude 
im Eigentum des Bundes, der verbünde
ten Streitkräfte oder einer Gesellschaft 
mit Beteiligung des Bundes, das der Lan
des- und Bündnisverteidigung dient, und 
auf ein kleines Gebäude.“ 

 

32. Die §§ 80 bis 83 werden durch die folgenden 
§§ 80 bis 83 ersetzt: 

32. Die §§ 80 bis 83 werden durch die folgenden 
§§ 80 bis 83 ersetzt: 

„§ 80 „§ 80 

Ausstellung und Verwendung von Energie
ausweisen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Wird ein Gebäude errichtet, ist ein 
Energieausweis auf der Grundlage einer ener
getischen Bilanzierung unter Zugrundelegung 
der energetischen Eigenschaften des fertigge
stellten Gebäudes nach § 81 auszustellen. Der 
Eigentümer hat sicherzustellen, dass der 
Energieausweis unverzüglich nach Fertigstel
lung des Gebäudes ausgestellt wird. Die Sätze 
1 und 2 sind für den Bauherrn entsprechend 
anzuwenden, wenn der Eigentümer nicht zu
gleich Bauherr des Gebäudes ist. Der Eigen
tümer hat den Energieausweis der nach Lan
desrecht zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 

(2) Werden bei einem bestehenden Ge
bäude Änderungen im Sinne des § 36 ausge
führt oder wird ein Wohngebäude durch Än
derungen zu einem Nichtwohngebäude, ist 
ein Energieausweis auf der Grundlage einer 
energetischen Bilanzierung nach § 81 unter 
Zugrundelegung der energetischen Eigen
schaften des geänderten Gebäudes auszustel
len, wenn für das gesamte Gebäude Berech
nungen nach § 38 Absatz 3 durchgeführt wer
den. Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist entsprechend an
zuwenden. 
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(3) Soll ein mit einem Gebäude bebau
tes Grundstück oder Wohnungs- oder Teilei
gentum verkauft, ein Erbbaurecht an einem 
bebauten Grundstück begründet oder übertra
gen werden oder ein Gebäude, eine Wohnung 
oder eine sonstige selbständige Nutzungsein
heit vermietet, verpachtet oder verleast oder 
ein solcher Miet-, Pacht oder Leasingvertrag 
verlängert werden, ist ein Energieausweis 
auszustellen, wenn nicht bereits ein gültiger 
Energieausweis für das Gebäude vorliegt. In 
den Fällen des Satzes 1 ist für ein Nichtwohn
gebäude ein Energieausweis auf der Grund
lage einer energetischen Bilanzierung nach 
§ 81 auszustellen.  

 

(4) Im Fall eines Verkaufs oder der Be
stellung eines Rechts im Sinne des Absatzes 3 
Satz 1 hat der Verkäufer oder der Immobili
enmakler dem potenziellen Käufer spätestens 
bei der Besichtigung einen Energieausweis 
oder eine Kopie hiervon vorzulegen. Die Vor
lagepflicht wird auch durch einen deutlich 
sichtbaren Aushang oder ein deutlich sichtba
res Auslegen während der Besichtigung er
füllt. Findet keine Besichtigung statt, hat der 
Verkäufer oder der Immobilienmakler den 
Energieausweis oder eine Kopie hiervon dem 
potenziellen Käufer unverzüglich vorzulegen. 
Der Energieausweis oder eine Kopie hiervon 
ist spätestens dann unverzüglich vorzulegen, 
wenn der potenzielle Käufer zur Vorlage auf
fordert. Unverzüglich nach Abschluss des 
Kaufvertrages hat der Verkäufer oder der Im
mobilienmakler dem Käufer den Energieaus
weis oder eine Kopie hiervon zu übergeben. 

 

(5) Im Fall einer Vermietung, Verpach
tung oder eines Leasings oder einer Verlänge
rung eines solchen Vertrages im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 1 ist für den Vermieter, den 
Verpächter, den Leasinggeber oder den Im
mobilienmakler Absatz 4 entsprechend anzu
wenden. 
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(6) Für ein bestehendes Nichtwohnge
bäude, das sich im Eigentum der öffentlichen 
Hand befindet und von einer Behörde genutzt 
wird, ist ein Energieausweis auf der Grund
lage einer energetischen Bilanzierung nach 
§ 81 auszustellen, sofern nicht bereits ein gül
tiger Energieausweis vorliegt. Weist das 
Nichtwohngebäude nach Satz 1 starken Pub
likumsverkehr auf, ist der ausgestellte Ener
gieausweis an einer auffälligen und für die 
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhän
gen. Wird ein bestehendes Nichtwohnge
bäude, das sich nicht im Eigentum der öffent
lichen Hand befindet, behördlich genutzt und 
weist die genutzte Fläche starken Publikums
verkehr auf, trifft die Pflicht zum Aushang des 
Energieausweises den Nutzer. Der Eigentü
mer hat ihm zu diesem Zweck den Energie
ausweis oder eine Kopie hiervon zu überge
ben. Zur Erfüllung der Pflicht nach Satz 2 ist 
es ausreichend, von einem Energieausweis 
nur einen Auszug nach dem Muster nach 
§ 85 Absatz 3 auszuhängen. 

 

(7) Der Eigentümer eines Nichtwohn
gebäudes mit starkem Publikumsverkehr, das 
nicht behördlich genutzt wird, hat einen Ener
gieausweis an einer auffälligen und für die 
Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhän
gen, sobald und solange für das Gebäude ein 
Energieausweis vorliegt. Absatz 6 Satz 3 bis 
5 ist entsprechend anzuwenden. 

 

(8) Wenn ein Energieausweis nach Ab
satz 6 oder 7 auszuhängen ist, kann der Ener
gieausweis ohne die Empfehlungen nach § 84 
ausgehängt werden. 
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§ 81 § 81 

Energieausweis auf der Grundlage einer 
energetischen Bilanzierung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Wird ein Energieausweis für ein zu 
errichtendes Gebäude auf der Grundlage einer 
energetischen Bilanzierung ausgestellt, sind 
die Ergebnisse der nach den §§ 15 und 16 be
ziehungsweise nach den §§ 18 und 19 erfor
derlichen Berechnungen zugrunde zu legen. 
In den Fällen des § 31 sind die Kennwerte zu 
verwenden, die in den Bekanntmachungen 
nach § 31 der jeweils zutreffenden Ausstat
tungsvariante zugewiesen sind. 

 

(2) Wird ein Energieausweis für ein be
stehendes Gebäude auf der Grundlage einer 
energetischen Bilanzierung ausgestellt, ist auf 
die erforderlichen Berechnungen § 38 Ab
satz 3 und 4 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 82 § 82 

Energieausweis auf der Grundlage des er
fassten Endenergieverbrauchs 

Energieausweis auf der Grundlage des er
fassten Endenergieverbrauchs 

(1) Wird für ein Gebäude, das aus
schließlich Wohnzwecken dient, ein Energie
ausweis auf der Grundlage des erfassten End
energieverbrauchs ausgestellt, sind die Ge
samtenergieeffizienz sowie der Endenergie
verbrauch und der Primärenergieverbrauch 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zu berech
nen. Der Endenergieverbrauch ist nach Ener
gieträgern differenziert mindestens monatlich 
über 24 aufeinander folgende Monate zu er
fassen. Die Bestimmungen des § 38 Absatz 4 
über die vereinfachte Datenerhebung sind ent
sprechend anzuwenden. 

(1) Wird für ein Gebäude, das aus
schließlich Wohnzwecken dient, ein Energie
ausweis auf der Grundlage des erfassten End
energieverbrauchs ausgestellt, sind die Ge
samtenergieeffizienz sowie der Endenergie
verbrauch und der Primärenergieverbrauch 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zu berech
nen. Der Endenergieverbrauch ist nach Ener
gieträgern differenziert jährlich über einen 
Zeitraum von zwei Jahren zu erfassen. Die 
Bestimmungen des § 38 Absatz 4 über die 
vereinfachte Datenerhebung sind entspre
chend anzuwenden. 
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(2) Der Endenergieverbrauch ist für die 
Heizung und die Warmwasserbereitung zu er
mitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und 
Quadratmeter Nutzfläche anzugeben. Brenn
stoffe sind mit ihrem Brennwert zu berück
sichtigen. Ist im Fall dezentraler Warmwas
serbereitung in einem Gebäude nach Absatz 1 
der hierauf entfallende Verbrauch nicht be
kannt, ist der Endenergieverbrauch pauschal 
um 16 Kilowattstunden pro Jahr und Quadrat
meter Nutzfläche zu erhöhen. Sofern keine er
fassten Verbrauchsdaten vorliegen, ist im Fall 
der Kühlung von Raumluft in einem Wohnge
bäude der ermittelte Endenergieverbrauch für 
Strom pauschal um 6 Kilowattstunden pro 
Jahr und Quadratmeter gekühlter Nutzfläche 
zu erhöhen. Ist die Nutzfläche nicht bekannt, 
kann sie bei einem Gebäude nach Absatz 1 
mit bis zu zwei Wohneinheiten mit beheiztem 
Keller pauschal mit dem 1,35fachen Wert der 
Wohnfläche, bei sonstigen Gebäuden nach 
Absatz 1 mit dem 1,2fachen Wert der Wohn
fläche angesetzt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der erfasste Endenergieverbrauch 
ist einer Witterungsbereinigung zu unterzie
hen. Er ist durch eine angemessene Berück
sichtigung des Verhaltens der Nutzenden ein
schließlich längerer Leerstände auf die Nut
zungsrandbedingungen für Wohngebäude 
nach DIN/TS 18599-10: 2025-10 Tabelle 5 zu 
normalisieren. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Zur Ermittlung des Energiever
brauchs sind die folgenden Verbrauchsdaten 
zu verwenden: 

(4) Zur Ermittlung des Energiever
brauchs sind die folgenden Verbrauchsdaten 
zu verwenden: 

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von 
Heizkosten nach der Verordnung über 
Heizkostenabrechnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3250), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. 
Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) 
geändert worden ist, in der jeweils gel
tenden Fassung für das gesamte Ge
bäude, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, ins
besondere Abrechnungen von Energie
lieferanten oder sachgerecht durchge
führte Verbrauchsmessungen, oder 

2. u n v e r ä n d e r t  
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3. eine Kombination von Verbrauchsdaten 
nach den Nummern 1 und 2. 

3. u n v e r ä n d e r t  

Die zu verwendenden Verbrauchsdaten müs
sen die jüngste Abrechnungsperiode ein
schließen, deren Ende nicht mehr als 15 Mo
nate zurückliegen darf. 

Die zu verwendenden Verbrauchsdaten müs
sen die jüngste Abrechnungsperiode ein
schließen, deren Ende nicht mehr als 18 Mo
nate zurückliegen darf. 

(5) Der Primärenergieverbrauch wird 
auf der Grundlage des nach Energieträgern 
differenzierten Endenergieverbrauchs und der 
Primärenergiefaktoren nach § 22 berechnet. 
Für die Berechnung des Primärenergiever
brauchs auf der Grundlage des erfassten End
energieverbrauchs ist ein nach Maßgabe der 
Absätze 2 und 3 den anerkannten Regeln der 
Technik entsprechendes Verfahren zu nutzen. 
Die Einhaltung der anerkannten Regeln der 
Technik wird vermutet, wenn bei der Erstel
lung des Energieausweises das vom Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie und 
vom Bundesministerium für Wohnen, Stadt
entwicklung und Bauwesen im Bundesanzei
ger gemeinsam bekannt gemachte Verfahren 
angewendet wird.  

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 83 § 83 

Ermittlung und Bereitstellung von Daten u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, 
die nach § 81 in Verbindung mit den §§ 20 bis 
33 und 38 oder nach § 82 Absatz 1, 2 Satz 1 
und Absatz 4 Satz 1 die Grundlage für die 
Ausstellung des Energieausweises sind, selbst 
oder verwendet die entsprechenden vom Ei
gentümer des Gebäudes bereitgestellten Da
ten. Der Aussteller hat dafür Sorge zu tragen, 
dass die von ihm ermittelten Daten richtig 
sind. Der Aussteller hat ein bestehendes Ge
bäude, für das er einen Energieausweis er
stellt, vor Ort zu begehen oder sich für eine 
Beurteilung der energetischen Eigenschaften 
geeignete Bildaufnahmen des Gebäudes zur 
Verfügung stellen zu lassen. 
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(2) Wird ein Energieausweis auf der 
Grundlage einer energetischen Bilanzierung 
nach § 81 Absatz 1 ausgestellt und stellt der 
Aussteller keine eigenen Berechnungen, die 
nach den §§ 15 und 16 beziehungsweise nach 
den §§ 18 und 19 oder nach § 38 Absatz 3 er
forderlich sind, an, hat er die Berechnungen 
einzusehen oder sich vom Eigentümer zur 
Verfügung stellen zu lassen. 

 

(3) Stellt der Eigentümer des Gebäudes 
die Daten bereit, hat er dafür Sorge zu tragen, 
dass die Daten richtig sind. Der Aussteller 
muss die vom Eigentümer bereitgestellten 
Daten sorgfältig prüfen und darf die Daten 
seinen Berechnungen und bei der Ausstellung 
des Energieausweises nicht zugrunde legen, 
wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.“ 

 

33. § 84 Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 

33. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Der Aussteller, der für ein beste
hendes Gebäude einen Energieausweis aus
stellt, hat im Energieausweis Empfehlungen 
in Form von kurz gefassten fachlichen Hin
weisen für die kostenoptimale oder kostenef
fiziente Verbesserung der Gesamtenergieeffi
zienz und die Verringerung der betriebsbe
dingten Treibhausgasemissionen sowie die 
Verbesserung der Raumklimaqualität des Ge
bäudes zu geben, es sei denn, die fachliche 
Beurteilung hat ergeben, dass solche Maßnah
men nicht möglich sind oder die Gesamtener
gieeffizienzklasse der Klasse A entspricht. 
Für die Empfehlungen gelten folgende 
Grundsätze: 

 

1. sie müssen eine Schätzung der Energie
einsparungen und der Verringerung der 
betriebsbedingten Treibhausgasemissio
nen enthalten, 

 

2. sie umfassen eine Beurteilung,   

a) ob die Heizungs-, Lüftungs-, 
Klima- und Warmwasserberei
tungsanlagen so angepasst werden 
können, dass sie mit effizienteren 
Temperatureinstellungen betrieben 
werden können einschließlich der 
erforderlichen Auslegung der Wär
meleistung und der Anforderungen 
an Temperatur und Durchfluss und 
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b) der verbleibenden Lebensdauer ei
ner Heizungs- oder Klimaanlage 
und können mögliche Alternativen 
für den Austausch der Heizungsan
lage oder Klimaanlage unter Be
rücksichtigung der lokalen und sys
tembezogenen Gegebenheiten ent
halten.“ 

 

34. Die §§ 85 bis 87 werden durch die folgenden 
§§ 85 bis 87 ersetzt: 

34. Die §§ 85 bis 87 werden durch die folgenden 
§§ 85 bis 87 ersetzt: 

„§ 85 „§ 85 

Angaben im Energieausweis u n v e r ä n d e r t  

(1) Ein Energieausweis muss mindes
tens folgende Angaben enthalten:  

 

1. Fassung des Gesetzes, auf dessen Grund
lage der Energieausweis erstellt wird, 

 

2. Energieausweis im Sinne des § 81 oder 
des § 82 mit Hinweisen zu den Aussagen 
der jeweiligen Ausweisart über die ener
getische Qualität des Gebäudes, 

 

3. Name und Anschrift des Ausstellers, 
Ausstellungsdatum und Ablaufdatum 
des Energieausweises, 

 

4. Registriernummer,  

5. die Anschrift des Gebäudes,  

6. die Art des Gebäudes: Wohngebäude 
oder Nichtwohngebäude, 

 

7. bei einem Wohngebäude: Gebäudetyp,  

8. bei einem Nichtwohngebäude: Haupt
nutzung oder Gebäudekategorie, 

 

9. Energieeffizienzklasse nach § 86,  

10. die berechnete Primärenergie in Kilo
wattstunden pro Jahr und Quadratmeter 
Nutzfläche, 

 

11. die berechnete Endenergie in Kilowatt
stunden pro Jahr und Quadratmeter 
Nutzfläche, 

 

12. das Baujahr des Gebäudes,  

13. das Baujahr des Wärmeerzeugers; bei ei
ner Fern- oder Nahwärmeversorgung: 
Baujahr der Übergabestation, 
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14. Anteil der am Standort erzeugten erneu
erbaren Energie an der Endenergie in 
Prozent unter Standardnutzungs- und 
Standardrandbedingungen, 

 

15. bei einem Gebäude mit Wohnraum: An
zahl der Wohnungen und Nutzfläche; da
bei ist darauf hinzuweisen, wenn die Er
mittlung der Nutzfläche anhand der 
Wohnfläche nach § 82 Absatz 2 Satz 4 
erfolgt, 

 

16. die betriebsbedingten Treibhaus
gasemissionen in Kilogramm Kohlendi
oxid-Äquivalent pro Quadratmeter 
Nutzfläche und Jahr, 

 

17. die Lebenszyklus-Treibhausgasemissio
nen nach dem Bericht nach § 88b, ausge
wiesen als Gesamtsumme der betrachte
ten Lebenszyklusphasen von der Her
stellung bis zum Rückbau des Gebäudes 
(Lebenszyklusphasen A bis C) 

 

a) ab dem 1. Januar 2028 für neu zu 
errichtende Gebäude mit einer 
Nutzfläche von mehr als 
1 000 Quadratmetern, 

 

b) ab dem 1. Januar 2030 für neu zu 
errichtende Gebäude, 

 

18. bei einem Nichtwohngebäude: Nutzflä
che, 

 

19. wesentliche Energieträger für Heizung 
beziehungsweise Warmwasser, 

 

20. die Art der Lüftung und, falls vorhanden, 
die Art der Kühlung, 

 

21. ob inspektionspflichtige Anlagen im 
Sinne des § 74 Absatz 1 vorhanden sind, 

 

22. der Anlass der Ausstellung des Energie
ausweises, 

 

23. die berechnete Primärenergie in Mega
wattstunden und die berechnete jährliche 
Endenergie in Megawattstunden, 

 

24. Erzeugung von Energie aus erneuerba
ren Quellen in Megawattstunden, 
Hauptenergieträger und Art der erneuer
baren Energiequelle, 
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25. die berechnete Nutzenergie in Kilowatt
stunden pro Jahr und Quadratmeter 
Nutzfläche, 

 

26. Ja- oder Nein-Angabe, ob das Gebäude 
in der Lage ist, auf externe Signale zu re
agieren und den Energieverbrauch anzu
passen, 

 

27. wenn ein Wärmeverteilungssystem in
nerhalb des Gebäudes vorhanden ist, Ja- 
oder Nein-Angabe darüber, ob dieses 
System in der Lage ist, mit niedrigen 
oder effizienten Temperaturen betrieben 
zu werden, 

 

28. bei einem Nichtwohngebäude: der Ver
hältniswert des errechneten Primärener
giebedarfs zum Primärenergiebedarf des 
Referenzgebäudes, 

 

29. bei Neubau eines Wohn- oder Nicht
wohngebäudes: Einhaltung des sommer
lichen Wärmeschutzes, 

 

30. Modernisierungsempfehlungen nach 
§ 84 und 

 

31. das für die Energieberechnung verwen
dete Verfahren: 

 

a) Verfahren nach den §§ 20, 21, 31 
oder § 32, 

 

b) Vereinfachung nach § 38 Absatz 4.  

(2) Zur Ermittlung der Treibhaus
gasemissionen für die nach 
Absatz 1 Nummer 16 und § 84 zu machenden 
Angaben sind die Berechnungsregelungen 
und Emissionsfaktoren der Anlage 9 anzu
wenden. 

 

(3) Das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie erstellt gemeinsam mit 
dem Bundesministerium für Wohnen, Stadt
entwicklung und Bauwesen Muster, nach de
nen Energieausweise auszustellen sind und 
macht diese im Bundesanzeiger bekannt. 
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§ 86 § 86 

Energieeffizienzklassen  Energieeffizienzklassen  

(1) Im Energieausweis ist die Energie
effizienzklasse des Wohngebäudes entspre
chend der Einteilung nach Absatz 2 in Ver
bindung mit Anlage 10 anzugeben. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Energieeffizienzklassen gemäß 
Anlage 10 ergeben sich unmittelbar aus dem 
Endenergieverbrauch oder dem Endenergie
bedarf. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Energieausweis ist die Energie
effizienzklasse des Nichtwohngebäudes ent
sprechend der Einteilung nach Absatz 4 in 
Verbindung mit Anlage 10a anzugeben.  

(3) Im Energieausweis ist die Energie
effizienzklasse des Nichtwohngebäudes ent
sprechend der Einteilung nach Absatz 4 in 
Verbindung mit Anlage 10a anzugeben. In 
die Effizienzklasse A dürfen nur Nicht
wohngebäude eingestuft werden, die keine 
Emissionen aus der Nutzung fossiler Ener
gie am Standort des Gebäudes verursachen 
(Nullemissionsgebäude). 

(4) Die Energieeffizienzklassen gemäß 
Anlage 10a ergeben sich unmittelbar aus dem 
Verhältniswert des errechneten Primärener
giebedarfs zum Primärenergiebedarf des Re
ferenzgebäudes. Für die Bestimmung des 
Wertes nach Satz 1 ist bei der Berechnung des 
Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes 
abweichend von Anlage 2 Nummer 4.1 im
mer der Primärenergiefaktor von 0,7 zu ver
wenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 87 § 87 

Pflichtangaben in einer Immobilienanzeige u n v e r ä n d e r t  

Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, 
der Verpachtung oder dem Leasing eines Ge
bäudes, einer Wohnung oder einer sonstigen 
selbständigen Nutzungseinheit eine Immobi
lienanzeige in kommerziellen Medien aufge
geben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Ener
gieausweis vor, so hat der Verkäufer, der Ver
mieter, der Verpächter, der Leasinggeber oder 
der Immobilienmakler, wenn eine dieser Per
sonen die Veröffentlichung der Immobilien
anzeige verantwortet, sicherzustellen, dass 
die Immobilienanzeige folgende Pflichtanga
ben enthält:  
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1. ob der Energieausweis nach § 81 oder 
§ 82 ausgestellt wurde, 

 

2. das Ausstellungsdatum des Energieaus
weises, der darin angegebene Jahres-Pri
märenergiebedarf in Kilowattstunden 
pro Jahr und Quadratmeter Nutzfläche, 
die Energieeffizienzklasse, das Baujahr 
des Gebäudes und die im Energieaus
weis genannten wesentlichen Energie
träger für die Heizung des Gebäudes.“ 

 

35. Nach § 88 werden die folgenden §§ 88a bis 
88c eingefügt: 

35. u n v e r ä n d e r t  

„§ 88a 

 

Verordnungsermächtigung zur Prüfungsord
nung Qualifikationsprüfung Energiebera

tung; Subdelegation 

 

(1) Das Bundesministerium für Wirt
schaft und Energie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, eine Prüfungsord
nung für die Qualifikationsprüfung Energie
beratung nach § 88 Absatz 5 zu erlassen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Ener
gie kann die Ermächtigung nach Satz 1 durch 
Rechtsverordnung auf das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übertragen. 

 

(2) Die Prüfungsordnung hat festzule
gen: 

 

1. die Zulassungsvoraussetzungen und das 
Zulassungsverfahren zur Prüfung,  

 

2. die Anforderungen an die prüfende 
Stelle,  

 

3. das Prüfungsverfahren,   

4. Art und Anzahl von Prüfungseinheiten 
sowie zeitlichen Umfang der zu erbrin
genden Prüfungsleistungen, 

 

5. die in der Prüfung durch den Prüfling 
nachzuweisenden Qualifikationen,  

 

6. das Verfahren bei der Bewertung der 
Feststellung der Prüfungsergebnisse so
wie die Bewertungsmaßstäbe,  
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7. die Rechtsfolgen des Rücktritts und des 
Fernbleibens von der Prüfung sowie bei 
Ordnungsverstößen, 

 

8. die Wiederholung von Prüfungen oder 
von einzelnen Prüfungseinheiten und 

 

9. die Erteilung der Prüfungszeugnisse.  

Die Prüfungsordnung kann ferner Regelun
gen zur Bildung von Prüfungsausschüssen bei 
der prüfenden Stelle sowie zu Prüfungs- und 
Teilnehmergebühren treffen. 

 

§ 88b 

 

Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, Be
richt 

 

(1) Die Lebenszyklus-Treibhaus
gasemissionen sind zu ermitteln 

 

1. ab dem 1. Januar 2028 für neu zu errich
tende Gebäude mit einer Nutzfläche von 
mehr als 1 000 Quadratmeter, 

 

2. ab dem 1. Januar 2030 für neu zu errich
tende Gebäude. 

 

(2) Die Ermittlung nach Absatz 1 er
folgt nach den Regeln der Technik nach § 7 
Absatz 5.  

 

(3) Die nach Absatz 2 ermittelten Le
benszyklus-Treibhausgasemissionen sind in 
einem Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im 
Lebenszyklus auszustellen. Der Bericht ist ein 
unselbständiger Teil, der der Ausstellung der 
Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen im 
Energieausweis nach 
§ 85 Absatz 1 Nummer 17 dient.  

 

(4) Das Bundesministerium für Woh
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen erstellt 
für den Bericht zur Treibhausgas-Bilanz im 
Lebenszyklus nach Absatz 3 Satz 1 ein Mus
ter und macht dieses im Bundesanzeiger be
kannt. 

 

(5) Der ausgestellte Bericht ist dem 
Aussteller des Energieausweises in einem ma
schinenlesbaren elektronischen Format zu 
übermitteln. 
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(6) Das Bundesministerium für Woh
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen macht 
die Anforderungen an das Datenaustauschfor
mat für die Übermittlung nach Absatz 5 be
kannt. 

 

§ 88c 

 

Ausstellungsberechtigung für den Bericht zur 
Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus 

 

(1) Zur Ausstellung eines Berichts 
nach § 88b Absatz 3 ist nur eine Person be
rechtigt, die eine Fortbildung im Bereich der 
angewandten Ökobilanz für Gebäude erfolg
reich abgeschlossen hat und die 

 

1. nach § 88 zur Ausstellung von Energie
ausweisen berechtigt ist, 

 

2. nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif
ten der Länder bauvorlageberechtigt ist 
oder 

 

3. nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif
ten der Länder zur Erstellung eines Be
richts zur Treibhausgas-Bilanz im Le
benszyklus berechtigt ist. 

 

(2) Die nach Absatz 1 erforderliche 
Fortbildung soll den Aussteller eines Berichts 
zur Treibhausgas-Bilanz im Lebenszyklus ei
nes neuen Gebäudes in die Lage versetzen, die 
Regeln der Technik nach § 7 Absatz 5 zu be
achten und die Vorschriften der DIN SPEC 
91606: 2026-07 sachgemäß anzuwenden. Die 
Fortbildung soll praktische Übungen ein
schließen und insbesondere die im Folgenden 
genannten Fachkenntnisse vermitteln: 

 

1. Klimaschutzziele sowie Klimawirkun
gen von Gebäuden, 

 

2. rechtliche und normative Grundlagen 
der Ökobilanzierung, 

 

3. Kenntnis und Interpretation der Daten
grundlage und Indikatoren für die Öko
bilanzierung, 

 

4. Bilanzierungsmethodik der Ökobilanzie
rung und Massenermittlung der zu bilan
zierenden Bauprodukte, 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 98 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

5. Berechnungsschritte zur Ökobilanzie
rung, 

 

6. Software-Anwendung für die Ökobilan
zierung und 

 

7. Optimierung und Nachweisführung der 
Ökobilanz eines Gebäudes. 

 

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie 
der einzelnen Schwerpunkte soll dem Zweck 
und den Anforderungen nach den Sätzen 1 
und 2 sowie der Vorbildung der jeweiligen 
Teilnehmer angemessen Rechnung tragen.“ 

 

36. In § 90 Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe 
„DIN EN 14785: 2006-09“ durch die Angabe 
„DIN EN 16510-2-6: 2023-02“ ersetzt. 

36. u n v e r ä n d e r t  

37. § 96 Absatz 6 wird durch den folgenden Ab
satz 6 ersetzt: 

37. u n v e r ä n d e r t  

„(6) Kommt bei der Ermittlung des Jah
res-Primärenergiebedarfs eines zu errichten
den Gebäudes § 22 Absatz 2 oder 3 zur An
wendung, muss sich der Eigentümer vom Lie
feranten bei Vertragsabschluss bescheinigen 
lassen, dass 

 

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die 
Anforderungen nach § 22 Absatz 2 er
füllt oder  

 

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem 
Flüssiggas die Anforderungen nach § 22 
Absatz 3 erfüllt.  

 

Die Bescheinigung ist der zuständigen Be
hörde innerhalb von einem Monat nach Fer
tigstellung des Gebäudes vorzulegen. Die 
Pflicht nach Satz 2 besteht auch, wenn der Ei
gentümer den Lieferanten wechselt. Die Ab
rechnung der Lieferung von Biomethan oder 
biogenem Flüssiggas muss die Bestätigung 
des Lieferanten enthalten, dass im Fall der 
Lieferung von Biomethan die Anforderungen 
nach § 22 Absatz 2 oder im Fall der Lieferung 
von biogenem Flüssiggas die Anforderungen 
nach § 22 Absatz 3 im Abrechnungszeitraum 
erfüllt worden sind. Die Abrechnung ist vom 
Eigentümer mindestens fünf Jahre ab dem 
Zeitpunkt der Lieferung aufzubewahren.“ 

 

38. § 98 Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt geändert: 38. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 99 – Drucksache 21/7009 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

„1. in den Fällen des § 78 die Nenn
leistung der inspizierten Klimaan
lage, der kombinierten Klima- und 
Lüftungsanlage oder der Lüftungs
anlage,“. 

 

b) Nummer 2 Buchstabe a wird durch den 
folgenden Buchstaben a ersetzt: 

 

„a) die Art des Energieausweises: 
Energieausweis auf der Grundlage 
einer energetischen Bilanzierung 
oder Energieausweis auf der 
Grundlage des erfassten Endener
gieverbrauchs und“. 

 

39. § 99 wird wie folgt geändert: 39. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Absätze 1 bis 3 werden durch die 
folgenden Absätze 1 bis 3 ersetzt: 

 

„(1) Die zuständige Behörde (Kon
trollstelle) unterzieht Inspektionsbe
richte über Klimaanlagen, über kombi
nierte Klima- und Lüftungsanlagen oder 
über Lüftungsanlagen nach § 78 und 
Energieausweise nach § 79 nach Maß
gabe der folgenden Absätze einer Stich
probenkontrolle. 

 

(2) Die Stichproben müssen je
weils einen statistisch signifikanten Pro
zentanteil aller in einem Kalenderjahr 
neu ausgestellten Energieausweise und 
neu ausgestellten Inspektionsberichte er
fassen. Die Stichprobenkontrolle von 
Energieausweisen, die nach dem … [ein
setzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] bis 
zum Ablauf des 31. Juli 2027 ausgestellt 
werden und auf die die Vorschriften die
ses Gesetzes anzuwenden sind, kann 
nach dem 31. Juli 2027 durchgeführt 
werden. 
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(3) Die Kontrollstelle kann bei der 
Registrierstelle Registriernummern und 
dort vorliegende Angaben nach § 98 Ab
satz 1 zu neu ausgestellten Energieaus
weisen und Inspektionsberichten über im 
jeweiligen Land belegene Gebäude und 
Klimaanlagen, kombinierte Klima- und 
Lüftungsanlagen und Lüftungsanlagen 
verarbeiten, soweit dies für die Vorberei
tung der Durchführung der Stichproben
kontrollen erforderlich ist. Nach dem 
Abschluss der Stichprobenkontrolle hat 
die Kontrollstelle die Daten nach Satz 1 
jedenfalls im Einzelfall unverzüglich zu 
löschen. Kommt es auf Grund der Stich
probenkontrolle zur Einleitung eines 
Bußgeldverfahrens gegen den Ausweis
aussteller nach § 108 Absatz 1 Num
mer 21, 23 oder 26 oder gegen die inspi
zierende Person nach § 108 Ab
satz 1 Nummer 17 oder 26, so sind ab
weichend von Satz 2 die Daten nach 
Satz 1, soweit diese im Rahmen des 
Bußgeldverfahrens erforderlich sind, 
erst nach dessen rechtskräftigem Ab
schluss unverzüglich zu löschen.“ 

 

b) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 108 Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 
21“ durch die Angabe „§ 108 Ab
satz 1 Nummer 21, 23 oder 26“ ersetzt.  

 

c) Absatz 8 wird durch den folgenden Ab
satz 8 ersetzt: 

 

„(8) Die Absätze 5 bis 7 sind auf 
die Durchführung der Stichprobenkon
trolle von Inspektionsberichten über Kli
maanlagen, über kombinierte Klima- 
und Lüftungsanlagen oder über Lüf
tungsanlagen entsprechend anzuwen
den.“ 

 

40. § 100 wird wie folgt geändert: 40. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 2 Nummer 1 wird durch die fol
gende Nummer 1 ersetzt:  

 

„1. Art des Energieausweises: Ener
gieausweis auf der Grundlage ei
ner energetischen Bilanzierung 
oder Energieausweis auf der 
Grundlage des erfassten Endener
gieverbrauchs,“. 
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b) Absatz 3 wird durch den folgenden Ab
satz 3 ersetzt: 

 

„(3) Die Auswertung kann sich bei 
Inspektionsberichten über Klimaanla
gen, über kombinierte Klima- und Lüf
tungsanlagen und über Lüftungsanlagen 
insbesondere auf folgende Merkmale be
ziehen: 

 

1. Nennleistung der inspizierten 
Klimaanlage, der inspizierten kom
binierten Klima- und Lüftungsan
lage oder der inspizierten Lüftungs
anlage, 

 

2. Art des Gebäudes: Wohn- oder 
Nichtwohngebäude und 

 

3. Land und Landkreis der Belegen
heit des Gebäudes, ohne Angabe 
des Ortes, der Straße und der Haus
nummer.“ 

 

41. § 103 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 wird 
durch die folgenden Nummern 1 und 2 er
setzt: 

41. u n v e r ä n d e r t  

„1. von den Anforderungen des § 10 Ab
satz 2 befreien, wenn 

 

a) ein Wohngebäude so errichtet 
wird, dass die Treibhausgasemissi
onen des Gebäudes gleichwertig 
begrenzt werden und der Höchst
wert des Jahres-Endenergiebedarfs 
für Heizung, Warmwasserberei
tung, Lüftung und Kühlung den 
auf die Nutzfläche bezogenen 
Wert des Jahres-Endenergiebe
darfs eines Referenzgebäudes, das 
die gleiche Geometrie, Nutzfläche 
und Ausrichtung wie das zu errich
tende Gebäude aufweist und der 
technischen Referenzausführung 
der Anlage 1 entspricht, nicht 
überschreitet oder 
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b) ein Nichtwohngebäude so errichtet 
wird, dass die Treibhausgasemissi
onen des Gebäudes gleichwertig 
begrenzt werden und der Höchst
wert des Jahres-Endenergiebedarfs 
für Heizung, Warmwasserberei
tung, Lüftung, Kühlung und einge
baute Beleuchtung den auf die 
Nutzfläche bezogenen Wert des 
Jahres-Endenergiebedarfs eines 
Referenzgebäudes, das die gleiche 
Geometrie, Nutzfläche, Ausrich
tung und Nutzung, einschließlich 
der Anordnung der Nutzungsein
heiten, wie das zu errichtende Ge
bäude aufweist und der techni
schen Referenzausführung der An
lage 2 entspricht, nicht überschrei
tet oder 

 

2. von den Anforderungen des § 38 Ab
satz 1 in Verbindung mit § 36 befreien, 
wenn 

 

a) ein Wohngebäude so geändert 
wird, dass die Treibhausgasemissi
onen des Gebäudes gleichwertig 
begrenzt werden und der Jahres-
Endenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasserbereitung, Lüftung 
und Kühlung den auf die Nutzflä
che bezogenen Wert des Jahres-
Endenergiebedarfs eines Refe
renzgebäudes, das die gleiche Ge
ometrie, Nutzfläche und Ausrich
tung wie das geänderte Gebäude 
aufweist und der technischen Re
ferenzausführung der Anlage 1 
entspricht, um nicht mehr als 50 
Prozent überschreitet oder 
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b) ein Nichtwohngebäude so geän
dert wird, dass die Treibhaus
gasemissionen des Gebäudes 
gleichwertig begrenzt werden und 
der Jahres-Endenergiebedarf für 
Heizung, Warmwasserbereitung, 
Lüftung, Kühlung und eingebaute 
Beleuchtung den auf die Nutzflä
che bezogenen Wert des Jahres-
Endenergiebedarfs eines Refe
renzgebäudes, das die gleiche Ge
ometrie, Nutzfläche, Ausrichtung 
und Nutzung, einschließlich der 
Anordnung der Nutzungseinhei
ten, wie das geänderte Gebäude 
aufweist und der technischen Re
ferenzausführung der Anlage 2 
entspricht, um nicht mehr als 50 
Prozent überschreitet.“ 

 

42. Die Überschrift zu Teil 8 wird durch die fol
gende Überschrift ersetzt: 

42. u n v e r ä n d e r t  

„Teil 8 

 

Besondere Gebäude, Solarenergie, Bußgeld
vorschriften, Anschluss- und Benutzungs

zwang“. 

 

43. § 106 wird durch den folgenden § 106 ersetzt: 43. u n v e r ä n d e r t  

„§ 106 

 

Solarenergie in Gebäuden  

(1) Ein zu errichtendes Gebäude ist so 
zu konzipieren, dass sein Potenzial zur Erzeu
gung von Solarenergie auf der Grundlage der 
Sonneneinstrahlung am Standort optimiert 
wird, um die kosteneffiziente Installation von 
Solartechnologien nach Maßgabe von Ab
satz 2 zu ermöglichen.  

 

(2) Eine Solarenergieanlage ist zu er
richten  

 

1. ab dem 1. Januar 2027 auf einem zu er
richtenden öffentlichen Nichtwohnge
bäude und auf einem neuen Nichtwohn
gebäude mit einer Nutzfläche von mehr 
als 250 Quadratmetern, 
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2. ab dem 1. Januar 2028   

a) auf einem bestehenden öffentlichen 
Nichtwohngebäude mit einer Nutz
fläche von mehr als 2 000 Quadrat
metern,  

 

b) auf einem bestehenden Nichtwohn
gebäude mit einer Nutzfläche von 
mehr als 500 Quadratmetern, wenn 
Änderungen im Sinne des § 36 aus
geführt und unter Anwendung des 
§ 38 Absatz 1 und 2 für das gesamte 
Gebäude Berechnungen nach § 38 
Absatz 3 durchgeführt werden, 

 

3. ab dem 1. Januar 2029 auf einem beste
henden öffentlichen Nichtwohngebäude 
mit einer Nutzfläche von mehr als 750 
Quadratmetern, 

 

4. ab dem 1. Januar 2030   

a) auf einem neuen Wohngebäude,  

b) auf einem neuen überdachten Park
platz, der physisch an ein Gebäude 
angrenzt, 

 

5. ab dem 1. Januar 2031 auf einem beste
henden öffentlichen Nichtwohngebäude 
mit einer Nutzfläche von mehr als 250 
Quadratmetern.  

 

Die Maßgabe nach Satz 1 ist nicht anzuwen
den, soweit die Errichtung einer Solarenergie
anlage technisch unmöglich, funktional nicht 
realisierbar, wirtschaftlich unzumutbar ist 
oder anderen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften widerspricht. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht an
zuwenden, wenn für das Gebäude Maßnah
men nach § 40 Absatz 1 zu ergreifen sind.  

 

(4) Die Länder können durch Landes
recht weitergehende Anforderungen an die 
Errichtung von Solarenergieanlagen stellen. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf ein Ge
bäude im Eigentum des Bundes, der verbün
deten Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit 
Beteiligung des Bundes, das der Landes- und 
Bündnisverteidigung dient. 
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(5) Die Absätze 1 und 2 sind nicht auf 
ein Gebäude im Eigentum des Bundes, der 
verbündeten Streitkräfte oder einer Gesell
schaft mit Beteiligung des Bundes anzuwen
den, das der Landes- und Bündnisverteidi
gung dient.“ 

 

44. § 108 wird wie folgt geändert: 44. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 3 wird die folgende 
Nummer 4 eingefügt: 

aa) u n v e r ä n d e r t  

„4. entgegen § 40 Absatz 1 Satz 
1 nicht dafür sorgt, dass die 
Gesamtenergieeffizienz ei
nen dort genannten Wert 
nicht überschreitet,“. 

 

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 25 
werden zu den Nummern 5 bis 26. 

bb) Die bisherigen Nummern 4 bis 9 
werden zu den Nummern 5 bis 10 
und in Nummer 10 wird die An
gabe „§ 60a Absatz 5 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 60a Absatz 
4 Satz 2“ ersetzt. 

 cc) Die bisherigen Nummern 10 bis 
25 werden zu den Nummern 11 
bis 26. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 und 12 
bis 14“ durch die Angabe „Absat
zes 1 Nummer 1 bis 3 und 13 bis 
15“ ersetzt. 

 

bb) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Absatzes 1 Nummer 15 bis 22“ 
durch die Angabe „Absatzes 1 
Nummer 16 bis 23“ ersetzt. 

 

45. § 112 wird durch den folgenden § 112 ersetzt: 45. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 112 

 

Übergangsvorschriften für Energieausweise  

(1) Wurde nach dem 1. November 
2020 ein Energieausweis nach § 80 Absatz 1, 
2 oder 3 für ein Gebäude ausgestellt, auf das 
dieses Gesetz in der bis zum 31. Dezember 
2023 geltenden Fassung anzuwenden ist, ist in 
der Kopfzeile zumindest der ersten Seite des 
Energieausweises in geeigneter Form die an
gewandte Fassung der für den Energieausweis 
maßgeblichen Rechtsvorschrift anzugeben. 

 

(2) Wurde nach dem 1. November 
2020 ein Energieausweis nach § 80 Absatz 3 
Satz 1 oder Absatz 6 Satz 1 in der bis zum 
Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Inkrafttreten nach Artikel 9 Absatz 2 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung für ein 
Gebäude ausgestellt, sind die Vorschriften der 
Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1419) in der bis zum Ablauf des 
31. Oktober 2020 geltenden Fassung bis zum 
1. Mai 2021 weiter anzuwenden. 

 

(3) Wird vor dem Verkauf, der Vermie
tung, der Verpachtung oder dem Leasing ei
nes Gebäudes, einer Wohnung oder einer 
sonstigen selbständigen Nutzungseinheit eine 
Immobilienanzeige in kommerziellen Medien 
aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein 
Energieausweis vor, der vor dem … [einset
zen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] ausge
stellt wurde, so hat der Verkäufer, der Ver
mieter, der Verpächter, der Leasinggeber oder 
der Immobilienmakler, wenn eine dieser Per
sonen die Veröffentlichung der Immobilien
anzeige verantwortet, sicherzustellen, dass 
die Immobilienanzeige folgende Angaben 
enthält: 
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1. die Art des Energieausweises: Energie
bedarfsausweis nach § 81 in der bis ein
schließlich … [einsetzen: Datum des Ta
ges vor dem Inkrafttreten nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] gel
tenden Fassung oder Energieverbrauchs
ausweis nach § 82 in der bis einschließ
lich … [einsetzen: Datum des Tages vor 
dem Inkrafttreten nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] gel
tenden Fassung, 

 

2. den im Energieausweis genannten Wert 
des Endenergiebedarfs oder des End
energieverbrauchs für das Gebäude, 

 

3. die im Energieausweis genannten we
sentlichen Energieträger für die Heizung 
des Gebäudes, 

 

4. bei einem Wohngebäude das im Energie
ausweis genannte Baujahr und 

 

5. bei einem Wohngebäude die im Energie
ausweis genannte Energieeffizienz
klasse. 

 

(4) Bei einem Nichtwohngebäude ist 
bei einem Energiebedarfsausweis oder bei ei
nem Energieverbrauchsausweis, der vor dem 
… [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 
Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] ausge
stellt wurden, als Pflichtangabe nach Absatz 3 
Nummer 2 der Endenergiebedarf oder End
energieverbrauch sowohl für Wärme als auch 
für Strom jeweils getrennt aufzuführen.“ 

 

46. § 113 wird wie folgt geändert: 46. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ ge
strichen. 

 

b) Die Absätze 2 und 3 werden gestrichen.  

47. § 114 wird gestrichen.  47. u n v e r ä n d e r t  

48. Die Anlagen 1 und 2 werden durch die folgen
den Anlagen 1 und 2 ersetzt: 

48. Die Anlagen 1 und 2 werden durch die folgen
den Anlagen 1 und 2 ersetzt: 

„Anlage 1 
(zu § 15 Absatz 1) 

„Anlage 1 
(zu § 15 Absatz 1) 

Technische Ausführung des Referenz
gebäudes (Wohngebäude) 

Technische Ausführung des Referenz
gebäudes (Wohngebäude) 
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Nr. Bauteile/ 
Systeme 

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) 

Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 4) 

 

1.1 Außenwand 
(einschließlich 
Einbauten, wie 
Rollladenkäs
ten), Geschoss
decke gegen Au
ßenluft 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2·K) 

1.2 Außenwand ge
gen Erdreich, 
Bodenplatte, 
Wände und De
cken zu unbe
heizten Räumen 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K) 

1.3 Dach, oberste 
Geschossdecke, 
Wände zu Ab
seiten 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K) 

1.4 Fenster, Fens
tertüren 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 
 

1.5 Dachflächen
fenster, Glasdä
cher und Licht
bänder 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 
 

1.6 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,64 
 

1.7 Außentüren; Tü
ren gegen unbe
heizte Räume 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K) 

2 Bauteile nach 
den Nummern 
1.1 bis 1.7 

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m2·K) 

3 Solare Wärme
gewinne über 
opake Bauteile 

wie das zu errichtende Gebäude 

4 Gebäudedicht
heit 

Bemessungswert Kategorie I 
nach DIN/TS 18599-2: 2025-10 Tabelle 8 

5 Sonnenschutz
vorrichtung 

keine Sonnenschutzvorrichtung 

6 Heizungsanlage • Wärmeerzeugung über technologieneutralen Referenzwärmeerzeuger (gerechnet wie 
DIN/TS 18599-5: 2025-10 Abschnitt 6.5.9), Medium Warmwasser, niedrige Temperatur, 
Dämmklasse 1 / 2, Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Gesamt-Primärenergiefak
tor  
– bis 31.12.2029 fp,tot = 0,75 
– ab 1.1.2030 fp,tot = 0,70 

Aufstellung:  
– Gebäude bis zu 500 m2 Nutzfläche innerhalb der thermischen Hülle 
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Nr. Bauteile/ 
Systeme 

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) 

Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 4) 

 

– Gebäude mit mehr als 500 m2 Nutzfläche außerhalb der thermischen Hülle 
• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem, Verteilleitungen wie Aufstel

lung Wärmeerzeuger, Steig- und Anbindeleitungen innerhalb der wärmeübertragen
den Umfassungsfläche, ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, Pumpe mit 
EEI = 0,23, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, keine Überströmventile/hydraulische Wei
chen, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Umgebungstemperatu
ren gemäß den Standardwerten nach DIN/TS 18599-5: 2025-10 Netztyp II zu ermit
teln. 

• Wärmeübergabe mit freien Heizflächen (ohne Gebläse) (Anordnung vor Außenwand opak), 
ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen , P-Regler nach DIN/TS 18599-5: 2025-10 
Tabelle 11 ab 1988, zertifiziert 

7 Anlage zur 
Warmwasserbe
reitung 

• zentrale Warmwasserbereitung 

• gemeinsame Wärmeerzeugung mit Heizungsanlage nach Nummer 6 

• indirekt beheizter Speicher nach DIN/TS 18599-8:2025-10, Aufstellung mit Wärmeerzeuger, 
separate Umwälzpumpe vorhanden, Pumpe mit Zirkulation, Zirkulationspumpe geregelt und 
auf Bedarf ausgelegt 

• Verteilsystem mit Zirkulation, Verteilleitung wie Aufstellung Warmwasserspeicher, Steig- 
und Anbindeleitungen innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, Standard-Lei
tungslängen nach DIN/TS 18599-8: 20258-10 Netztyp I 

8 Kühlung keine Kühlung 

9 Lüftung zentrale Abluftanlage mit Außenwandluftdurchlässen (ALD), nicht bedarfsgeführt mit geregel
tem DC-Ventilator 

• DIN/TS 18599-10: 2025-10: nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel nNutz: 0,5 h-1 

10 Gebäudeauto
mation 

Klasse C nach DIN/TS 18599-11: 2025-10 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Nr. Bauteile/ 
Systeme 

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) 

Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 4) 

 

1.1 Außenwand 
(einschließlich 
Einbauten, wie 
Rollladenkäs
ten), Geschoss
decke gegen 
Außenluft 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2·K) 

1.2 Außenwand ge
gen Erdreich, 
Bodenplatte, 
Wände und 
Decken zu un
beheizten Räu
men 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K) 

1.3 Dach, oberste 
Geschossdecke, 
Wände zu Ab
seiten 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K) 

1.4 Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2·K) 
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Nr. Bauteile/ 
Systeme 

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) 

Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 4) 

 

Fenster, Fens
tertüren 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 
 

1.5 Dachflächen
fenster, Glas
dächer und 
Lichtbänder 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 
 

1.6 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,64 
 

1.7 Außentüren; 
Türen gegen 
unbeheizte 
Räume 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K) 

2 Bauteile nach 
den Nummern 
1.1 bis 1.7 

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 0,05 W/(m2·K) 

3 Solare Wärme
gewinne über 
opake Bauteile 

wie das zu errichtende Gebäude 

4 Gebäudedicht
heit 

Bemessungswert Kategorie I 
nach DIN/TS 18599-2: 2025-10 Tabelle 8 

5 Sonnenschutz
vorrichtung 

keine Sonnenschutzvorrichtung 

6 Heizungsan
lage 

• Wärmeerzeugung über technologieneutralen Referenzwärmeerzeuger (gerechnet wie 
DIN/TS 18599-5: 2025-10 Abschnitt 6.5.9), Medium Warmwasser, niedrige Tempera
tur, Dämmklasse 1 / 2, Gesamt-Primärenergiefaktor  
– bis 31.12.2029 fp,tot = 0,75 
– ab 1.1.2030 fp,tot = 0,70 

Aufstellung:  
– Gebäude bis zu 500 m2 Nutzfläche innerhalb der thermischen Hülle 
– Gebäude mit mehr als 500 m2 Nutzfläche außerhalb der thermischen Hülle 

• Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem, Verteilleitungen wie 
Aufstellung Wärmeerzeuger, Steig- und Anbindeleitungen innerhalb der wärme
übertragenden Umfassungsfläche, ausschließlich statisch hydraulisch abgegli
chen, Pumpe mit EEI = 0,23, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, keine Überströmven
tile/hydraulische Weichen, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und 
die Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN/TS 18599-5: 
2025-10 Netztyp IIa zu ermitteln. 

• Wärmeübergabe mit freien Heizflächen (ohne Gebläse) (Anordnung vor Außenwand 
opak), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler nach DIN/TS 18599-5: 
2025-10 Tabelle 11 ab 1988, zertifiziert 

7 Anlage zur 
Warmwasser
bereitung 

• zentrale Warmwasserbereitung 

• gemeinsame Wärmeerzeugung mit Heizungsanlage nach Nummer 6 

• indirekt beheizter Speicher nach DIN/TS 18599-8:2025-10, Aufstellung mit Wärmeer
zeuger, separate Umwälzpumpe vorhanden, Pumpe mit Zirkulation, Zirkulations
pumpe geregelt und auf Bedarf ausgelegt 

• Verteilsystem mit Zirkulation, Verteilleitung wie Aufstellung Warmwasserspeicher, 
Steig- und Anbindeleitungen innerhalb der wärmeübertragenden Umfassungsfläche, 
Standard-Leitungslängen nach DIN/TS 18599-8: 20258-10 Netztyp I 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Bauteile/ 
Systeme 

Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) 

Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 4) 

 

8 Kühlung keine Kühlung 

9 Lüftung zentrale Abluftanlage mit Außenwandluftdurchlässen (ALD), nicht bedarfsgeführt mit 
geregeltem DC-Ventilator 

• DIN/TS 18599-10: 2025-10: nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel nNutz: 0,5 h-1 

10 Gebäudeauto
mation 

Klasse C nach DIN/TS 18599-11: 2025-10 

 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Anlage 2 
(zu § 18 Absatz 1) 

Anlage 2 
u n v e r ä n d e r t  

Technische Ausführung des Referenzge
bäudes (Nichtwohngebäude) 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 
Nr. Bauteile/Systeme Eigenschaft 

(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) 
Referenzausführung/Wert 

(Maßeinheit) 

  Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 ≥ 19 °C 

Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 von 12 bis < 19 °C 

1.1 Außenwand (einschließlich 
Einbauten, wie Rollladen- 
kästen), Geschossdecke 
gegen Außenluft 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2·K) U = 0,35 W/(m2·K) 

1.2 Vorhangfassade 
(siehe auch Nummer 1.14) 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2·K) U = 1,9 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,48 g = 0,60 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,72 τv,D65,SNA = 0,78 

1.3 Wand gegen Erdreich, 
Bodenplatte, Wände und 
Decken zu unbeheizten 
Räumen (außer Abseiten
wände nach Nummer 1.4) 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K) U = 0,35 W/(m2·K) 

1.4 Dach (soweit nicht unter 
Nummer 1.5), oberste Ge
schossdecke, Wände zu Ab
seiten 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K) U = 0,35 W/(m2·K) 

1.5 Glasdächer Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K) UW = 2,7 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,63 g = 0,63 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,76 τv,D65,SNA = 0,76 

1.6 Lichtbänder Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,4 W/(m2·K) UW = 2,4 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,55 g = 0,55 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Bauteile/Systeme Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung/Wert 
(Maßeinheit) 

  Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 ≥ 19 °C 

Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 von 12 bis < 19 °C 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,48 τv,D65,SNA = 0,48 

1.7 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m2·K) UW = 2,7 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,64 g = 0,64 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,59 τv,D65,SNA = 0,59 

1.8 Fenster, Fenstertüren 
(siehe auch Nummer 1.14) 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m2·K) UW = 1,9 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 g = 0,60 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78 

1.9 Dachflächenfenster 
(siehe auch Nummer 1.14) 

Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m2·K) UW = 1,9 W/(m2·K) 

Gesamtenergiedurchlassgrad 
der Verglasung 

g = 0,60 g = 0,60 

Lichttransmissionsgrad der 
Verglasung 

τv,D65,SNA = 0,78 τv,D65,SNA = 0,78 

1.10 Außentüren; Türen gegen 
unbeheizte Räume; Tore 

Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K) U = 2,9 W/(m2·K) 

1.11 Bauteile in den Nummern 
1.1 
und 1.3 bis 1.10 

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB = 
0,05 W/(m2·K) 

ΔUWB = 
0,1 W/(m2·K) 

1.12 Gebäudedichtheit Bemessungswert Kategorie I 
nach DIN/TS 18599-2: 2025-10 Tabelle 8 

1.13 Tageslichtversorgung bei 
Sonnen- oder Blendschutz 
oder bei Sonnen- und 
Blendschutz 

Tageslichtversorgungsfaktor 
CTL,Vers,SA nach DIN/TS 18599-
4: 2025-10 

• kein Sonnen- oder Blendschutz vorhanden: 0,70 
• Blendschutz vorhanden: 0,15 

 

1.14 Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu errichtenden 
Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den Anforderungen zum som
merlichen Wärmeschutz nach § 14 oder aus Erfordernissen des Blendschutzes. 

Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese Verglasung 
folgende Kennwerte anzusetzen: 

• anstelle der Werte der Nummer 1.2: 
– Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g = 0,35 
– Lichttransmissionsgrad der Verglasung τv,D65,SNA = 0,58 

• anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:  
– Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g = 0,35 
– Lichttransmissionsgrad der Verglasung τv,D65,SNA = 0,62 

2 Solare Wärmegewinne über 
opake Bauteile 

wie beim zu errichtenden Gebäude 

3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit LEDs in LED-Leuchten, Sonstige 

3.2 Regelung der Beleuchtung Automatische Beleuchtungssteuerung mit Präsenzkontrolle 
für Heizungsanlage oder kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlage oder Klimaan
lage oder kombinierte Klima- und Lüftungsanlage mit einer Nennleistung von >290 kW 
[>70 kW] 

• Präsenzkontrolle:  
– in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 33*: mit Präsenzmelder 
– im Übrigen: manuell 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Bauteile/Systeme Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung/Wert 
(Maßeinheit) 

  Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 ≥ 19 °C 

Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 von 12 bis < 19 °C 

• Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle:  
– in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22 bis 24, 31, 39 bis 42*  

Konstantlichtkontrolle gemäß DIN/TS 18599-4: 2025-10 Abschnitt 5.4.6 
– in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 30, 33 und 38*:  

tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart „gedimmt, nicht ausschaltend“ gemäß 
DIN/TS 18599-4: 2025-10 Abschnitt 5.5.4 (einschließlich Konstantlichtkontrolle) 

– im Übrigen: manuell 

4.1 Heizung  
(Raumhöhen ≤ 4 m)  
– Wärmeerzeuger 

 

technologieneutraler Referenzwärmeerzeuger (gerechnet wie DIN/TS 18599-5: 2025-10 
Abschnitt 6.5.9), Medium Warmwasser, niedrige Temperatur, Dämmklasse 1 / 2, Aufstel
lung außerhalb der thermischen Hülle, Gesamt-Primärenergiefaktor  
– bis 31.12.2029 fp,tot = 0,75 
– ab 1.1.2030 fp,tot = 0,70 

– Wärmeerzeuger in Nichtwohngebäude im Eigentum der öffentlichen Hand und von 
einer Behörde genutzt ab 1.1.2028 fp,tot = 0,70 

4.2 Heizung  
(Raumhöhen ≤ 4 m)  
– Wärmeverteilung 

 

• bei wasserführender Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-
Anlage): 

Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen liegende 
Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45 °C, aus
schließlich statisch hydraulisch abgeglichen, Pumpe mit EEI = 0,23, Pumpe auf Be
darf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Überströmventile / hyd
raulische Weichen, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Umge
bungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN/TS 18599-5: 2025-10 zu er
mitteln. 

• bei zentralem RLT-Gerät: 

Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschließlich statisch hydraulisch abge
glichen, Pumpe mit EEI = 0,23, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall sind 
die Rohrleitungslängen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Ge
bäude anzunehmen. 

4.3 Heizung  
(Raumhöhen ≤ 4 m)  
– Wärmeübergabe 

 

• bei wasserführender Heizung: 

freie Heizflächen (ohne Gebläse) an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen 
mit Strahlungsschutz), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen, P-Regler nach 
DIN/TS 18599-5: 2025-10 Tabelle 11 (ab 1988, zertifiziert), keine Hilfsenergie 

• bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage): 

Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte 
 

4.4 Heizung  
(Raumhöhen > 4 m) 

• dezentrales Heizsystem: 
Wärmeerzeuger gemäß DIN/TS 18599-5: 2025-10 Tabelle 59:  
– dezentraler Warmlufterzeuger 
– nicht kondensierend 
– Leistung 25 bis 50 kW je Gerät 
– Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung der 
Verbrennungsluftmenge) 

• Energieträger Biomethan 

• Wärmeübergabe gemäß DIN/TS 18599-5: 2025-10 Tabellen 11, 12, 19 und 22:  
– Luftheizung (direkter Warmlufterzeuger) ohne zusätzliche vertikale Luftumwäl

zung, Auslass horizontal, Systemgebläse mit Radialventilator 
– Raumtemperaturregelung P-Regler nach DIN/TS 18599-5: 2025-10 Tabelle 11 

(ab 1988, zertifiziert) 

5.1 Warmwasser  
– zentrales System 

 

• Wärmeerzeuger: 

gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Nr. 4.1 

• Wärmespeicherung: 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Bauteile/Systeme Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung/Wert 
(Maßeinheit) 

  Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 ≥ 19 °C 

Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 von 12 bis < 19 °C 

indirekt beheizter Speicher, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellt nach DIN/TS 
18599-8: 2025-10 Abschnitt 6.4.2 

• Wärmeverteilung: 

Mit Zirkulation; für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der 
Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen. 

5.2 Warmwasser  
– dezentrales System 

 

hydraulisch gesteuerter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 Meter Leitungs
länge pro Gerät bei Gebäudezonen, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 
Wh/(m2d) aufweisen 

6.1 Raumlufttechnik  
– Abluftanlage 

 

spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s) 

6.2 Raumlufttechnik  
– Zu- und Abluftanlage 

 

• Luftvolumenstromregelung: 
Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 25, 26, 37, 39 und 42* eine Zu- und Ab
luftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung 
Kategorie IDA-C4, für alle übrigen Nutzungen IDA-C1 gemäß DIN/TS 18599-7: 2025-10 
Abschnitt 5.8.1 auszulegen. 
• Spezifische Leistungsaufnahme:  

– Zuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s) 
– Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s) 

Erweiterte PSFP-Zuschläge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Abschnitt 9.5.2.2 können für 
HEPA-Filter, Gasfilter sowie Wärmerückführungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach 
DIN EN 13053:2007-11 angerechnet werden. 
• Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager: 

– Temperaturänderungsgrad ηt,comp = 0,73 
– Zulufttemperatur 18 °C 
– Druckverhältniszahl fP = 0,4 

• Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes 

• kein Qualitätssicherungsverfahren 

• bei Kühlfunktion: Auslegung für 6/12 °C, keine indirekte Verdunstungskühlung 

6.3 Raumlufttechnik  
– Luftbefeuchtung 

Für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden Ge
bäude anzunehmen. 

6.4 Raumlufttechnik  
– Nur-Luft-Klimaanlagen 

 

• als kühllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt: 
– Druckverhältniszahl: fP = 0,4, konstanter Vordruck 

• Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes 

7 Raumkühlung • Kältesystem: 
– Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät 
– Kaltwassertemperatur 14/18 °C 

• Kaltwasserkreis Raumkühlung: 
– Überströmung 10 % 
– spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKälte 
– hydraulisch abgeglichen, 
– geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, 
– saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach  

DIN/TS 18599-7: 2025-10, Anhang D 

8 Kälteerzeugung • Erzeuger: 
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R290, außenluftgekühlt, kein Speicher, 
Baualterfaktor fc,B = 1,0, Freikühlfaktor fFC = 1,0 

• Kaltwassertemperatur: 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Bauteile/Systeme Eigenschaft 
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) 

Referenzausführung/Wert 
(Maßeinheit) 

  Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 ≥ 19 °C 

Raum- 
Solltemperaturen 

im Heizfall 
 von 12 bis < 19 °C 

– bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkühlung konditionierter Nutzfläche, für diesen 
Konditionierungsanteil 14/18 °C 

– im Übrigen: 6/12 °C 

• Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung: 
– Überströmung 30 % 
– spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKälte 
– hydraulisch abgeglichen, 
– ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, 
– saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach  

DIN/TS 18599-7: 2025-10, Anhang D, 
– Verteilung außerhalb der konditionierten Zone. 

• Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der raumlufttech
nischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16, 18 bis 20 und 33* nur 
zu 50 % angerechnet werden. 

9 Gebäudeautomation Klasse C nach DIN/TS 18599-11: 2025-10 
* Nutzungen nach DIN/TS 18599-10: 2025-10 Tabelle 6 und 7.“ 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

u n v e r ä n d e r t  

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

49. In Anlage 3 wird die Angabe „Bei der Berech
nung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils 
sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flä
chenanteils zu berücksichtigen. Die Wärme
durchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen 
unbeheizte Räume (außer Dachräumen) oder 
Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 
zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittel
werts der an das Erdreich angrenzenden Bo
denplatten bleiben die Flächen unberücksich
tigt, die mehr als 5 Meter vom äußeren Rand 
des Gebäudes entfernt sind. Die Berechnung 
ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-
Solltemperaturen im Heizfall getrennt durch
zuführen.  

49. u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Für die Berechnung des Wärmedurchgangs
koeffizienten der an Erdreich grenzenden 
Bauteile ist DIN V 18599-2: 2018-09 Ab
schnitt 6.1.4.3 und für opake Bauteile ist DIN 
4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN 
ISO 6946: 2008-04 anzuwenden. Für die Be
rechnung des Wärmedurchgangskoeffizien
ten transparenter Bauteile sowie von Vor
hangfassaden ist DIN 4108-4: 2017-03 anzu
wenden.“ durch die Angabe „Bei der Berech
nung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils 
sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flä
chenanteils zu berücksichtigen. Die Wärme
durchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen 
unbeheizte Räume (außer Dachräumen) oder 
Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 
zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittel
werts der an das Erdreich angrenzenden Bo
denplatten bleiben die Flächen unberücksich
tigt, die mehr als 5 Meter vom äußeren Rand 
des Gebäudes entfernt sind. Die Berechnung 
ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-
Solltemperaturen im Heizfall getrennt durch
zuführen. 

 

Für die Berechnung des Wärmedurchgangs
koeffizienten der an Erdreich grenzenden 
Bauteile ist DIN/TS 18599-2: 2025-10 Ab
schnitt 6.1.4.3 und für opake Bauteile ist DIN 
4108-4: 2020-11 in Verbindung mit DIN EN 
ISO 6946: 2018-03 anzuwenden. Für die Be
rechnung des Wärmedurchgangskoeffizien
ten transparenter Bauteile sowie von Vor
hangfassaden ist DIN 4108-4: 2020-11 anzu
wenden.“ ersetzt. 

 

50. Die Anlagen 4 und 5 werden durch die fol
gende Anlage 4 ersetzt:  

50. Die Anlagen 4 und 5 werden durch die fol
gende Anlage 4 ersetzt:  

„Anlage 4 „Anlage 4 
(zu § 22 Absatz 1) (zu § 22 Absatz 1) 

Primärenergiefaktoren Primärenergiefaktoren 
Entwurf 

Nr. Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren 

1 Fossile Brennstoffe Heizöl 1,1 

2 Erdgas 1,1 

3 Flüssiggas 1,1 

4 Steinkohle 1,1 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.
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Nr. Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren 

5 Braunkohle 1,2 

6 Biogene Brennstoffe Biogas 0,7 

7 Biomethan 0,7 

8 Biogenes Flüssiggas 0,7 

9 Bioöl 0,7 

10 Holz/feste Biomasse 0,7 

11 Synthetische Brennstoffe Wasserstoff einschließlich dar
aus hergestellter Derivate 

0,7 

12 Synthetisches Heizöl 0,7 

13 Strom netzbezogen 1,5 

14 gebäudenah erzeugt (aus Pho
tovoltaik oder Windkraft) 

0,0 

15 Wärme, Kälte Fernwärme 0,7 

16 Erdwärme, Geothermie, Solar
thermie, Umgebungswärme 

0,0 

17 Erdkälte, Umgebungskälte 0,0 

18 Abwärme 0,0 

19 Wärme aus KWK, gebäudeinte
griert oder gebäudenah 

nach der in DIN EN 15316-
4-5: 2017-09 Abschnitt 

6.2.2.1.6.3 beschriebenen 
Methode 

20 Siedlungsabfälle 0,0“. 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Nr. Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren 

1 Fossile Brennstoffe Heizöl 1,1 

2 Erdgas 1,1 

3 Flüssiggas 1,1 

4 Steinkohle 1,1 

5 Braunkohle 1,2 

6 Biogene Brennstoffe Biogas 0,7 

7 Biomethan 0,7 

8 Biogenes Flüssiggas 0,7 

9 Bioöl 0,7 

10 Holz/feste Biomasse 0,7 

11 Synthetische Brennstoffe Wasserstoff einschließlich 
daraus hergestellter Derivate 

0,7 

12 Synthetisches Heizöl 0,7 
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Nr. Kategorie Energieträger Primärenergiefaktoren 

13 Strom netzbezogen 1,5 

14 gebäudenah erzeugt (aus 
Photovoltaik oder Wind
kraft) 

0,0 

15 Wärme, Kälte Fernwärme 0,7 

16 Erdwärme, Geothermie, So
larthermie, Umgebungs
wärme 

0,0 

17 Erdkälte, Umgebungskälte 0,0 

18 Abwärme 0,0 

19 Wärme aus KWK, gebäude
integriert oder gebäudenah 

nach der in DIN EN 
15316-4-5: 2017-09 Ab
schnitt 6.2.2.1.6.3 be
schriebenen Methode 

20 Stoffe, die thermisch behandelt oder entsorgt werden müssen 
(Abfall, Klärschlamm, Deponiegas, Gruben-gas) 

0,0“. 

 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

51. Anlage 6 wird wie folgt geändert: 51. u n v e r ä n d e r t  

a) In der Spaltenüberschrift der vierten 
Spalte wird die Angabe „Nutzenergiebe
darf Warmwasser*“ durch die Angabe 
„Nutzenergiebedarf Warmwasser*“ er
setzt. 

 

b) In den Nummern 4 und 5 wird jeweils 
die Angabe „Nettogrundfläche“ durch 
die Angabe „Nutzfläche“ ersetzt.  

 

52. Anlage 7 wird wie folgt geändert: 52. u n v e r ä n d e r t  

a) In Nummer 3a wird die Angabe „3a4“ 
durch die Angabe „3a6F

4“ ersetzt. 
 

b) In Nummer 3b wird die Angabe „3b4“ 
durch die Angabe „3b4“ ersetzt. 

 

c) In Nummer 3c wird die Angabe „3c3,4“ 
durch die Angabe „3c3,4“ ersetzt. 

 

 
* Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nutzfläche des Gebäudes; der monatliche 

Nutzenergiebedarf für Trinkwarmwasser ist nach DIN/TS 18599-8: 2025-10 Abschnitt 6.1 zu berech
nen. 

4 Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3c sind  
– Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten Schalldämmmaß der Verglasung von Rw,R ≥ 40 

dB nach DIN EN ISO 717-1: 2021-05 oder einer vergleichbaren Anforderung,  
– Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwir

kungshemmung nach anerkannten Regeln der Technik oder  
–  Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 

18 mm nach DIN 4102-13: 1990-05 oder einer vergleichbaren Anforderung. 

V
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53. Anlage 9 wird durch die folgende Anlage 9 
ersetzt: 

53. Anlage 9 wird durch die folgende Anlage 9 
ersetzt: 

„Anlage 9 „Anlage 9 
(zu § 85 Absatz 2) (zu § 85 Absatz 2) 

Umrechnung in Treibhausgasemissio
nen 

Umrechnung in Treibhausgasemissio
nen 

1. Angabe in Energieausweisen auf der 
Grundlage einer energetischen Bilanzie
rung nach § 81 

1. u n v e r ä n d e r t  

Die mit dem Gebäudebetrieb verbundene 
emittierte Menge von Treibhausgasen berech
net sich für die Angabe nach § 85 Absatz 1 
Nummer 16 jeweils bezogen auf den Quadrat
meter wie folgt:  

u n v e r ä n d e r t  

a) Die Treibhausgasemissionen berechnen 
sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, 
bei Strom und bei Abwärme aus dem Produkt 
des nach § 20 oder § 21 ermittelten endener
getischen Bedarfswerts des Gebäudes bezüg
lich des betreffenden Energieträgers und dem 
auf die eingesetzte Energiemenge bezogenen 
Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emis
sionsfaktor für „gebäudenahe Erzeugung“ bei 
gasförmiger und flüssiger Biomasse darf da
bei nur verwendet werden, wenn die Voraus
setzungen des § 22 Absatz 1 Satz 2 erfüllt 
sind. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Wird Wärme aus einer gebäudeintegrier
ten oder gebäudenahen Kraft-Wärme-Kopp
lungsanlage bezogen, ist der Emissionsfaktor 
mit einem Verfahren, das der in DIN EN 
15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 be
schriebenen Methode entspricht, unter Ver
wendung der Emissionsfaktoren nach Num
mer 3 zu bestimmen und jeweils mit dem nach 
§ 20 oder § 21 ermittelten, durch die Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage gedeckten endener
getischen Bedarfswert des Gebäudes zu mul
tiplizieren. 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung 
des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) einge
setzt, die ganz oder teilweise aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat 
der Betreiber des Wärmenetzes einen Emissi
onsfaktor mit einem Verfahren, das der in 
DIN EN 15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 
6.2.2.1.6.3 beschriebenen Methode ent
spricht, unter Verwendung der Emissionsfak
toren nach Nummer 3 ermittelt und veröffent
licht, ist dieser Emissionsfaktor zu verwenden 
und mit dem nach § 20 oder § 21 ermittelten 
endenergetischen Bedarfswert des Gebäudes 
zu multiplizieren. 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) Wird Fernwärme oder -kälte zur Deckung 
des Endenergiebedarfs (Wärme, Kälte) einge
setzt, die ganz oder teilweise aus Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen stammt, und hat 
der Betreiber des Versorgungsnetzes keinen 
Emissionsfaktor ermittelt und veröffentlicht, 
ist der auf die für die Fernwärme oder -kälte 
eingesetzten Brennstoffe bezogene Emissi
onsfaktor nach Nummer 3 zu verwenden und 
mit dem nach § 20 oder § 21 ermittelten end
energetischen Bedarfswert des Gebäudes zu 
multiplizieren. 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) Bei der Ermittlung der Emissionsfaktoren 
nach Buchstabe c sind die Vorkettenemissio
nen der einzelnen Energieträger und die Netz
verluste zu berücksichtigen. Zur Berücksich
tigung der Vorkettenemissionen kann ein pau
schaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens 
aber von 40 Gramm Kohlendioxid-Äquiva
lent pro Kilowattstunde, auf den ohne Berück
sichtigung der Vorkettenemissionen be
stimmten Emissionsfaktor angewendet wer
den. 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) Falls der Wärme-, Kälte- und Strombedarf 
des Gebäudes aus unterschiedlichen Brenn
stoffen und Energieträgern gedeckt wird, so 
ist die Gesamttreibhausgasemission als die 
Summe der nach § 20 oder § 21 ermittelten 
endenergetischen Bedarfswerte des Gebäudes 
bezüglich der einzelnen Brennstoffe und 
Energieträger, jeweils multipliziert mit den 
betreffenden Emissionsfaktoren, zu ermitteln. 

f) u n v e r ä n d e r t  

2. Angabe in Energieausweisen auf der 
Grundlage des erfassten Endenergiever
brauchs nach § 82 

2. u n v e r ä n d e r t  
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Die mit dem Gebäudebetrieb verbundenen 
Treibhausgasemissionen nach § 85 Absatz 1 
Nummer 16 berechnen sich aus der Summe 
der nach Energieträgern differenzierten nach 
§ 82 Absatz 1, 2 und 5 normalisierten jährli
chen Energieverbrauchswerte, jeweils multi
pliziert mit den entsprechenden Emissions
faktoren nach Nummer 3, bezogen auf den 
Quadratmeter. 

u n v e r ä n d e r t  

3. Emissionsfaktoren 3. u n v e r ä n d e r t  

Entwurf 

Nummer Kategorie Energieträger Emissionsfaktor 
[g CO2-Äquivalent pro kWh] 

1 Fossile Brennstoffe Heizöl 310 

2 Erdgas 240 

3 Flüssiggas 270 

4 Steinkohle 400 

5 Braunkohle 430 

6 Biogene Brennstoffe Biogas  80 

7 Biogas, gebäudenah erzeugt  70 

8 Biomethan  80 

9 Biogenes Flüssiggas  80 

10 Bioöl  80 

11 Bioöl, gebäudenah erzeugt  70 

12 Holz/ feste Biomasse  20 

13 Synthetische Brennstoffe Wasserstoff einschließlich dar
aus hergestellter Derivate 

 80 

14 synthetisches Heizöl  80 

15 Strom netzbezogen 100 

16 gebäudenah erzeugt (aus Pho
tovoltaik oder Windkraft) 

  0 

17 Wärme, Kälte Erdwärme, Geothermie, Solar
thermie, Umgebungswärme 

  0 

18 Erdkälte, Umgebungskälte   0 

19 Abwärme aus Prozessen  10 

20 Wärme aus KWK, gebäudein
tegriert oder gebäudenah 

nach der in DIN EN 15316-4-
5: 2017-09 Abschnitt 
6.2.2.1.6.3 beschriebenen 
Methode 
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Nummer Kategorie Energieträger Emissionsfaktor 
[g CO2-Äquivalent pro kWh] 

21 Wärme aus Verbrennung von 
Siedlungsabfällen (unter pau
schaler Berücksichtigung von 
Hilfsenergie und Stützfeue
rung) 

 20 

22 Nah-/Fernwärme aus 
KWK mit Deckungsanteil 
der KWK an der Wärme
erzeugung von mindes
tens 70 Prozent 

Brennstoff: Stein-/Braunkohle 300 

23 gasförmige und flüssige 
Brennstoffe 

180 

24 erneuerbarer Brennstoff  40 

25 Nah-/Fernwärme aus 
Heizwerken 

Brennstoff: Stein-/Braunkohle 400 

26 gasförmige und flüssige 
Brennstoffe 

300 

27 erneuerbarer Brennstoff  60“. 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 

Nummer Kategorie Energieträger Emissionsfaktor 
[g CO2-Äquivalent pro 

kWh] 

1 Fossile Brennstoffe Heizöl 310 

2 Erdgas 240 

3 Flüssiggas 270 

4 Steinkohle 400 

5 Braunkohle 430 

6 Biogene Brennstoffe Biogas  80 

7 Biogas, gebäudenah erzeugt  70 

8 Biomethan  80 

9 Biogenes Flüssiggas  80 

10 Bioöl  80 

11 Bioöl, gebäudenah erzeugt  70 

12 Holz/ feste Biomasse  20 

13 Synthetische Brenn
stoffe 

Wasserstoff einschließlich 
daraus hergestellter Derivate 

 80 

14 synthetisches Heizöl  80 

15 Strom netzbezogen 100 

16 gebäudenah erzeugt (aus 
Photovoltaik oder Wind
kraft) 

  0 
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Nummer Kategorie Energieträger Emissionsfaktor 
[g CO2-Äquivalent pro 

kWh] 

17 Wärme, Kälte Erdwärme, Geothermie, So
larthermie, Umgebungs
wärme 

  0 

18 Erdkälte, Umgebungskälte   0 

19 Abwärme aus Prozessen  10 

20 Wärme aus KWK, gebäude
integriert oder gebäudenah 

nach der in DIN EN 15316-
4-5: 2017-09 Abschnitt 
6.2.2.1.6.3 beschriebenen 
Methode 

21 Wärme aus der Verbren
nung von Stoffen, die ther
misch behandelt oder ent
sorgt werden müssen (Ab
fall, Klär-schlamm, Deponie
gas, Grubengas) 

 20 

22 Nah-/Fernwärme aus 
KWK mit Deckungsan
teil der KWK an der 
Wärmeerzeugung von 
mindestens 70 Prozent 

Brennstoff: Stein-/Braun
kohle 

300 

23 gasförmige und flüssige 
Brennstoffe 

180 

24 erneuerbarer Brennstoff  40 

25 Nah-/Fernwärme aus 
Heizwerken 

Brennstoff: Stein-/Braun
kohle 

400 

26 gasförmige und flüssige 
Brennstoffe 

300 

27 erneuerbarer Brennstoff  60“. 

 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

54. Anlage 10 wird wie folgt geändert: 54. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt:  

 

„Anlage 10 
 

(zu § 86 Absatz 1)  

Energieeffizienzklassen von 
Wohngebäuden“. 
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b) In der Tabelle wird in der Spaltenüber
schrift der zweiten Spalte die Angabe 
„Gebäudenutzfläche“ durch die Angabe 
„Gebäudenutzfläche nach DIN/TS 
18599: 2025-10, die beheizt oder gekühlt 
wird,“ ersetzt. 

 

55. Nach Anlage 10 wird die folgende Anlage 10a 
eingefügt:  

55. Nach Anlage 10 wird die folgende Anlage 10a 
eingefügt:  

„Anlage 10a „Anlage 10a 
(zu § 86 Absatz 3) (zu § 86 Absatz 3) 

Energieeffizienzklassen von Nicht
wohngebäuden 

Energieeffizienzklassen von Nicht
wohngebäuden 

Entwurf 
Energieeffizienzklasse Primärenergiereferenzfaktor  

A 1,00 

B 1,39 

C 1,78 

D 2,17 

E 2,56 

F 2,95 

G 3,50“. 

Beschlüsse des 9. Ausschusses 
Energieeffizienzklasse Primärenergiereferenzfaktor  

A ≤ 1,0 

B > 1,0 

C > 1,48 

D > 1,97 

E > 2,46 

F > 2,95 

G > 3,5“. 

 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

56. Anlage 11 wird wie folgt geändert:  56. u n v e r ä n d e r t  

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Buchstabe b wird die Angabe 
„DIN V 18599 oder DIN V 4108-
6“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599: 2025-10“ und die Angabe 
„DIN 4108-2“ durch die Angabe 
„DIN 4108-2: 2013-02“ ersetzt. 

 

bb) In Buchstabe c wird die Angabe 
„DIN V 18599 oder DIN V 4701-
10“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599: 2025-10“ ersetzt. 

 

cc) In Buchstabe d wird die Angabe 
„DIN V 18599 oder DIN V 4701-
10“ durch die Angabe „DIN/TS 
18599: 2025-10“ ersetzt. 

 

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:  

aa) In Buchstabe c wird die Angabe 
„technischen Prozessschritten nach 
DIN V 18599-5 und DIN V 18599-
8, Beurteilung von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen nach DIN V 
18599-9“ durch die Angabe „tech
nischen Prozessschritten nach 
DIN/TS 18599-5: 2025-10 und 
DIN/TS 18599-8: 2025-10, Beur
teilung von Kraft-Wärme-Kopp
lungsanlagen nach DIN/TS 18599-
9: 2025-10“ ersetzt. 

 

bb) In Buchstabe d wird die Angabe 
„der Berechnungen nach DIN V 
18599-2, DIN V 18599-3 und DIN 
V 18599-7“ durch die Angabe „der 
Berechnungen nach DIN/TS 
18599-2: 2025-10, DIN/TS 18599-
3: 2025-10 und DIN/TS 18599-7: 
2025-10“ ersetzt. 

 

cc) In Buchstabe e wird die Angabe 
„DIN V 18599-4“ durch die An
gabe „DIN/TS 18599-4: 2025-10“ 
ersetzt. 
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Artikel 3 Artikel 3 

Weitere Änderung des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes zum 1. Januar 2028 

u n v e r ä n d e r t  

Das Gebäudemodernisierungsgesetz, das zu
letzt durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 
zu § 10 wird die folgende Angabe zu § 10a 
eingefügt:  

 

„§ 10a Nullemissionsgebäude für neue 
Nichtwohngebäude im Eigentum der 
öffentlichen Hand und von einer Be
hörde genutzt“. 

 

2. Nach § 3 Absatz 1 Nummer 25 wird die fol
gende Nummer 25a eingefügt:  

 

„25a. „Nullemissionsgebäude“ ein Gebäude, 
das eine sehr hohe Gesamtenergieeffizi
enz aufweist, das keine Energie oder 
eine sehr geringe Energiemenge benö
tigt, keine Kohlenstoffdioxidemissio
nen aus fossilen Brennstoffen am 
Standort verursacht und keine oder eine 
sehr geringe Menge an betriebsbeding
ten Treibhausgasemissionen verur
sacht,“. 

 

3. Nach § 10 wird der folgende § 10a eingefügt:  

„§ 10a 

 

Nullemissionsgebäude für neue Nichtwohn
gebäude im Eigentum der öffentlichen Hand 

und von einer Behörde genutzt  

 

(1) Abweichend von § 10 ist ein neues 
Nichtwohngebäude, welches sich im Eigen
tum der öffentlichen Hand befindet und von 
einer Behörde genutzt wird, als Nullemissi
onsgebäude nach Maßgabe von Absatz 2 zu 
errichten. 

 

(2) Das Gebäude ist so zu errichten, 
dass  
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1. der Gesamtenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasserbereitung, Lüftung und 
Kühlung, bei Nichtwohngebäuden auch 
für eingebaute Beleuchtung, den jeweili
gen Höchstwert nicht überschreitet, der 
sich nach den §§ 15 oder 18 ergibt, 

 

2. Energieverluste beim Heizen und Küh
len durch baulichen Wärmeschutz nach 
Maßgabe der §§ 16 oder 19 vermieden 
werden und 

 

3. an seinem Standort keine Kohlenstoffdi
oxidemissionen aus fossilen Brennstof
fen verursacht werden. 

 

(3) Die Anforderungen an die Errich
tung von einem Gebäude nach diesem Gesetz 
sind nicht anzuwenden, soweit ihre Erfüllung 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum 
Schallschutz, zum Arbeitsschutz oder zum 
Schutz der Gesundheit entgegensteht. 

 

(4) Die Anforderungen nach Absatz 2 
sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum des 
Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder ei
ner Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes 
anzuwenden, das der Landes- und Bündnis
verteidigung dient.“ 

 

Artikel 4 Artikel 4 

Weitere Änderung des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes zum 1. Januar 2030 

u n v e r ä n d e r t  

Das Gebäudemodernisierungsgesetz, das zu
letzt durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
den §§ 10 und 10a durch die folgende Angabe 
ersetzt:  

 

„§ 10 Grundsatz und Nullemissionsge
bäude“. 

 

2. Die §§ 10 und 10a werden durch den folgen
den § 10 ersetzt: 
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„§ 10 

 

Grundsatz und Nullemissionsgebäude  

(1) Wer ein Gebäude errichtet, hat die
ses als Nullemissionsgebäude nach Maßgabe 
von Absatz 2 zu errichten. 

 

(2) Das Gebäude ist so zu errichten, 
dass  

 

1. der Gesamtenergiebedarf für Heizung, 
Warmwasserbereitung, Lüftung und 
Kühlung, bei Nichtwohngebäuden auch 
für eingebaute Beleuchtung, den jeweili
gen Höchstwert nicht überschreitet, der 
sich nach den §§ 15 oder 18 ergibt, 

 

2. Energieverluste beim Heizen und Küh
len durch baulichen Wärmeschutz nach 
Maßgabe der §§ 16 oder 19 vermieden 
werden und 

 

3. an seinem Standort keine Kohlenstoffdi
oxidemissionen aus fossilen Brennstof
fen verursacht werden. 

 

(3) Die Anforderungen an die Errich
tung von einem Gebäude nach diesem Gesetz 
sind nicht anzuwenden, soweit ihre Erfüllung 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum 
Schallschutz, zum Arbeitsschutz oder zum 
Schutz der Gesundheit entgegensteht. 

 

(4) Eine Stromdirektheizung darf in ein 
zu errichtendes Gebäude mit Wohnungen 
zum Zweck der Inbetriebnahme nur eingebaut 
oder in diesem nur aufgestellt werden, wenn 
das Gebäude die Anforderungen an den bau
lichen Wärmeschutz nach den §§ 16 und 19 
um mindestens 45 Prozent unterschreitet. 
Satz 1 ist nicht anzuwenden in einem Ge
bäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, 
von denen der Eigentümer eine Wohnung 
selbst bewohnt.  

 

(5) Die Anforderungen nach Absatz 2 
sind nicht auf ein Gebäude im Eigentum des 
Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder ei
ner Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes 
anzuwenden, das der Landes- und Bündnis
verteidigung dient.“ 
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Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Kohlendioxidkostenauftei
lungsgesetzes 

Änderung des Kohlendioxidkostenauftei
lungsgesetzes 

Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz 
vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154) wird wie 
folgt geändert: 

Das Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz 
vom 5. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2154) wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„Gesetz zur Aufteilung der Kohlen
dioxidkosten und zur Aufteilung der 
Betriebskosten bei Einbau einer mit 

Gas, Heizöl oder Flüssiggas be
schickten Heizungsanlage“. 

 

2. In § 1 Satz 1 wird nach der Angabe „eines Ge
bäudes“ die Angabe „sowie die Aufteilung 
der Betriebskosten für Wohnraummietver
hältnisse bei Einbau und Betrieb einer Hei
zungsanlage nach § 43 Absatz 1 des Gebäu
demodernisierungsgesetzes vom … [einset
zen: Datum und Fundstelle]“ eingefügt. 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. § 2 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  

a) Nach Absatz 2 wird der folgende Ab
satz 3 eingefügt: 

 

„(3) Dieses Gesetz regelt bei Ein
bau und Betrieb einer Heizungsanlage 
nach § 43 Absatz 1 des Gebäudemoder
nisierungsgesetzes für Wohnraummiet
verhältnisse die Aufteilung der Kosten 
der nach dieser Vorschrift verpflichtend 
anteilig zu nutzenden Brennstoffe sowie 
der Netzentgelte nach § 40 Absatz 3 
Nummer 4 des Energiewirtschaftsgeset
zes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 
3621), das zuletzt durch … [einsetzen: 
Datum und Fundstelle] geändert worden 
ist.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden zu 
den Absätzen 4 bis 7. 

 

4. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Nummer 4 wird die Angabe „Kilo
wattstunden sowie“ durch die Angabe 
„Kilowattstunden,“ ersetzt. 

 

b) In Nummer 5 wird die Angabe „Erstat
tungsansprüche.“ durch die Angabe „Er
stattungsansprüche sowie“ ersetzt.  

 

c) Nach Nummer 5 wird die folgende 
Nummer 6 eingefügt:  

 

„6. im Fall der Belieferung eines Ge
bäudes, in dem auch Wohnraum 
vermietet wird und das durch eine 
Heizungsanlage nach § 43 Ab
satz 1 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes mit Wärme oder 
Wärme und Warmwasser versorgt 
wird, den Preisbestandteil für den 
nach dieser Vorschrift verpflich
tend anteilig zu nutzenden Brenn
stoff nach § 43 Absatz 1 des Ge
bäudemodernisierungsgesetzes.“ 

 

 4a. Nach § 3 wird der folgende § 3a eingefügt: 

 

„§ 3a 

 Grundsatz 

 (1) Brennstofflieferanten ist es ver
boten, einen nach § 3 Absatz 1 Nummer 6 
auszuweisenden Preisbestandteil zu erhe
ben, der nicht sachlich gerechtfertigt ist. 
Eine sachliche Rechtfertigung kann sich 
insbesondere ergeben aus Beschaffungs
verträgen des Brennstofflieferanten. Die 
Darlegungs- und Beweislast für die sachli
che Rechtfertigung trägt der Brennstofflie
ferant. 
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 (2) Das Bundeskartellamt ist zustän
dig für die Überprüfung von Absatz 1. Es 
kann das Verhalten eines Brennstoffliefe
ranten, der den Preisbestandteil nach § 3 
Absatz 1 Nummer 6 auszuweisen hat, auf 
die Einhaltung der Maßgabe nach Absatz 1 
Satz 1 und 2 überprüfen, wenn ein An
fangsverdacht eines Verstoßes gegen diese 
Maßgabe besteht. Im Rahmen des Aufgrei
fermessens ist insbesondere die Marktbe
deutung des Brennstofflieferanten zu be
rücksichtigen. Das Bundeskartellamt kann 
den Brennstofflieferanten verpflichten, ein 
gegen Absatz 1 Satz 1 und 2 verstoßendes 
Verhalten abzustellen, und ihm die hierfür 
erforderlichen Maßnahmen aufgeben. In 
der Abstellungsverfügung kann es eine 
Rückerstattung der aus dem gegen Absatz 
1 Satz 1 und 2 verstoßenden Verhalten er
wirtschafteten Vorteile anordnen. Die 
Höhe des Rückerstattungsbetrags kann ge
schätzt werden. 

 (3) Die §§ 32, 32b, 50e, 50f, 86a, 91, 
92, 94, 95 sowie die Vorschriften des Kapi
tels 3 des Teils 2 und des Kapitels 1 des 
Teils 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe
schränkungen in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 
1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2026 (BGBl. 2026 I 
Nr. 191) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sind entsprechend an
zuwenden. Dies gilt auch für die von ihnen 
in Bezug genommenen und auf sie verwei
senden Vorschriften. 

 (4) Die Vorschriften des Gesetzes ge
gen Wettbewerbsbeschränkungen bleiben 
anwendbar. Die Aufgaben und Zuständig
keiten der Kartellbehörden bleiben unbe
rührt.“ 

 4b. Die Überschrift zu Abschnitt 3 wird durch 
die folgende Überschrift ersetzt: 

 

„Abschnitt 3 
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 Berechnung und Aufteilung der Kohlendi
oxidkosten und Aufteilung der Betriebs
kosten bei Einbau einer mit Gas, Heizöl 
oder Flüssiggas beschickten Heizungsan

lage“. 

5. Nach § 5 werden die folgenden §§ 5a bis 5c 
eingefügt: 

5. Nach § 5 werden die folgenden §§ 5a bis 5d 
eingefügt: 

„§ 5a „§ 5a 

Kostenverteilung bei Einbau und Betrieb ei
ner Heizungsanlage gemäß § 43 des Gebäu
demodernisierungsgesetzes in Bestandsge

bäuden 

Kostenverteilung bei Einbau und Betrieb ei
ner Heizungsanlage gemäß § 43 des Gebäu
demodernisierungsgesetzes in Bestandsge

bäuden 

(1) Bei Einbau und Betrieb einer Hei
zungsanlage nach § 43 Absatz 1 des Gebäu
demodernisierungsgesetzes ermittelt der Ver
mieter für Wohnraummietverhältnisse in Be
standsgebäuden im Zuge der jährlichen Heiz
kostenabrechnung für die Versorgung der Ab
rechnungseinheit mit Wärme oder Wärme 
und Warmwasser unter entsprechender An
wendung von § 5 Absatz 1 Satz 5 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die im Abrechnungszeitraum ab dem 1. 
Januar 2028 für die Belieferung mit Gas 
angefallenen Netzentgelte nach § 40 Ab
satz 3 Nummer 4 des Energiewirt
schaftsgesetzes und 

 

2. die im Abrechnungszeitraum ab dem 1. 
Januar 2029 für die Belieferung mit den 
nach § 43 Absatz 1 des Gebäudemoder
nisierungsgesetzes verpflichtend anteilig 
zu nutzenden Brennstoffen angefallenen 
Kosten unter Zugrundelegung des nach 
§ 3 Absatz 1 Nummer 6 angegebenen 
Preisbestandteils. 

 

(2) Versorgt sich der Mieter im Fall des 
Absatzes 1 selbst mit Wärme oder mit Wärme 
und Warmwasser, ermittelt der Mieter im 
Zuge der jährlichen Betriebskostenabrech
nung die im Abrechnungszeitraum angefalle
nen Kosten nach Absatz 1. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Vermieter und Mieter tragen je
weils hälftig die durch den Einbau und Be
trieb einer Anlage nach § 43 Absatz 1 des Ge
bäudemodernisierungsgesetzes zur Beliefe
rung von Wohnraum mit Wärme oder Wärme 
und Warmwasser verursachten  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. Kosten nach Absatz 1 Nummer 1 ab dem 
1. Januar 2028, 

 

2. Kohlendioxidkosten in Abweichung von 
§ 5 Absatz 2 ab dem 1. Januar 2028 und  

 

3. Kosten nach Absatz 1 Nummer 2 ab dem 
1. Januar 2029 bezüglich des Brennstoff
anteils von maximal 30 Prozent am ins
gesamt verbrauchten Brennstoff. 

 

 (4) Wird eine Heizungsanlage nach 
§ 43 Absatz 1 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes aufgrund eines irreparablen 
Ausfalls der bestehenden Heizungsanlage 
weniger als zwölf Monate vor dem 1. Ja
nuar 2028 neu eingebaut, finden die Ab
sätze 1 bis 3 für zwölf Monate ab dem Ein
bau der Heizungsanlage keine Anwendung. 
Während des in § 43 Absatz 7 Satz 1 des 
Gebäudemodernisierungsgesetzes genann
ten Zeitraums kommen die Absätze 1 bis 3 
nicht zur Anwendung, wenn zum Zeit
punkt des irreparablen Ausfalls der beste
henden Heizungsanlage keine Pflicht nach 
§ 43 Absatz 1 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes besteht. Im Fall des § 43 Ab
satz 7 Satz 2 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes finden die Absätze 1 bis 3 für 
zwölf Monate ab dem Zeitpunkt des Ein
baus der Heizungsanlage keine Anwen
dung, wenn zum Zeitpunkt des irreparab
len Ausfalls der bestehenden Heizungsan
lage keine Pflicht nach § 43 Absatz 1 des 
Gebäudemodernisierungsgesetzes besteht. 
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§ 5b § 5b 

Kostenverteilung bei Einbau und Betrieb ei
ner Heizungsanlage nach § 43 des Gebäude

modernisierungsgesetzes in Neubauten 

u n v e r ä n d e r t  

Die Regelungen des § 5a sind entspre
chend auf Wohnraummietverhältnisse in Ge
bäuden, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2029 neu errichtet und erstmals genutzt wer
den, anzuwenden. Satz 1 ist nicht anzuwen
den auf die Errichtung von Gebäuden, für die 
die Bauantragstellung oder der Antrag auf Zu
stimmung oder die Bauanzeige vor dem … 
[einsetzen: Datum des Kabinettbeschlusses zu 
diesem Gesetz] erfolgte. 

 

§ 5c § 5c 

Evaluierung Evaluierung 

Die Regelungen der §§ 5a und 5b wer
den im Jahr 2036 im Hinblick auf ihre Vertei
lungswirkung evaluiert.“ 

Die Regelungen der §§ 5a und 5b wer
den im Jahr 2036 im Hinblick auf ihre Vertei
lungswirkung evaluiert. Die Verteilungswir
kung wird in Bezug sowohl auf die Kosten 
der Vermieter als auch auf die Kosten der 
Mieter evaluiert. 

 

§ 5d 

 Härtefall bei Betrieb einer Heizungsanlage 
gemäß § 43 des Gebäudemodernisierungs

gesetzes 

 (1) Der Vermieter hat abweichend von 
§ 5a Absatz 3 und § 5b nur die Kohlendioxid
kosten gemäß § 5 Absatz 2 zu tragen, wenn 

 1. der vermietete Wohnraum nicht in einem 
Gebiet liegt, das durch eine Rechtsverord
nung gemäß § 556d Absatz 2 Satz 1, § 558 
Absatz 3 Satz 3 oder § 577a Absatz 2 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches als ange
spannter Wohnungsmarkt bestimmt wird, 

 2. die vereinbarte Miete weniger als 85 Pro
zent der ortsüblichen Vergleichsmiete 
(§ 558 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetz
buches) beträgt, 

 3. der Vermieter nicht mehr als sechs Woh
nungen vermietet, 
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 4. das vermietete Gebäude der Effizienz
klasse G oder H nach § 86 Absatz 1 An
lage 10 des Gebäudemodernisierungsgeset
zes zugeordnet ist und 

 5. die Kostenbeteiligung des Vermieters im 
Umfang des § 5a Absatz 3 für diesen eine 
persönliche Härte bedeuten würde, die un
ter Würdigung der berechtigten Interessen 
des Mieters nicht zu rechtfertigen ist. 

 Liegt der vermietete Wohnraum in einem Ge
biet, das durch eine Rechtsverordnung gemäß 
§ 556d Absatz 2 Satz 1, § 558 Absatz 3 Satz 3 
oder § 577a Absatz 2 Satz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches als angespannter Wohnungs
markt bestimmt wird, gilt Satz 1 in den Fällen 
des Absatzes 2 Nummer 3 und 4 unter der Vo
raussetzung, dass die vereinbarte Miete nach 
Satz 1 Nummer 2 weniger als 70 Prozent be
trägt. 

 (2) Im Rahmen der Abwägung nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 5 sind insbesondere zu 
berücksichtigen: 

 1. der wirtschaftliche Aufwand einer alterna
tiven Beheizung, die nicht den Anforderun
gen des § 43 des Gebäudemodernisierungs
gesetzes unterfällt, 

 2. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 
Vertragsparteien, 

 3. ob der Einbau einer Wärmepumpe tech
nisch nicht möglich ist und kein Fernwär
menetz zur Verfügung steht, an welches 
das Gebäude mit dem vermieteten Wohn
raum angeschlossen werden könnte, und 

 4. im Fall von vermietetem Wohneigentum in 
einem Gebäude, ob eine Beschlusslage der 
Wohnungseigentümergemeinschaft es dem 
Wohnungseigentümer nicht ermöglicht, 
auf eine alternative Beheizung, die nicht 
den Anforderungen des § 43 des Gebäude
modernisierungsgesetzes unterfällt, umzu
stellen, obwohl sich der vermietende Eigen
tümer für eine entsprechende Beschluss
fassung eingesetzt hat, dabei jedoch über
stimmt worden ist oder eine entsprechende 
Beschlussfassung verhindert worden ist. 
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 (3) Bei der Vermietung einer Wohnung in 
einem vom Vermieter selbst bewohnten Ge
bäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen hat 
der Vermieter abweichend von § 5a Absatz 3 
und § 5b nur die Kohlendioxidkosten gemäß § 5 
Absatz 2 zu tragen, wenn beide Wohnungen 
durch eine gemeinsame Wärmeversorgung ver
sorgt werden. Satz 1 gilt nicht, wenn das Ge
bäude in einem Gebiet liegt, das durch eine 
Rechtsverordnung gemäß § 556d Absatz 2 
Satz 1, § 558 Absatz 3 Satz 3 oder § 577a Ab
satz 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches als 
angespannter Wohnungsmarkt bestimmt wird. 

 (4) Der Vermieter hat den Mieter bei Ab
schluss des Mietvertrages in Textform über das 
Vorliegen der Voraussetzungen des Härtefalls 
zu informieren. Liegen die Voraussetzungen 
erst nach Abschluss des Mietvertrages vor, hat 
die Information bei der erstmaligen Geltendma
chung des Härtefalles zu erfolgen. Bei Ände
rung der maßgeblichen Umstände hat die Infor
mation erneut zu erfolgen. Maßgebliche Um
stände, die dem Mieter erst nach den in den Sät
zen 1 bis 3 genannten Zeitpunkten mitgeteilt 
werden, werden im jeweiligen Abrechnungs
zeitraum nicht berücksichtigt.“ 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„§ 6 

 

Begrenzung der Umlagefähigkeit; Er
stattungsanspruch des Mieters“. 

 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Ab
satz 1 Nummer 33 des Gebäu
deenergiegesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), das durch 
Artikel 18a des Gesetzes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geän
dert worden ist,“ durch die Angabe 
„§ 3 Absatz 1 Nummer 33 des Ge
bäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt.  

 

bb) Nach Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 
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„Satz 1 ist entsprechend anwendbar 
auf Kosten nach § 5a Absatz 3 und 
§ 5b.“ 

 

c) Absatz 2 Satz 1 wird durch die folgen
den Sätze ersetzt: 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 aa) Satz 1 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

„Versorgt sich der Mieter selbst mit 
Wärme oder mit Wärme und Warmwas
ser, so hat der Vermieter dem Mieter den 
Anteil der Kosten zu erstatten, den der 
Vermieter nach § 5 Absatz 3, § 5a Ab
satz 3 oder § 5b zu tragen hat. § 5 Absatz 
1 Satz 5 gilt entsprechend.“ 

u n v e r ä n d e r t  

 bb) Nach Satz 5 wird der folgende 
Satz eingefügt:  

 „Im Fall des Satzes 1 hat der Ver
mieter den Mieter bei Abschluss 
des Mietvertrages und bei Ein
bau einer Heizungsanlage, die 
den Anforderungen des § 43 des 
Gebäudemodernisierungsgeset
zes unterfällt, in Textform über 
das Vorliegen der Pflicht nach 
§ 43 Absatz 1 des Gebäudemo
dernisierungsgesetzes und den 
Erstattungsanspruch nach Satz 1 
zu informieren.“ 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  

a) Die Überschrift wird durch die folgende 
Überschrift ersetzt: 

 

„§ 7 

 

Abrechnung des auf den Mieter entfal
lenden Anteils an den Kohlendioxidkos

ten und den Kosten für verpflichtend 
anteilig zu nutzende Brennstoffe nach 

§ 43 Absatz 1 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes und den Netzentgelten“. 

 

b) Nach Absatz 4 wird der folgende Ab
satz 5 eingefügt: 
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„(5) Der Vermieter ermittelt die 
auf den oder die Mieter gemäß § 5a Ab
satz 3 entfallenden Kosten, indem er die 
im Abrechnungszeitraum verursachten 
Kosten gemäß § 5a Absatz 1 berechnet 
und den auf den Vermieter entfallenden 
Anteil nach § 5a Absatz 3 abzieht. Der 
Vermieter berechnet sodann den auf den 
einzelnen Mieter entfallenden Anteil an 
den Kosten gemäß der Vereinbarung 
zwischen Vermieter und Mieter über die 
Verteilung der Heiz- und Warmwasser
kosten auf Grundlage der §§ 6 bis 10 der 
Verordnung über Heizkostenabrech
nung. Absatz 4 ist entsprechend anwend
bar.“ 

 

8. In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ge
bäudeenergiegesetzes“ durch die Angabe 
„Gebäudemodernisierungsgesetzes“ ersetzt. 

8. u n v e r ä n d e r t  

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches u n v e r ä n d e r t  

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Arti
kel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 364) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

1. § 555b Nummer 1a wird durch die folgende 
Nummer 1a ersetzt: 

 

„1a. durch die eine Heizungsanlage im Sinne 
des § 42 des Gebäudemodernisierungs
gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und 
Fundstelle nach Artikel 9 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, einge
baut oder aufgestellt wird,“. 

 

2. § 559e Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) § 559 Absatz 2 Satz 1 ist mit der 
Maßgabe anwendbar, dass Kosten, die für Er
haltungsmaßnahmen erforderlich gewesen 
wären, pauschal in Höhe von 15 Prozent nicht 
zu den aufgewendeten Kosten gehören. Dies 
gilt nicht, soweit Kosten durch den Einbau ei
ner Heizungsanlage im Sinne des § 43 des Ge
bäudemodernisierungsgesetzes entstanden 
sind.“ 

 

3. Nach § 559e wird der folgende § 559f einge
fügt: 

 

„§ 559f 

 

Mieterhöhung nach Einbau oder Aufstellung 
einer Wärmepumpe 

 

(1) Der Vermieter kann beim Einbau 
oder bei der Aufstellung einer Wärmepumpe 
eine Mieterhöhung aufgrund einer Moderni
sierungsmaßnahme nach § 559 Absatz 1 oder 
§ 559e Absatz 1 in voller Höhe nur verlangen, 
wenn er den Nachweis erbracht hat, dass die 
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe bei min
destens 2,5 liegt. Dieser Nachweis ist nicht er
forderlich, wenn das Gebäude 

 

1. nach 1996 errichtet worden ist,  

2. mindestens nach den Vorgaben der Wär
meschutzverordnung vom 16. August 
1994 (BGBl. I S. 2121) in der bis zum 
Ablauf des 31. Januar 2002 geltenden 
Fassung erbaut worden ist oder der Ge
bäudeeigentümer nachweist, dass der 
Jahres-Heizwärmebedarf die Anforde
rungen nach der Wärmeschutzverord
nung vom 16. August 1994 (BGBl. I 
S. 2121) in der bis zum Ablauf des 31. 
Januar 2002 geltenden Fassung nicht 
überschreitet, 

 

3. nach einer Sanierung mindestens den 
Anforderungen des § 38 des Gebäude
modernisierungsgesetzes entspricht oder 

 

4. mit einer Vorlauftemperatur beheizt 
werden kann, die nicht mehr als 55 Grad 
Celsius bei lokaler Norm-Außentempe
ratur beträgt. 
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Der Nachweis nach Satz 1 muss von einem 
Fachunternehmer erbracht werden. Die Er
mittlung der Jahresarbeitszahl erfolgt auf der 
Grundlage der Richtlinie VDI 4650 Blatt 1 
Berichtigung 2024-08 oder eines vergleichba
ren Verfahrens in der Regel vor der Inbetrieb
nahme der Anlage und nicht anhand von den 
Werten im Betrieb. 

 

(2) Sofern der Nachweis nach Absatz 1 
Satz 1 nicht erbracht wird, kann der Vermie
ter für eine Mieterhöhung nach § 559 Ab
satz 1 oder § 559e Absatz 1 nur die Hälfte der 
für die Wohnung aufgewendeten Kosten zu
grunde legen.“ 

 

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Gebäude-Elektromobilitäts
infrastruktur-Gesetzes 

Änderung des Gebäude-Elektromobilitäts
infrastruktur-Gesetzes 

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354) wird 
wie folgt geändert: 

Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-
Gesetz vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 354) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert:  1. § 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 3 wird durch die folgende 
Nummer 3 ersetzt: 

a) u n v e r ä n d e r t  

„1. „Elektromobil“ ein elektrisch be
triebenes Fahrzeug nach § 2 Num
mer 1 in Verbindung mit § 1 
Satz 1 Nummer 1 des Elektromo
bilitätsgesetzes vom 5. Juni 2015 
(BGBl. I S. 898), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2752) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung,“. 

 

b) In Nummer 4 wird die Angabe „DIN V 
18599: 2018-091“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-1: 2025-10*“ ersetzt. 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) Nach Nummer 5 werden die folgenden 
Nummern 5a und 5b eingefügt:  

c) u n v e r ä n d e r t  

 
* Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen, DIN-Normen, DIN/TS-Normen und DIN-SPEC-

Normen sind zu beziehen bei der DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de, und in der 
Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt. 
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„5a. „intelligentes Laden“ ein Ladevor
gang, bei dem die Intensität des an 
die Batterie gelieferten Stroms auf 
der Grundlage elektronisch über
mittelter Informationen dynamisch 
angepasst wird, 

 

5b. „isoliertes Kleinstnetz“ ein Netz 
mit einem Verbrauch von weniger 
als 500 Gigawattstunden im Jahr 
2022, das nicht mit anderen Net
zen verbunden ist,“. 

 

d) Nummer 7 wird durch die folgende 
Nummer 7 ersetzt: 

d) u n v e r ä n d e r t  

„7. „Kraftfahrzeuge“ Fahrzeuge nach 
§ 1 Absatz 2 und 3 des Straßenver
kehrsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 5. März 
2003 (BGBl. I S. 310, 919), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Geset
zes vom 23. Februar 2026 (BGBl. 
2026 I Nr. 46) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung,“. 

 

e) Nummer 9 wird durch die folgende 
Nummer 9 ersetzt: 

e) u n v e r ä n d e r t  

„9. „Ladepunkt“ eine feste oder mo
bile, netzgebundene oder netzun
abhängige Schnittstelle für die 
Übertragung von Strom auf ein 
Elektrofahrzeug, die zwar einen 
oder mehrere Anschlüsse für un
terschiedliche Arten von An
schlüssen haben kann, an der aber 
zur selben Zeit nur ein Elektrofahr
zeug aufgeladen werden kann, mit 
Ausnahme von Vorrichtungen mit 
einer Ladeleistung von höchstens 
3,7 Kilowatt, deren Hauptzweck 
nicht das Aufladen von Elektro
fahrzeugen ist,“. 

 

f) In Nummer 11 wird die Angabe „DIN V 
18599: 2018-09“ durch die Angabe 
„DIN/TS 18599-1: 2025-10“ ersetzt. 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) Nummer 14 wird durch die folgende 
Nummer 14 ersetzt: 

g) Nummer 14 wird durch die folgenden 
Nummern 14 und 14a ersetzt: 
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„14. „Stellplatz“ eine Fläche, die dem 
Abstellen eines Kraftfahrzeugs der 
Klassen M1 oder N1 nach Artikel 
4 der Verordnung (EU) 2018/858 
außerhalb der öffentlichen Ver
kehrsflächen dient, wobei Ausstel
lungs-, Verkaufs-, Werk- und La
gerräume für Kraftfahrzeuge keine 
Stellplätze sind,“. 

„14. „Stellplatz“ eine Fläche, die dem 
Abstellen eines Kraftfahrzeugs der 
Klasse M1 oder N1 nach Artikel 4 
der Verordnung (EU) 2018/858 au
ßerhalb der öffentlichen Verkehrs
flächen dient, wobei Ausstellungs-, 
Verkaufs-, Werk- und Lagerräume 
für Kraftfahrzeuge keine Stellplätze 
sind, 

 14a. „Vorverkabelung“ die elektri
sche Vorbereitung eines Stell
platzes für die spätere Errich
tung einer Ladeeinrichtung; sie 
umfasst alle Maßnahmen, die 
die Errichtung von Ladeeinrich
tungen ermöglichen, einschließ
lich Datenübertragung, Kabel, 
Kabelwege und, soweit erforder
lich, Stromzählern; sie gilt als 
umgesetzt, wenn am Stellplatz 
ein anschlussfähiger Endpunkt 
wie beispielsweise ein An
schlusskasten, eine Abzweigung 
oder eine einzelne Zuleitung 
vorhanden ist, an den die Ver
bindungsleitung zu einer Lade
einrichtung ohne weitere Elekt
roarbeiten angeschlossen wer
den kann, wobei einerseits Mon
tagearbeiten an der Ladeein
richtung und die Leitung zwi
schen Abzweig und Ladeinrich
tung nicht als grundlegende 
Elektroarbeiten gelten und da
her nicht erfolgen müssen, ande
rerseits eine reine Grund- oder 
Sammelinstallation, wie bei
spielsweise eine Hauptzuleitung, 
Stromschiene oder ein zentraler 
Verteiler ohne individuelle Ab
zweigung oder das Verlegen von 
Leerrohren oder Kabelkanälen, 
nicht ausreichend ist,“. 

h) In Nummer 15 wird die Angabe „Ein
richtungen.“ durch die Angabe „Ein
richtungen,“ ersetzt. 

entfällt 

i) Nach Nummer 15 wird die folgende 
Nummer 16 eingefügt: 

entfällt 
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„16. „Vorverkabelung“ die elektrische 
Vorbereitung eines Stellplatzes für 
die spätere Errichtung einer Lade
einrichtung; sie umfasst alle Maß
nahmen, die die Errichtung von 
Ladeeinrichtungen ermöglichen, 
einschließlich Datenübertragung, 
Kabel, Kabelwege und, soweit er
forderlich, Stromzählern; sie gilt 
als umgesetzt, wenn am Stellplatz 
ein anschlussfähiger Endpunkt wie 
beispielsweise ein Anschlusskas
ten, eine Abzweigung oder eine 
einzelne Zuleitung vorhanden ist, 
an den die Verbindungsleitung zu 
einer Ladeeinrichtung ohne wei
tere Elektroarbeiten angeschlos
sen werden kann, wobei einerseits 
Montagearbeiten an der Ladeein
richtung und die Leitung zwischen 
Abzweig und Ladeinrichtung nicht 
als grundlegende Elektroarbeiten 
gelten und daher nicht erfolgen 
müssen, andererseits eine reine 
Grund- oder Sammelinstallation, 
wie beispielsweise eine Hauptzu
leitung, Stromschiene oder ein 
zentraler Verteiler ohne individu
elle Abzweigung oder das Verle
gen von Leerrohren oder Kabelka
nälen nicht ausreichend ist.“ 

 

2. § 3 Nummer 3 wird durch die folgende Num
mer 3 ersetzt: 

2. u n v e r ä n d e r t  

„3. sich auf dem Grundstück des Gebäudes 
oder in unmittelbarer Nähe des Gebäu
des befindet.“ 

 

3. Nach § 4 Satz 4 werden die folgenden Sätze 
eingefügt: 

3. Nach § 4 Satz 4 werden die folgenden Sätze 
eingefügt: 
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„Die Leitungsinfrastruktur sowie die Vorver
kabelung müssen so dimensioniert werden, 
dass die nach diesem Gesetz vorgeschriebene 
Anzahl von Ladepunkten gleichzeitig und ef
fizient genutzt werden kann. Bei der Vorver
kabelung nicht öffentlich zugänglicher Stell
plätze ist die Installation eines Lademanage
mentsystems zu berücksichtigen. Satz 6 ist 
nicht anzuwenden, soweit die Einhaltung die
ser Anforderung technisch unmöglich oder 
wirtschaftlich unzumutbar ist oder anderen 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften wider
spricht.“ 

„Die Leitungsinfrastruktur sowie die Vorver
kabelung müssen so dimensioniert werden, 
dass die nach diesem Gesetz vorgeschriebene 
Anzahl von Ladepunkten gleichzeitig und ef
fizient genutzt werden kann. Bei der Vorver
kabelung nicht öffentlich zugänglicher Stell
plätze ist die Installation eines Lademanage
mentsystems zu berücksichtigen. Die Sätze 5 
und 6 sind nicht anzuwenden, soweit die Ein
haltung dieser Anforderungen technisch un
möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist 
oder anderen öffentlich-rechtlichen Vor
schriften widerspricht.“ 

4. § 5 Absatz wird durch den folgenden § 5 er
setzt: 

4. u n v e r ä n d e r t  

„§ 5 

 

Errichtung eines Ladepunktes  

(1) Bei der Errichtung eines Ladepunk
tes sind die gesetzlichen Mindestanforderun
gen an den Aufbau und den Betrieb von La
depunkten zu beachten. Ein Ladepunkt, der ab 
dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens 
nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] er
richtet oder ersetzt wird, hat intelligentes La
den auf der Grundlage nichtproprietärer und 
diskriminierungsfreier Kommunikationspro
tokolle und Standards, auf interoperable 
Weise und unter Einhaltung der in den nach 
Artikel 21 Absatz 2 und 3 der Verordnung 
(EU) 2023/1804 erlassenen delegierten 
Rechtsakten festgelegten europäischen Nor
men und Protokolle zu ermöglichen. 

 

(2) Die Mitteilungspflicht nach § 19 
Absatz 2 der Niederspannungsanschlussver
ordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I 
S. 2477), die zuletzt durch Artikel 9 des Ge
setzes vom 18. Dezember 2025 (BGBl. 2025 
I Nr. 347) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, ist zu beachten.“ 

 

5. § 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt: 5. § 6 wird durch den folgenden § 6 ersetzt: 
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„§ 6 „§ 6 

Zu errichtende Wohngebäude mit mehr als 
drei Stellplätzen 

Zu errichtende Wohngebäude mit mehr als 
drei Stellplätzen 

(1) Wer ein Wohngebäude errichtet, 
das über mehr als drei Stellplätze innerhalb 
des Gebäudes verfügt, hat dafür zu sorgen, 
dass 

(1) Wer ein Wohngebäude errichtet, 
das über mehr als drei Stellplätze innerhalb 
des Gebäudes verfügt, hat dafür zu sorgen, 
dass 

1. mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Vorverkabelung und die übri
gen Stellplätze mit Leitungsinfrastruktur 
ausgestattet werden und 

1. mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Vorverkabelung und die übri
gen dieser Stellplätze mit Leitungsinfra
struktur ausgestattet werden und 

2. mindestens ein Ladepunkt errichtet wird. 2. u n v e r ä n d e r t  

(2) Wer ein Wohngebäude errichtet, 
das über mehr als drei an das Gebäude angren
zende Stellplätze verfügt, hat dafür zu sorgen, 
dass 

(2) Wer ein Wohngebäude errichtet, 
das über mehr als drei an das Gebäude angren
zende Stellplätze verfügt, hat dafür zu sorgen, 
dass 

1. mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Vorverkabelung und die übri
gen Stellplätze mit Leitungsinfrastruktur 
ausgestattet werden und 

1. mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Vorverkabelung und die übri
gen dieser Stellplätze mit Leitungsinfra
struktur ausgestattet werden und 

2. mindestens ein Ladepunkt errichtet 
wird.“ 

2. u n v e r ä n d e r t  

6. § 7 wird durch den folgenden § 7 ersetzt: 6. u n v e r ä n d e r t  

„§ 7 

 

Zu errichtende Nichtwohngebäude mit mehr 
als fünf Stellplätzen 

 

(1) Wer ein Nichtwohngebäude errich
tet, das über mehr als fünf Stellplätze inner
halb des Gebäudes verfügt, hat dafür zu sor
gen, dass  

 

1. mindestens jeweils 50 Prozent dieser 
barrierefreien und nicht-barrierefreien 
Stellplätze mit Vorverkabelung und die 
übrigen dieser Stellplätze mit Leitungs
infrastruktur ausgestattet werden und 

 

2. mindestens ein Ladepunkt für jeden 
fünften Stellplatz errichtet wird. 
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Wer ein Nichtwohngebäude nach Satz 1 er
richtet, das überwiegend für Verwaltungs-, 
Kommunikations- und Organisationsaufga
ben genutzt wird, hat abweichend von Satz 1 
Nummer 2 dafür zu sorgen, dass mindestens 
ein Ladepunkt für jeden zweiten Stellplatz er
richtet wird. 

 

(2) Wer ein Nichtwohngebäude errich
tet, das über mehr als fünf an das Gebäude an
grenzende Stellplätze verfügt, hat dafür zu 
sorgen, dass  

 

1. mindestens jeweils 50 Prozent dieser 
barrierefreien und nicht-barrierefreien 
Stellplätze mit Vorverkabelung und die 
übrigen dieser Stellplätze mit Leitungs
infrastruktur ausgestattet werden und 

 

2. mindestens ein Ladepunkt für jeden 
fünften Stellplatz errichtet wird. 

 

Wer ein Nichtwohngebäude nach Satz 1 er
richtet, das überwiegend für Verwaltungs-, 
Kommunikations- und Organisationsaufga
ben genutzt wird, hat abweichend von Satz 1 
Nummer 2 dafür zu sorgen, dass mindestens 
ein Ladepunkt für jeden zweiten Stellplatz er
richtet wird. 

 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder 2 
kann § 10 Absatz 3 entsprechend angewendet 
werden. Wenn die in Absatz 1 oder Absatz 2 
genannten Stellplätze öffentlich zugänglich 
sind, kann der Eigentümer die Pflichten nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 auch dadurch erfül
len, dass er für die Errichtung öffentlich zu
gänglicher Ladepunkte sorgt, deren Ladeleis
tung insgesamt mindestens dem Produkt aus 
der Anzahl der öffentlich zugänglichen Stell
plätze und einer Ladeleistung von 2,2 Kilo
watt entspricht.“ 

 

7. Die §§ 8 und 9 werden durch die folgenden 
§§ 8 und 9 ersetzt: 

7. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 8 

 

Größere Renovierung bestehender Wohnge
bäude mit mehr als drei Stellplätzen 

 

(1) Wird ein Wohngebäude, das über 
mehr als drei Stellplätze innerhalb des Gebäu
des verfügt, einer größeren Renovierung un
terzogen, welche den Parkplatz oder die elekt
rische Infrastruktur des Gebäudes umfasst, so 
hat der Eigentümer dafür zu sorgen, dass min
destens jeweils 50 Prozent dieser barriere
freien und nicht-barrierefreien Stellplätze mit 
Vorverkabelung und die übrigen dieser Stell
plätze mit Leitungsinfrastruktur ausgestattet 
werden. 

 

(2) Wird ein Wohngebäude, das über 
mehr als drei an das Gebäude angrenzende 
Stellplätze verfügt, einer größeren Renovie
rung unterzogen, welche den Parkplatz oder 
die elektrische Infrastruktur des Parkplatzes 
umfasst, so hat der Eigentümer dafür zu sor
gen, dass mindestens jeweils 50 Prozent die
ser barrierefreien und nicht-barrierefreien 
Stellplätze mit Vorverkabelung und die übri
gen dieser Stellplätze mit Leitungsinfrastruk
tur ausgestattet werden. 

 

§ 9 

 

Größere Renovierung bestehender Nicht
wohngebäude mit mehr als fünf Stellplätzen 

 

(1) Wird ein Nichtwohngebäude, das 
über mehr als fünf Stellplätze innerhalb des 
Gebäudes verfügt, einer größeren Renovie
rung unterzogen, welche den Parkplatz oder 
die elektrische Infrastruktur des Gebäudes 
umfasst, so hat der Eigentümer dafür zu sor
gen, dass 

 

1. mindestens jeweils 50 Prozent dieser 
barrierefreien und nicht-barrierefreien 
Stellplätze mit Vorverkabelung und die 
übrigen dieser Stellplätze mit Leitungs
infrastruktur für die Elektromobilität 
ausgestattet werden und 

 

2. mindestens ein Ladepunkt für jeden 
fünften Stellplatz errichtet wird. 
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Wird ein Nichtwohngebäude nach Satz 1, das 
überwiegend für Verwaltungs-, Kommunika
tions- und Organisationsaufgaben genutzt 
wird, einer größeren Renovierung unterzo
gen, so hat der Eigentümer abweichend von 
Satz 1 Nummer 2 dafür zu sorgen, dass min
destens ein Ladepunkt für jeden zweiten Stell
platz errichtet wird. 

 

(2) Wird ein Nichtwohngebäude, das 
über mehr als fünf an das Gebäude angren
zende Stellplätze verfügt, einer größeren Re
novierung unterzogen, welche den Parkplatz 
oder die elektrische Infrastruktur des Park
platzes umfasst, so hat der Eigentümer dafür 
zu sorgen, dass 

 

1. mindestens jeweils 50 Prozent dieser 
barrierefreien und nicht-barrierefreien 
Stellplätze mit Vorverkabelung und die 
übrigen dieser Stellplätze mit Leitungs
infrastruktur für die Elektromobilität 
ausgestattet werden und 

 

2. mindestens ein Ladepunkt für jeden 
fünften Stellplatz errichtet wird. 

 

Wird ein Nichtwohngebäude nach Satz 1, das 
überwiegend für Verwaltungs-, Kommunika
tions- und Organisationsaufgaben genutzt 
wird, einer größeren Renovierung unterzo
gen, so hat der Eigentümer abweichend von 
Satz 1 Nummer 2 dafür zu sorgen, dass min
destens ein Ladepunkt für jeden zweiten Stell
platz errichtet wird. 

 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 oder 2 
kann § 10 Absatz 3 entsprechend angewendet 
werden. Wenn die in Absatz 1 oder Absatz 2 
genannten Stellplätze öffentlich zugänglich 
sind, kann der Eigentümer die Pflichten nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 auch dadurch erfüllen, 
dass er für die Errichtung öffentlich zugängli
cher Ladepunkte sorgt, deren Ladeleistung 
insgesamt mindestens dem Produkt aus der 
Anzahl der öffentlich zugänglichen Stell
plätze und einer Ladeleistung von 2,2 Kilo
watt entspricht.“ 

 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch die folgenden Ab
sätze 1 und 2 ersetzt: 

a) u n v e r ä n d e r t  
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„(1) Für jedes Nichtwohngebäude, 
das über mehr als 20 Stellplätze inner
halb des Gebäudes verfügt, hat der Ei
gentümer dafür zu sorgen, dass ab dem 
1. Januar 2027 ein Ladepunkt für jeden 
zehnten Stellplatz errichtet wird oder 
mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität ausgestattet werden. 
Abweichend von Satz 1 hat der Eigentü
mer eines Nichtwohngebäudes, welches 
sich im Eigentum der öffentlichen Hand 
befindet und von einer Behörde genutzt 
wird, dafür zu sorgen, dass ab dem 1. Ja
nuar 2033 mindestens jeweils 50 Prozent 
der barrierefreien und nicht-barriere
freien Stellplätze mit einer Vorverkabe
lung für die Elektromobilität ausgestattet 
werden. 

 

(2) Für jedes Nichtwohngebäude, 
das über mehr als 20 an das Gebäude an
grenzende Stellplätze verfügt, hat der Ei
gentümer dafür zu sorgen, dass ab dem 
1. Januar 2027 ein Ladepunkt für jeden 
zehnten Stellplatz errichtet wird oder 
mindestens jeweils 50 Prozent der barri
erefreien und nicht-barrierefreien Stell
plätze mit Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität ausgestattet werden. 
Abweichend von Satz 1 hat der Eigentü
mer eines Nichtwohngebäudes, welches 
sich im Eigentum der öffentlichen Hand 
befindet und von einer Behörde genutzt 
wird, dafür zu sorgen, dass ab dem 1. Ja
nuar 2033 mindestens jeweils 50 Prozent 
der barrierefreien und nicht-barriere
freien Stellplätze mit einer Vorverkabe
lung für die Elektromobilität ausgestattet 
werden.“ 

 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3. b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3 
und in Satz 1 wird die Angabe „Absatz 
1“ durch die Angabe „Absatz 1 oder 
Absatz 2“ ersetzt. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird durch den 
folgenden Absatz 4 ersetzt:  

c) u n v e r ä n d e r t  
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„(4) Wenn die in Absatz 1 oder 
Absatz 2 genannten Stellplätze öffent
lich zugänglich sind, kann der Eigentü
mer die Pflichten nach Absatz 1 oder 
Absatz 2 auch dadurch erfüllen, dass er 
für die Errichtung öffentlich zugängli
cher Ladepunkte sorgt, deren Ladeleis
tung insgesamt mindestens dem Produkt 
aus der Anzahl der öffentlich zugängli
chen Stellplätze und einer Ladeleistung 
von 1,1 Kilowatt entspricht.“ 

 

9. § 14 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 wird die Angabe „7 Prozent“ 
durch die Angabe „10 Prozent“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird durch die folgenden Ab
sätze 2 und 3 ersetzt: 

 

„(2) Öffentliche Gebäude, die nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
2023/1804 bereits vergleichbaren Anfor
derungen unterliegen, sind von der An
wendung der §§ 6 bis 10 ausgenommen. 

 

(3) Die §§ 6 bis 10 sind nicht an
zuwenden, sofern für ein Gebäude die er
forderliche Ladeinfrastruktur von einem 
isolierten Kleinstnetz abhängig wäre und 
dies zu erheblichen Problemen für den 
Betrieb des Stromnetzes führen würde, 
an das die Ladeinfrastruktur anzuschlie
ßen wäre, oder die Stabilität des Strom
netzes beeinträchtigt wäre, an das die La
deinfrastruktur anzuschließen wäre.“ 

 

c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 
4 eingefügt: 

 

„(4) Die Anforderungen dieses Ge
setzes sind nicht auf ein Gebäude im Ei
gentum des Bundes, der verbündeten 
Streitkräfte oder einer Gesellschaft mit 
Beteiligung des Bundes anzuwenden, 
das der Landes- und Bündnisverteidi
gung dient.“ 

 

10. § 15 Absatz 1 wird durch den folgenden Ab
satz 1 ersetzt: 

10. u n v e r ä n d e r t  

„(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor
sätzlich oder leichtfertig 
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1. entgegen § 6 Absatz 1 Nummer 1 oder 
Absatz 2 Nummer 1, § 7 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 oder Absatz 2 Satz 1 Num
mer 1, den §§ 8, 9 Absatz 1 Satz 1 Num
mer 1 oder Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
oder § 10 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2 
Satz 2 nicht dafür sorgt, dass die Stell
plätze in der dort genannten Weise aus
gestattet werden, 

 

2. entgegen § 6 Absatz 1 Nummer 2 oder 
Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, 
dass mindestens ein Ladepunkt errichtet 
wird, 

 

3. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 
auch in Verbindung mit Satz 2, Absatz 2 
Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung 
mit Satz 2, § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
2, auch in Verbindung mit Satz 2, oder 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, auch in Ver
bindung mit Satz 2, nicht dafür sorgt, 
dass mindestens ein Ladepunkt für jeden 
zweiten oder jeden fünften Stellplatz er
richtet wird oder 

 

4. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 oder Ab
satz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass ein 
Ladepunkt für jeden zehnten Stellplatz 
errichtet wird, und nicht dafür sorgt, dass 
mindestens 50 Prozent der Stellplätze 
ausgestattet werden.“ 

 

11. § 16 wird durch den folgenden § 16 ersetzt: 11. u n v e r ä n d e r t  

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 152 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

„§ 16 

 

Übergangsvorschriften  

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes 
sind nicht anzuwenden auf Vorhaben, für wel
che die Bauantragstellung oder der Antrag auf 
bauaufsichtliche Zustimmung oder die Bau
anzeige vor dem 18. März 2021 erfolgt ist. 
Auf Vorhaben, für welche die Bauantragstel
lung oder der Antrag auf bauaufsichtliche Zu
stimmung oder die Bauanzeige ab dem 18. 
März 2021 und bis zum Ablauf des … [ein
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttre
ten nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] 
erfolgt ist, sind die §§ 6 bis 9 in der bis zum 
Ablauf des … [einsetzen: Datum des Tages 
vor dem Inkrafttreten nach Artikel 9 Absatz 2 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung anzuwen
den. Die Sätze 1 und 2 sind für nicht geneh
migungsbedürftige Vorhaben entsprechend 
anzuwenden. Für Vorhaben, die nach Maß
gabe des Bauordnungsrechts der zuständigen 
Behörde zur Kenntnis zu geben sind, ist auf 
den Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnisgabe 
bei der zuständigen Behörde abzustellen. Für 
sonstige nicht genehmigungsbedürftige, ins
besondere genehmigungs-, anzeige- und ver
fahrensfreie Vorhaben ist auf den Zeitpunkt 
des Beginns der Bauausführung abzustellen. 

 

(2) Auf Vorhaben, für welche die Bau
antragstellung oder der Antrag auf bauauf
sichtliche Zustimmung oder die Bauanzeige 
ab dem 18. März 2021 und bis zum Ablauf des 
… [einsetzen: Datum des Tages vor dem In
krafttreten nach Artikel 9 Absatz 2 dieses 
Gesetzes] erfolgt ist, ist § 10 bis zum Ablauf 
des 1. Januar 2029 nicht auf ein Nichtwohn
gebäude anzuwenden, wenn der Eigentümer 
die Anforderung nach § 10 Absatz 1 dieses 
Gesetzes in der bis zum Ablauf des … [ein
setzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttre
ten nach Artikel 9 Absatz 2 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung für dieses Nichtwohnge
bäude im Zeitraum vom 27. Mai 2022 bis zum 
Ablauf des 27. Mai 2024 umgesetzt hat.“ 
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Artikel 8 Artikel 8 

Folgeänderungen Folgeänderungen 

(1) Das BSI-Gesetz vom 2. Dezember 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 301, S. 2), das durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 11. März 2026 (BGBl. 2026 I 
Nr. 66) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

(1) u n v e r ä n d e r t  

In Anlage 1 Nummer 1.2.1 Spalte D wird die An
gabe „GEG“ durch die Angabe „GModG“ ersetzt. 

 

(2) Das Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), das zuletzt durch … geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

(2) u n v e r ä n d e r t  

In § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1a wird jeweils 
die Angabe „Gebäudeenergiegesetzes“ durch die 
Angabe „Gebäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt. 

 

(3) Das Hochbaustatistikgesetzes vom 5. 
Mai 1998 (BGBl. I S. 869), das zuletzt durch Arti
kel 3 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

(3) u n v e r ä n d e r t  

In § 3 Absatz 1 Nummer 6 wird die Angabe „Ge
bäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728)“ durch die Angabe „Gebäudemodernisie
rungsgesetz vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom … [einsetzen: Datum und Fundstelle nach 
Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

(4) Die Kehr- und Überprüfungsordnung 
vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 12) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

(4) Die Kehr- und Überprüfungsordnung 
vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 15. Januar 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 12) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:  

Anlage 3 wird wie folgt geändert: Anlage 3 wird wie folgt geändert: 

1. Die Nummern 3.3, 3.3.1 und 3.3.2 werden ge
strichen.  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. In Nummer 3.4 in Spalte 2 wird die Angabe 
„GEG“ durch die Angabe „GModG“ ersetzt. 

2. In Nummer 3.4 in Spalte 2 wird die Angabe 
„§ 97 Absatz 1 Nummer 2 GEG“ durch die 
Angabe „§ 97 Absatz 1 Nummer 1 GModG“ 
ersetzt. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 154 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

3. In Nummer 3.5 in Spalte 2 wird die Angabe 
„§ 96 Absatz 5 GEG“ durch die Angabe „§ 96 
Absatz 5 GModG“ und die Angabe „§ 97 Ab
satz 1 Nummer 3 GEG“ durch die Angabe 
„§ 97 Absatz 1 Nummer 2 GModG“ ersetzt. 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. In den Nummer 3.6 und 3.7 wird jeweils in 
Spalte 2 die Angabe „GEG“ durch die Angabe 
„GModG“ ersetzt. 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Die Nummern 3.8, 3.8.1 und 3.8.2 werden ge
strichen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. In Nummer 3.9 in Spalte 2 wird die Angabe 
„§ 97 Absatz 2 Nummer 4 GEG“ durch die 
Angabe „§ 97 Absatz 2 Nummer 3 GModG“ 
ersetzt. 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. In Nummer 3.10 in Spalte 2 wird die Angabe 
„§ 97 Absatz 2 Nummer 5 GEG“ durch die 
Angabe „§ 97 Absatz 2 Nummer 4 GModG“ 
ersetzt. 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. Die Nummern 3.11, 3.11.1 und 3.11.2 werden 
gestrichen. 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. In Nummer 3.12 in Spalte 2 wird die Angabe 
„GEG“ durch die Angabe „GModG“ ersetzt. 

9. u n v e r ä n d e r t  

(5) Das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2242), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 106) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 19 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  

1. Nummer 2 wird wie folgt geändert:  

a) In Buchstabe a wird die Angabe „Gebäu
deenergiegesetzes“ durch die Angabe 
„Gebäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt. 

 

b) Buchstabe c wird durch den folgenden 
Buchstaben c ersetzt: 

 

„c) Angaben des Eigentümers zu Aus
nahmetatbeständen nach § 69 Ab
satz 3 und 4 in Verbindung mit 
Absatz 2 und § 102 des Gebäude
modernisierungsgesetzes sowie 
Angaben darüber, dass entspre
chende Nachweise vorgelegen ha
ben, und“. 
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2. In Nummer 5 wird die Angabe „Gebäu
deenergiegesetzes“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetzes“ ersetzt. 

 

(6) Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert:  

(6) u n v e r ä n d e r t  

§ 19a Absatz 3 Satz 8 wird gestrichen.  

(7) Das Energieverbrauchskennzeichnungs
gesetz vom 10. Mai 2012 (BGBl. I S. 1070), das 
zuletzt durch … geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. In § 16 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Ge
bäudeenergiegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728)“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetzes vom 8. Au
gust 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom … [einsetzen: Da
tum und Fundstelle nach Artikel 9 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.  

 

2. In § 17 Absatz 1 Satz 6 wird die Angabe „Ge
bäudeenergiegesetz vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728)“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetz“ ersetzt. 

 

(8) Die Fernwärme- oder Fernkälte-Ver
brauchserfassungs- und -Abrechnungsverordnung 
vom 28. September 2021 (BGBl. I S. 4591, 4831), 
die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 9) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

(8) u n v e r ä n d e r t  

In § 5 Absatz 3 wird die Angabe „Gebäudeenergie
gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) in 
der jeweils geltenden Fassung“ durch die Angabe 
„Gebäudemodernisierungsgesetzes vom 8. August 
2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom … [einsetzen: Datum und Fund
stelle nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] ge
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas
sung“ ersetzt. 

 

(9) Die Gas-Wärme-Kälte-Herkunftsnach
weisregister-Verordnung vom 25. April 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 139) wird wie folgt geändert: 

(9) u n v e r ä n d e r t  

§ 39 wird wie folgt geändert:  

1. Absatz 3 Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt:  
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„1. das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie,“. 

 

2. In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „Gebäu
deenergiegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 280) geändert worden ist,“ durch die An
gabe „Gebäudemodernisierungsgesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom … [einset
zen: Datum und Fundstelle nach 
Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geändert 
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt. 

 

(10) Das Wärmeplanungsgesetz vom 20. De
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert:  

(10) Das Wärmeplanungsgesetz vom 20. De
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), das zuletzt 
durch … geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert:  

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 
Teil 2 Abschnitt 6 durch die folgende Angabe 
ersetzt: 

1. u n v e r ä n d e r t  

„Abschnitt 6 

Entscheidung über die Ausweisung von Ge

bieten; Transformation von Gasnetzen“. 

 

2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 2. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 Buchstabe b wird die An
gabe „Gebäudeenergiegesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. 
Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280) 
geändert worden ist,“ durch die Angabe 
„Gebäudemodernisierungsgesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
… [einsetzen: Datum und Fundstelle 
nach Artikel 9 Absatz 1] geändert wor
den ist, in der jeweils geltenden Fas
sung“ ersetzt. 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Nummer 15 wird wie folgt geändert: b) Nummer 15 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Buchstabe a wird die Angabe 
„Gebäudeenergiegesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728) in 
der am 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt. 

aa) u n v e r ä n d e r t  

bb) In Buchstabe b wird die Angabe 
„Gebäudeenergiegesetzes in der am 
1. Januar 2024 geltenden Fassung “ 
durch die Angabe „Gebäudemoder
nisierungsgesetzes“ ersetzt. 

bb) u n v e r ä n d e r t  

cc) In Buchstabe e wird die Angabe 
„Gebäudeenergiegesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728) in 
der am 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt und wird die Angabe „, sofern 
die Biomasse die Anforderungen 
des § 71f Absatz 2 bis 4 sowie des 
§ 71g Nummer 3 des Gebäudeener
giegesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728) in der am 1. Ja
nuar 2024 geltenden Fassung er
füllt“ gestrichen. 

cc) In Buchstabe e wird die Angabe „§ 
3 Absatz 3 des Gebäudeenergiege
setzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728) in der am 1. Ja
nuar 2024 geltenden Fassung“ 
durch die Angabe „§ 3 Absatz 3 
und 4 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes“ ersetzt und wird die 
Angabe „, sofern die Biomasse die 
Anforderungen des § 71f Absatz 2 
bis 4 sowie des § 71g Nummer 3 
des Gebäudeenergiegesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
in der am 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung erfüllt“ gestrichen. 

dd) In Buchstabe j wird die wird die 
Angabe „Gebäudeenergiegesetzes 
in der am 1. Januar 2024 geltenden 
Fassung“ durch die Angabe „Ge
bäudemodernisierungsgesetzes“ er
setzt und wird die Angabe „, sofern 
der Wasserstoff die Anforderungen 
des § 71f Absatz 3 des Gebäu
deenergiegesetzes in der am 1. Ja
nuar 2024 geltenden Fassung er
füllt“ gestrichen. 

dd) u n v e r ä n d e r t  

c) In Nummer 17 wird die Angabe „Gebäu
deenergiegesetzes in der am 1. Januar 
2024 geltenden Fassung“ durch die An
gabe „Gebäudemodernisierungsgeset
zes“ ersetzt. 

c) u n v e r ä n d e r t  

3. In § 9 Absatz 2 wird die Angabe „, von der 
Bundesnetzagentur genehmigte verbindliche 
Fahrpläne gemäß § 71k Absatz 1 Nummer 2 
des Gebäudeenergiegesetzes“ gestrichen. 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. In § 10 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „im 
Sinne des § 71 Absatz 7 des Gebäudeenergie
gesetzes“ durch die Angabe „, die im Eigen
tum des Bundes, der verbündeten Streitkräfte 
oder einer Gesellschaft mit Beteiligung des 
Bundes stehen und der Landes- und Bündnis
verteidigung“ ersetzt. 

4. In § 10 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„Versorgung von Gebäuden im Sinne des 
§ 71 Absatz 7 des Gebäudeenergiegesetzes“ 
durch die Angabe „ausschließlichen Versor
gung von Gebäuden, die im Eigentum des 
Bundes, der verbündeten Streitkräfte oder ei
ner Gesellschaft mit Beteiligung des Bundes 
stehen und der Landes- und Bündnisverteidi
gung“ ersetzt. 

5. In § 14 Absatz 3 Nummer 1 wird die Angabe 
„im Sinne des § 71k Absatz 3 Nummer 1 des 
Gebäudeenergiegesetzes“ gestrichen. 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. In § 18 Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe „ver
bindlichen Fahrplan im Sinne von § 71k Ab
satz 1 Nummer 2 des Gebäudeenergiegeset
zes“ durch die Angabe „Gasverteilnetzent
wicklungsplan“ ersetzt.  

6. u n v e r ä n d e r t  

7. Die Überschrift zu Abschnitt 6 wird durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

7. u n v e r ä n d e r t  

„Abschnitt 6 

 

Entscheidung über die Ausweisung von Ge
bieten; Transformation von Gasnetzen“. 

 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„nach § 71 Absatz 8 Satz 3 oder nach 
§ 71k Absatz 1 Nummer 1 des Gebäu
deenergiegesetzes“ gestrichen. 

 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „im 
Sinne des § 71 Absatz 8 Satz 3 oder des 
§ 71k Absatz 1 Nummer 1 des Gebäu
deenergiegesetzes“ gestrichen. 

 

9. § 27 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird gestrichen.  

b) Die Absätze 2 bis 4 werden zu den Ab
sätzen 1 bis 3. 

 

10. § 28 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  

a) Absatz 1 wird gestrichen.  

b) Die Absätze 2 und 3 werden zu den Ab
sätzen 1 und 2. 

 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 159 – Drucksache 21/7009 
 
 

Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

c) Absatz 4 wird zu Absatz 3 und die An
gabe „nach Absatz 3“ wird durch die An
gabe „nach Absatz 2“ ersetzt. 

 

d) Absatz 5 wird zu Absatz 4 und in Satz 1 
wird die Angabe „nach Absatz 2“ durch 
die Angabe „nach Absatz 1“ und in 
Satz 4 wird die Angabe „§ 71f Absatz 4 
des Gebäudeenergiegesetzes“ durch die 
Angabe „§ 39i Absatz 1 des Erneuer
bare-Energien-Gesetzes“ ersetzt. 

 

11. § 29 Absatz 8 wird durch den folgenden Ab
satz 8 ersetzt:  

11. u n v e r ä n d e r t  

„(8) Die Anforderungen nach Absatz 1 
sind nicht für ein Wärmenetz anzuwenden, 
das der ausschließlichen Versorgung von Ge
bäuden dient, die im Eigentum des Bundes, 
der verbündeten Streitkräfte oder einer Ge
sellschaft mit Beteiligung des Bundes stehen 
und der Landes- und Bündnisverteidigung 
dienen.“ 

 

12. In § 33 Absatz 2 wird die Angabe „§ 28 Ab
satz 5“ durch die Angabe „§ 28 Absatz 4“ er
setzt. 

12. u n v e r ä n d e r t  

(11) Die Verordnung über die Prüfung zum 
anerkannten Abschluss Geprüfter Konstruk
teur/Geprüfte Konstrukteurin vom 26. Mai 1994 
(BGBl. I S. 1151), die zuletzt durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

(11) u n v e r ä n d e r t  

In § 5 Absatz 6 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe b wird 
die Angabe „Gebäudeenergiegesetz“ durch die An
gabe „Gebäudemodernisierungsgesetz“ ersetzt. 

 

Artikel 9 Artikel 9 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab
sätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab
sätze 2 bis 4 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Die Artikel 2 und 7 treten am ... [einset
zen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(2) Die Artikel 2 und 7 treten am ... [einset
zen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die 
Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft. 

(3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft. (3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2028 in Kraft. 

(4) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. (4) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2030 in Kraft. 
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

EU-Rechtsakte: EU-Rechtsakte: 

1. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur 
Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von An
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung ener
gieverbrauchsrelevanter Produkte (ABl. L 285 vom 
31.10.2009, S. 10), die zuletzt durch die Verordnung 
(EU) 2024/1781 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1781, 28.6.2024) geändert worden ist 

1. u n v e r ä n d e r t  

 2. Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 der Kommission 
vom 7. Juli 2014 zur Durchführung der Richtlinie 
2009/125/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von Lüftungsanlagen 
(ABl. L 337 vom 25.11.2014, S. 8), die zuletzt durch 
die Verordnung (EU) 2020/1000 der Kommission 
vom 9. Juli 2020 (ABl. L 221/105, 10.7.2020) geän
dert worden ist 

2. Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 30. Mai 2018 über die Ge
nehmigung und die Marktüberwachung von Kraft
fahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von 
Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen 
Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Ver
ordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG, die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/1610 vom 
14. Mai 2024 (ABl. L, 2024/1610, 6.6.2024) geändert 
worden ist 

3. u n v e r ä n d e r t  

3. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur För
derung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen (ABl. L 328 vom 21.12.2018, S. 82; L 311 
vom 25.9.2020, S. 11; L 41 vom 22.2.2022, S. 37; L 
90854 vom 27.10.2025, S. 1), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 2024 (ABl. 
L, 2024/1711, 26.6.2024) geändert worden ist 

4. u n v e r ä n d e r t  

4. Delegierte Verordnung (EU) 2019/807 der Kommis
sion vom 13. März 2019 zur Ergänzung der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf die Bestimmung der Roh
stoffe mit hohem Risiko indirekter Landnutzungsän
derungen, in deren Fall eine wesentliche Ausdehnung 
der Produktionsflächen auf Flächen mit hohem Koh
lenstoffbestand zu beobachten ist, und die Zertifizie
rung von Biokraftstoffen, flüssigen Biobrennstoffen 
und Biomasse-Brennstoffen mit geringem Risiko in
direkter Landnutzungsänderungen (ABl. L 133 vom 
21.5.2019, S. 1) 

5. u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 9. Ausschusses 

5. Verordnung (EU) 2023/1804 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 13. September 2023 über 
den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraft
stoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU 
(ABl. L 234 vom 22.9.2023, S. 1), die zuletzt durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2025/671 vom 2. 
April 2025 (ABl. L, 2025/671, 18.6.2025) geändert 
worden ist 

6. u n v e r ä n d e r t  

 7. Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 7. Februar 2024 über 
fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (ABl. L 573 vom 
20.2.2024, S. 1; L 90271 vom 24.3.2025, S. 1; L 
90393 vom 7.5.2025, S. 1) 

6. Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 24. April 2024 über die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden (ABl. L, 
2024/1275, 8.5.2024), die zuletzt durch die Dele
gierte Verordnung (EU) 2025/2273 vom 30. Juni 
2025 (ABl. L, 2025/2273, 6.11.2025) geändert wor
den ist 

8. u n v e r ä n d e r t  
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Bericht der Abgeordneten Lars Rohwer und Dr. Alaa Alhamwi 

A. Allgemeiner Teil 

I. Überweisung 

Zu Buchstabe a 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 21/6278 wurde in der 83. Sitzung des Deutschen Bundestages am 11. Juni 
2026 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, den Ver
kehrsausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den Aus
schuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 

Dem Haushaltsausschuss wurde der Gesetzentwurf zusätzlich nach § 96 der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages überwiesen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen hat sich 
gutachtlich beteiligt. 

Die Unterrichtung durch die Bundesregierung auf Drucksache 21/6565 (Stellungnahme des Bundesrates und Ge
genäußerung der Bundesregierung) gilt gemäß § 77 Absatz 3 der Geschäftsordnung als an die oben aufgeführten 
Ausschüsse überwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Der Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 21/3910 wurde in der 60. Sitzung des Deutschen  
Bundestages am 27. Februar 2026 beraten und an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung 
sowie an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Arbeit und Soziales, den Ausschuss 
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwick
lung, Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 

Zu Buchstabe c 

Der Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 21/6019 wurde in der 80. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 21. Mai 2026 an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Federführung sowie an den Ausschuss für 
Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit und den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, 
Bauwesen und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

Zu Buchstabe a 

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Regelungen der §§ 71, 71b bis 71p und § 72 Gebäudeenergiegesetz gestrichen 
werden und das Gesetz in Gebäudemodernisierungsgesetz umbenannt werden. Eingeführt werden neue Regelun
gen für die Modernisierung der Wärmeversorgung von Gebäuden. Neben der Wärmepumpe, einem Fernwärme
anschluss, hybriden Heizungsmodellen oder Biomasseheizungen können weiterhin auch Gas- und Ölheizungen 
eingebaut werden. Die dafür eingesetzten Brennstoffe sollen sukzessive klimafreundlicher werden. Ab 2029 soll 
dem Gas oder Öl ein verbindlicher Bioanteil beigemischt werden. 

Gleichzeitig sollen in der Gebäudewärme insgesamt zusätzliche Anreize für die Verwendung klimafreundlicher 
Brennstoffe geschaffen werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Der Hochlauf von Biome
than, biogenem Flüssiggas, Bioöl und Wasserstoff soll ab dem Jahr 2028 durch eine moderate Grüngas-/Grün
heizöl-Quote unterstützt werden, die bei den Inverkehrbringern von Erdgas und Heizöl ansetzt. Diese startet 2028 
in Höhe von bis zu 1 Prozent. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) wird zur konkreten 
Umsetzung bis zum Sommer 2026 Eckpunkte vorstellen. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 163 – Drucksache 21/7009 
 
 
Die zentralen Vorgaben des Gebäudemodernisierungsgesetzes sollen im Jahr 2030 im Hinblick auf ihren Beitrag 
zur Erreichung der Klimaschutzziele für den Gebäudesektor evaluiert werden. 

Weiterhin soll das Gesetz der Umsetzung der Gebäuderichtlinie (EU) 2024/1275 dienen. 

Durch den von den Fraktionen der CDU/CSU und SPD vorgelegten Änderungsantrag wurde der Gesetzentwurf 
insbesondere dahingehend ergänzt, dass Übergangsregelungen für den Tausch einer Heizung aufgrund eines irre
parablen Ausfalls aufgenommen wurden, Regelungen für die Wartung von Wärmepumpen präzisiert wurden so
wie eine Härtefallregelung für Vermietende bei der CO2-Kostenaufteilung aufgenommen wurde. 

Außerdem wurde in § 42a GModG eine Regelung aufgenommen, die die Bundesregierung verpflichtet, bis zum 
1. Dezember 2026 ein Gesetz zur Einführung einer Grüngas-/Grünheizölquote vorzulegen, das die benannten An
forderungen erfüllt. 

Zu Buchstabe b 

Die Fraktion Die Linke schickt ihrem Antrag voraus, dass Wärme Daseinsvorsorge sei und Heizen für immer 
mehr Menschen unbezahlbar werde. Die Wärmewende sei eine der wichtigsten Aufgaben, um die Klimaziele zu 
erreichen. Der Wärme- und Gebäudebereich sei eine der größten Baustellen beim Klimaschutz und für ein Drittel 
der Treibhausgase verantwortlich. Anstatt den eingeschlagenen klimapolitischen Pfad konsequent weiterzugehen, 
versuche die aktuelle Bundesregierung, dringend notwendige Vorgaben zu erneuerbaren Energien zurückzu
schrauben und treibe damit letztendlich Millionen Menschen in eine fossile Heizkostenfalle. 

Die antragsstellende Fraktion möchte die Bundesregierung daher auffordern, einen Gesetzentwurf für eine soziale 
Wärmewende vorzulegen, der unter anderem vorsieht, dass die energetische Sanierung von Haushalten, die durch 
steigende Energiekosten armutsgefährdet sind, gezielt gefördert werden; die 65-Prozent-Regel des § 71 GEG wei
ter erhöht und die Erfüllungsoptionen auf Wärmepumpen und Wärmenetze beschränkt werden, um die Menschen 
vor vermeidbar hohen Betriebskosten zu schützen; kostenfreie, unkomplizierte und verifizierte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote organisiert werden; die Modernisierungsumlage abgeschafft und eine Mieterschutzklau
sel eingeführt wird sowie sozial gestaffelte staatliche Förderprogramme einzurichten. 

Zu Buchstabe c 

Die Fraktion Die Linke schickt ihrem Antrag voraus, dass Millionen Mietende in Deutschland strukturell schutz
los gegenüber steigenden Heizkosten seien, da sie weder die Art ihrer Heizung bestimmen noch wirksam auf 
fossile Preissteigerungen reagieren könnten. Die geopolitischen Entwicklungen sollten ein klares Signal für den 
schnellstmöglichen Ausstieg aus Öl und Gas sein. Die Bundesregierung befördere durch die Einführung des Ge
bäudemodernisierungsgesetzes (GModG) aber weiterhin fossile Energien. Der wirksamste Schutz für Mietende, 
um sie den steigenden Preisen nicht auszusetzen, seien massive Investitionen in konsequenten Klimaschutz, ein 
Umstieg auf erneuerbare Energien und Energieeffizienzsteigerung im Gebäudebestand. 

Die antragsstellende Fraktion möchte die Bundesregierung daher auffordern, einen Gesetzentwurf vorzulegen, 
der unter anderem eine Mieterschutzklausel mit einem Heizkostendeckel einführt und vorgibt, dass der CO2-Preis 
vollständig von der Eigentümerseite zu tragen sei sowie Heizkosten auf Vermietende und Mietende nach einem 
Stufenmodell aufgeteilt werden, das Anreize für die Umstellung auf erneuerbare Heizungsoptionen und energeti
sche Gebäudesanierung setzt. 

III. Gutachtliche Stellungnahme des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung 
und Zukunftsfragen 

Zu Buchstabe a 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf 
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige 
Entwicklung und Zukunftsfragen in seiner 19. Sitzung am 10. Juni 2026 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Gebäudeenergiegesetzes, zur Änderung des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes und 
zur Änderung weiterer Vorschriften im Wärmebereich (BR- Drs. 292/26) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen getroffen: 
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„Das Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 
Weiterentwicklung 2025, die sich an den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen orientiert. 

Mit dem neuen Gebäudemodernisierungsgesetz wird auch ein Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltigkeitsziel 
13 „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen“ geleistet. 
Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 13.3, die personellen und institutionellen Kapazitäten 
im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung und der Reduzierung der Klimaauswir
kungen zu verbessern. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er das Gebäudemoderni
sierungsgesetz technologieoffener, flexibler, praxistauglicher und einfacher ausrichtet und die Vorgaben der EU-
Gebäuderichtlinie (EU) 2024/1275 umsetzt, so dass Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. 

Das Gesetz dient insbesondere der Erreichung der SDG 7 – „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger 
und moderner Energie für alle sichern“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seinen Zielvorgaben insbesondere 
die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz zu verdoppeln. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Ziel
vorgaben, indem er auf der Nachfrageseite die energetische Gebäudemodernisierung fördert und damit zu einer 
energieeffizienten Gebäudenutzung beiträgt. Die Reduktion des Energieverbrauchs durch energetische Moderni
sierung sowie der Einsatz von erneuerbaren Energien für Strom und Wärme tragen somit gemeinsam effektiv zu 
einem klimaneutralen Gebäudebestand bei. 

Die Bundesregierung misst den Erfolg ihrer Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung anhand bestimmter 
Indikatoren der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich in ihrer Systematik an den Nachhaltigkeitszielen der 
Vereinten Nationen orientieren. Indem das Vorhaben insbesondere die EU-Gebäuderichtlinie (EU) 2024/1275 
rechtzeitig 1:1 in nationales Recht umsetzt, zahlt es auf die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein und orientiert 
sich an deren Nachhaltigkeitsprinzipien „(II. 2. a) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen 
Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“, „(II. 2. c) Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“, „(II. 2. d) 
Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ und „(II. 2. e) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren 
und verbessern“.“ 

Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen: 

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen stellt fest, dass die Bundesregierung 
die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt hat, indem es 
auf das Nachhaltigkeitskriterium abstellt, welches durch den Gesetzentwurf gefördert werden soll: 

• Nachhaltigkeitsziel 13 (SDG 13) „Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen“ mit der Zielvorgabe der UN-Agenda 2030: 

- 13.3 „Bewusstsein und Kapazitäten schaffen“, 

• Nachhaltigkeitsziel 7 (SDG 7) „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für 
alle sichern“ mit der Zielvorgabe der UN-Agenda 2030: 

- 7.3 „Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln“. 

Darüber hinaus sollen mit dem Gesetzentwurf auch folgende Leitprinzipien einer nachhaltigen Entwicklung ver
folgt werden: 

a) „Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen 
anwenden, 

c) “Natürliche Lebensgrundlagen erhalten“, 

d) „Nachhaltiges Wirtschaften stärken“ 

e) „Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“. 

Daher sind die Ausführungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitsprüfung nicht zu beanstanden. 
Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich.  
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IV. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat zu dem Gesetzentwurf und den zwei Anträgen sowie zu einem 
weiteren Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 21/6006) in seiner 37. Sitzung am 
10. Juni 2026 einstimmig die Durchführung einer gemeinsamen öffentlichen Anhörung beschlossen, die in der 
39. Sitzung am 22. Juni 2026 stattfand. Die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind 
den Ausschussdrucksachen 21(9)281, 21(9)282, 21(9)284, 21(9)285, 21(9)286, 21(9)288, 21(9)289, 21(9)290, 
21(9)291, 21(9)293 und 21(9)296 zu entnehmen. 

Folgende Sachverständige haben an der Anhörung teilgenommen: 

• Florian Becker, Deutscher Mieterbund e. V.; 

• Dr. Eva Bode, Deutscher Städte- und Gemeindebund sowie Deutscher Landkreistag; 

• Ruth Elisabeth Carcassonne. Mieterin; 

• Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima (ZVSHK); 

• Dr. Till Jenssen, Deutscher Städtetag; 

• Prof. Dr. Remo Klinger, GEULEN & KLINGER Rechtsanwälte PartmbB; 

• Dr. Kai Roger Lobo, stv. Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen e. V. (VKU); 

• Frederik Moch, Abteilungsleiter für Struktur-, Industrie- und Dienstleistungspolitik im Bundesvorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB); 

• Prof. Dr. Johann-Christian Pielow, Rechtsanwalt, Of Counsel Rosin Büdenbender Rechtsanwaltsgesell
schaft mbH, Essen; 

• Markus Staudt, Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V.; 

• Dr. Dipl.-Ing. Helmut Waniczek, Chemiker und Autor; 

• Dr. Kai H. Warnecke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigen
tümer e. V. (Haus & Grund Deutschland). 

Die Ergebnisse der öffentlichen Anhörung sind in die Ausschussberatung eingegangen. Das Protokoll und die 
Aufzeichnung der Anhörung sowie die eingereichten schriftlichen Stellungnahmen wurden der Öffentlichkeit 
über die Homepage des Deutschen Bundestages zugänglich gemacht. Wegen des Inhalts der öffentlichen Anhö
rung wird auf das Sitzungsprotokoll verwiesen. 

V. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 
in seiner 46. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke dessen Annahme in 
geänderter Fassung. 

Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 in seiner 44. Sitzung am 
8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/6278, 
21/6565 in seiner 28. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke dessen 
Annahme in geänderter Fassung. 
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Der Verkehrsausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 in seiner 36. Sitzung am 
8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen 
der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Gesetzentwurf auf 
Drucksachen 21/6278, 21/6565 in seiner 40. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Die Linke dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Gesetzentwurf auf Druck
sachen 21/6278, 21/6565 in seiner 28. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Frak
tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die 
Linke dessen Annahme in geänderter Fassung. 

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Antrag auf Drucksache 21/3910 in seiner 46. Sit
zung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD ge
gen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN des
sen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag auf Drucksache 21/3910 in seiner 35. Sitzung am 
8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ableh
nung. 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Antrag auf Druck
sache 21/3910 in seiner 40. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Antrag auf Drucksa
che 21/3910 in seiner 28. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Zu Buchstabe c 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat den Antrag auf Drucksa
che 21/6019 in seiner 40. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

Der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen hat den Antrag auf Drucksa
che 21/6019 in seiner 28. Sitzung am 8. Juli 2026 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der 
CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN dessen Ablehnung. 

VI. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat zu dem Gesetzentwurf und den zwei Anträgen sowie zu einem 
weiteren Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Drucksache 21/6006) in seiner 37. Sitzung am 
10. Juni 2026 einstimmig die Durchführung einer gemeinsamen öffentlichen Anhörung beschlossen, die in der 
39. Sitzung am 22. Juni 2026 stattfand. 

Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten auf Ausschussdrucksache 21(9)312_NEU einen Änderungsan
trag zum Gesetzentwurf ein. 
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Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD brachten auf Ausschussdrucksache 21(9)315 einen Entschließungsantrag 
zum Gesetzentwurf ein. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Gesetzesentwurf auf Drucksachen 21/6278, 21/6565, die zwei 
Anträge auf den Drucksachen 21/3910 und 21/6019 sowie einen weiteren Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN (Drucksache 21/6006) in seiner 43. Sitzung am 8. Juli 2026 in einer gemeinsamen Debatte abschlie
ßend beraten. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss zu Beginn der Beratung, den Antrag der Fraktion Die Linke 
auf Vertagung der abschließenden Beratung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke abzulehnen. 

Die Fraktion der CDU/CSU lobte das Gebäudemodernisierungsgesetz als praxistaugliches und technologieof
fenes Regelwerk. Das Gesetz setze zudem die Europäische Gebäudeeffizienzrichtlinie eins zu eins in nationales 
Recht um. Die Einführung von Mieterschutzregeln sei ebenfalls Bestandteil dieses Gesetzes. Die Grüngasquote 
werde später in einem eigenen Gesetz geregelt mit dem Ziel, ab dem Jahr 2045 vollständig auf klimaneutrale 
Brennstoffe umzustellen. Darüber hinaus seien die Verbesserungen hervorzuheben, wie die Klarstellungen bei 
Biomasse, die Anhebung des Maisdeckels, dass die Wärmerückgewinnung als Erfüllungsoption ermöglicht werde 
oder die Härtefallregelung für Vermietende. Im Entschließungsantrag werde zudem die Bundesförderung effizi
ente Gebäude angesprochen, die fortgeführt werden solle. Außerdem solle die Fernwärmeplanung zügig voran
getrieben werden. Die Bundesregierung solle sich außerdem dafür einsetzen, dass die Europäische Kommission 
eine bürokratiearme Umsetzung der Europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie ermögliche. 

Die Fraktion der AfD lehnte den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag ab, der das Gesetz nochmal ver
schlimmere. Es sei nicht klar, wo das Biogas und Bioöl herkommen solle und wie viel es kosten werde. Der 
Gesetzentwurf habe in der Spitze eine Pflicht zu 60 Prozent Biobrennstoff vorgesehen, nun seien es durch den 
Änderungsantrag 100 Prozent im Jahr 2045. Niemand könne sagen, wie der Bedarf gedeckt werden solle und was 
das kosten werde. Für ein Einfamilienhaus brauche man ein halbes Fußballfeld Ackerfläche, um Biobrennstoff 
herzustellen. Wo solle diese Ackerfläche herkommen? Habecks „Heizungsgesetz“ sei zwar zu kritisieren, aber 
dort wurde wenigstens ehrlich gesagt, dass keine Öl- und Gasheizungen mehr gewollt seien. Das Gebäudemoder
nisierungsgesetz sei dagegen eine Mogelpackung und eine Kostenfalle für die Bürger. 

Die Fraktion der SPD verwies auf den Entschließungsantrag und darauf, dass man dabei sei, den Fernwärmeaus
bau zu forcieren. Die Elektrifizierung beim Heizen werde ebenfalls weiter voranschreiten. Dies werde dazu füh
ren, dass der Bedarf an Brennstoffen für das Heizen deutlich sinken werde. Parallel dazu werde aber die Nachfrage 
nach Biobrennstoffen allmählich steigen, wodurch auch das Angebot nachziehen werde. Der Klimaschutz werde 
zusätzlich durch die Bioquote sichergestellt, die die Biotreppe irgendwann, spätestens ab den 2040er Jahren, über
holen werde. Bis 2045 gebe es daher keine Lücke. 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnte das Gesetz inklusive des Änderungsantrags und des Ent
schließungsantrags vollumfänglich ab. Mit dem Gebäudeenergiegesetz gelte bereits ein besseres Gesetz, das im 
Gegensatz zum GModG das Klima verfassungskonform schütze. Viele Gutachten bescheinigten dem GModG 
verfassungsrechtliche Bedenken, was zu einer Verunsicherung und Planungsunsicherheit führe. Dies sei verant
wortungslos. Die Härtefallregelung für Vermietende im Änderungsantrag werde insbesondere arme und alte Men
schen sowie Mietende in ländlichen Gebieten, die in schlecht sanierten Gebäuden leben, treffen, die dann komplett 
die Netzkosten der Gasheizungen tragen müssten. Die Kosten und die Verfügbarkeit von grünen Gasen seien 
ungeklärt. Die Bundesregierung sage zwar, dass Wärmepumpen weiter gefördert werden sollten. Es würden aber 
Eckpunkte bekannt, die eine Kürzung der BEG-Förderung vorsähen. Das passe nicht zusammen. 

Die Fraktion Die Linke gab zu Protokoll, dass die Abstimmung über den Gesetzentwurf gegen den erklärten 
Willen der Fraktion stattfinde. Es bestünden erhebliche Informationsdefizite, die eine sachgerechte Debatte und 
Abstimmung unmöglich machten. Die Bundesregierung habe keine Antworten auf die Fragen zur Klimawirkung 
des Gesetzes oder zur Verfügbarkeit grüner Gase vorlegen können. Angesichts der Relevanz des Gebäudesektors 
für die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes seien die Rechte der Fraktion und der Abgeordneten sowie die Rechte 
des Parlaments insgesamt verletzt. Die Hausbesitzer und die Mietenden, die weiterhin mit Verbrennungstechnik 
heizten, würden in eine Kostenfalle hineinlaufen. Die negativen Auswirkungen auf die Klimaziele seien durch 
das Gesetz vorgezeichnet. Dies sei verwerflich. 
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Zu Buchstabe a 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Annahme des Ände
rungsantrags auf Ausschussdrucksache 21(9)312_NEU. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Annahme des Gesetz
entwurfs auf Drucksachen 21/6278, 21/6565 in geänderter Fassung zu empfehlen. 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
gegen die Stimmen der Fraktionen AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke, die Annahme des Ent
schließungsantrags auf Ausschussdrucksache 21(9)315 zu empfehlen. 

Zu Buchstabe b 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/3910 zu empfehlen. 

Zu Buchstabe c 

Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie beschloss mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und 
SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
die Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/6019 zu empfehlen. 

B. Besonderer Teil 
Die nachfolgende Begründung enthält lediglich Erläuterungen für die vom Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
empfohlenen Änderungen gegenüber der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfs. Soweit der Ausschuss die 
unveränderte Annahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die Begründung in Drucksachen 21/6278, 
21/6565 verwiesen. 

Im Einzelnen: 

Zu Artikel 1 

§ 3 

Zu Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 

Mit der Änderung wird die RED III 1:1 umgesetzt, die jetzt die hier einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien auf 
die Wärmeversorgung erstreckt und die eingefügten Schwellenwerte für betroffenen Wärmeerzeugungsanlagen 
bei fester und gasförmiger Biomasse festlegt. 

Zu Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 

Mit der Änderung wird die RED III 1:1 umgesetzt, die jetzt die hier einschlägigen Nachhaltigkeitskriterien auf 
die Wärmeversorgung erstreckt und die eingefügten Schwellenwerte für betroffenen Wärmeerzeugungsanlagen 
bei fester und gasförmiger Biomasse festlegt. 

Zu § 42 

Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur in Absatz 1. 

Absatz 2 wird ergänzt um die Option einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des 
KWKG, die gebäudeintegriert oder gebäudenah ist. 

Zu § 43 

In Absatz 3 wird eine Option im Sinne einer weiteren praktikablen Nachweismöglichkeit eingefügt. 

In Absatz 4 wird eine Erfüllungsoption ergänzt. 
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In Absatz 5 erfolgt eine Präzisierung der Anforderung an die Wärmepumpen-Hybridheizung. Damit geht einher, 
dass es keines individuellen Nachweises bis einschließlich der dritten Stufe der Bio-Treppe, das heißt bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2039, über die Einhaltung der Anforderungen nach Absatz 1 bedarf. Bei Gebäuden mit 
mindestens sechs Wohnungen oder einem Nichtwohngebäude ist ab Beginn der vierten Stufe (1. Januar 2040) 
durch eine fachkundige Person oder eine Unternehmererklärung nachzuweisen, dass die Anforderungen nach Ab
satz 1 erfüllt werden. 

In Absatz 6 erfolgt eine redaktionelle Korrektur. 

Absatz 7 ist eine besondere Übergangsregelung für den Fall, dass eine mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickte 
Heizungsanlage nach dem Inkrafttreten des GModG aufgrund eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Hei
zungsanlage kurzfristig neu eingebaut werden muss und eine alternative Heizungslösung nicht rechtzeitig reali
sierbar ist. 

Satz 1 regelt den Fall, dass das oben bezeichnete Ereignis im Verlauf des Jahres 2028 eintritt, also zu einem 
Zeitpunkt, bevor die Pflichten aus der Bio-Treppe einzuhalten sind. In diesem Fall gelten die Pflichten aus der 
Bio-Treppe erst nach einer Übergangszeit von 12 Monate nach dem Einbau der mit Gas, Öl oder Flüssiggas be
schickte Heizungsanlage. 

Satz 2 regelt den Fall, dass das oben bezeichnete Ereignis ab dem 1. Januar 2029 eintritt, also zu einem Zeitpunkt, 
zu dem die Pflichten aus der Bio-Treppe schon einzuhalten sind. In diesem Fall gilt eine zum Zeitpunkt des irre
parablen Ausfalls der bestehenden Heizungsanlage etwaig bestehende Pflicht aus der Bio-Treppe für eine Über
gangszeit von 12 Monaten nach dem Einbau der mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickten Heizungsanlage fort. 
Maßgeblich ist, dass auf die bestehende Heizungsanlage zum Zeitpunkt ihres Ausfalls bereits eine Pflicht aus der 
Bio-Treppe zur Anwendung kommt. Das ist bei den Heizungsanlagen nach Absatz 1 der Fall, die nach dem In
krafttreten des Gebäudemodernisierungsgesetzes neu eingebaut worden sind. Damit wird erreicht, dass zum Bei
spiel im Fall einer Havarie einer solchen Anlage im Verlauf des Jahres 2034 die nächste Stufe der Bio-Treppe 
nicht gleich ab dem 1. Januar 2035 greift. 

Auf eine bestehende Heizungsanlage, die vor dem Inkrafttreten des Gebäudemodernisierungsgesetzes eingebaut 
wurde, kommt zum Zeitpunkt ihres irreparablen Ausfalls noch keine Pflicht aus der Bio-Treppe zur Anwendung. 
In diesem Fall gilt für eine nach der Havarie neu eingebaute Heizungsanlage nach Absatz 1 für einen Übergangs
zeitraum von 12 Monaten keine Pflicht aus der Biotreppe. Nach Ablauf der 12 Monate ist die Vorgabe der Bio-
Treppe mit der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Pflicht anzuwenden (Satz 3). 

Zu § 45 

Die Anpassung in Absatz 1 Nummer 1 ermöglicht eine Gleichbehandlung unterschiedlicher Anlagetypen von 
Biomasseheizungen und eine technologieoffene Anwendbarkeit des § 45. 

Die Anpassung in Absatz 2 stellt einen Gleichlauf zu § 43 Absatz 5 her. 

Zu § 46 

Die Ergänzung des Absatzes 2 bezweckt, dass ein Austausch einer alten zu einer neuen, effizienteren Heizungs
anlage möglich wird und infolge die Vorgaben des Absatzes 1 nicht anzuwenden sind. 

Zu § 56 

In einem Nichtwohngebäuden mit einer Anlage nach Absatz 1 ist eine automatische Beleuchtungssteuerung vor
zusehen oder nachzurüsten, die zudem angemessen zoniert sein soll und über eine Belegungserkennung verfügen 
soll. Für ein Nichtwohngebäude mit einer Anlage nach Absatz 1 ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine wirtschaftliche 
Unzumutbarkeit oder eine technische Unmöglichkeit eine Ausnahme von der Errichtung oder Nachrüstung vor
sieht. Dies ist insbesondere am Grundsatz der Wirtschaftlichkeit nach § 5 zu messen. Danach ist die Anforderung 
wirtschaftlich vertretbar, wenn die erforderlichen Aufwendungen nach Absatz 6 innerhalb der üblichen Nutzungs
dauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden können. 

Zu § 88 

Mit der Ergänzung in § 88 wird die in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme Nummer 16 
des Bundesrates (BR-Drs. 292/26-Beschluss) enthaltene Zustimmung der Bundesregierung umgesetzt. Damit 
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wird die Berechtigung zur Ausstellung von Energieausweisen ausgeweitet, die nach Landesrecht berechtigt sind, 
Erfüllungserklärungen auszustellen. 

Zu § 102 

Mit der Änderung in § 102 wird die in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme Nummer 18 
des Bundesrates (BR-Drs. 292/26-Beschluss) enthaltene Zustimmung der Bundesregierung umgesetzt. Dies zielt 
insbesondere darauf, den bürokratischen Aufwand der Länder für erforderliche Befreiungen gering zu halten. 

Zu § 104 

Mit der Änderung in Satz 2 wird die in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme Nummer 19 
des Bundesrates (BR-Drs. 292/26-Beschluss) enthaltene Zustimmung der Bundesregierung umgesetzt. Damit 
wird ermöglicht, die Nutzungsdauer zu verlängern, wenn beispielsweise sich die Fertigstellung geplanter Neu
bauten erheblich verzögert. 

Mit der Ergänzung von Satz 3 wird die in der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme Nummer 
5 Buchstabe k Doppelbuchstabe aa des Bundesrates (BR-Drs. 292/26-Beschluss) enthaltene Zustimmung der 
Bundesregierung umgesetzt. Diese Ergänzung zielt insbesondere darauf, der Nutzung von Containern für Flücht
lingsunterkünfte oder Schulen und Kitas angemessen zu begegnen. 

Zu Artikel 2 

Zu § 22 

In Absatz 4 wird für Bioöl das Massebilanzsystem geregelt. Infolgedessen werden die bisherigen Absätze 4 und 
5 zu Absatz 5 und 6. 

Die Änderung in Absatz 6 dient der Synchronisierung der Regelung zur Fernwärme in Bezug auf den Einsatz von 
Grubengas mit dem Wärmeplanungsgesetz. 

Im neuen Absatz 7 wird eine Übergangsregelung für Biomethan, biogenes Flüssiggas und Bioöl geregelt. Danach 
sind jeweils die Vorgaben zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Massebilanzsystem einhalten. Damit kann re
gistrierte Bestandsware weiterhin verwendet werden. 

Zu § 28 

In Absatz 1 Nummer 2 werden Lüftungsanlagen erfasst, die automatisiert mittels einer bedarfsgeführten Regelung 
die Luftvolumenströme beeinflussen können. 

In Absatz 2 wird Verweis auf die EU-Verordnung zum Ökodesign umgestellt. 

Zu § 43 

In Absatz 2 stellt eine Folgeänderung des Massebilanzsystems für Bioöl dar. 

Zu § 60a 

Zu Absatz 1 

Luft-Luft-Wärmepumpen dienen der Beheizung von Gebäuden oder Nutzungseinheiten und übernehmen damit 
dieselbe Grundfunktion wie andere Wärmepumpensysteme. Für die Zielsetzung der Vorschrift - nämlich die Si
cherstellung eines ordnungsgemäßen und energieeffizienten Betriebs - ist es unerheblich, ob die Wärme über ein 
wassergeführtes System oder unmittelbar über Luft übertragen wird. Auch Luft-Luft-Wärmepumpen können feh
lerhaft eingestellt, ineffizient betrieben oder unzureichend gewartet werden. Ziel der Prüfpflicht ist es, einen ord
nungsgemäßen und effizienten Betrieb der Wärmepumpe sicherzustellen. Dieses Ziel kann auch durch eine fach
gerecht durchgeführte und vertraglich gesicherte Wartung erreicht werden, die die Überprüfung der für Betrieb, 
Funktion und Effizienz der Wärmepumpe maßgeblichen Einstellungen und Komponenten umfasst. Verträge über 
die Wartung von Wärmepumpen decken die wesentlichen anlagenbezogenen Prüf- und Kontrollinhalte ab. Bei 
Vorliegen eines Wartungsvertrags besteht deshalb kein zwingender Bedarf für eine zusätzliche formalisierte Prü
fung. Die Ausnahme vermeidet damit zusätzlichen Erfüllungsaufwand. 

Zu Absatz 2 
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Der bisherige Absatz 2 enthält eine sehr detaillierte Aufzählung einzelner Prüfgegenstände. Diese Detailtiefe kann 
in der praktischen Anwendung zwar hilfreich sein, führt im Verordnungstext jedoch zu einer starken Überfrach
tung der Regelung. Zudem besteht das Risiko, dass die Aufzählung als abschließend verstanden wird oder bei 
technischen Weiterentwicklungen schnell aktualisierungsbedürftig wird. Die gekürzte Fassung fasst die Einzel
punkte daher in einer technologieneutralen und funktionsbezogenen Formulierung zusammen. Maßgeblich blei
ben weiterhin alle Einstellungen und Komponenten, die für Betrieb, Funktion und Effizienz der Wärmepumpe 
relevant sind. Damit bleibt der Regelungszweck erhalten, ohne die Vorschrift unnötig zu überfrachten. 

Zu Absatz 3 

Von dem Erfordernis einer gesonderten Schulung kann abgesehen werden, wenn die Betriebsprüfung durch eine 
fachkundige Person durchgeführt wird, die aufgrund ihrer Berufsausbildung, einschlägigen Berufserfahrung und 
beruflichen Tätigkeit bereits über die erforderlichen Kenntnisse zur Beurteilung von Betrieb, Funktion und Effi
zienz von Wärmepumpen verfügt. Dies gilt insbesondere für Personen, die aufgrund ihrer Gewerke bezogenen 
Ausbildung und praktischen Tätigkeit regelmäßig mit Planung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Diagnose 
oder Optimierung von Wärmepumpenanlagen befasst sind. Das Schulungserfordernis würde insoweit zu einer 
Doppelqualifikation ohne erkennbaren fachlichen Mehrwert führen. Ausreichend ist daher, dass die prüfende Per
son fachkundig ist und aufgrund ihrer Ausbildung und Berufspraxis in der Lage ist, die Betriebsprüfung ordnungs
gemäß durchzuführen. Der bisherige Absatz 4 war bisher stark ausdifferenziert, indem einzelne Gewerke mit 
Verweis auf konkrete Nummern der Handwerksordnung benannt wurden. Für das Verständnis der Vorschrift ist 
diese Detaillierung nicht erforderlich. Sie er-schwert vielmehr die Lesbarkeit und macht den Text unnötig forma
listisch. Die verkürzte Fassung stellt stattdessen auf die einschlägige handwerkliche oder technische Berufsquali
fikation in den betroffenen Fachbereichen ab. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Kreis der zur Prüfung be
fugten Personen weiterhin auf fachlich qualifizierte und berufsrechtlich (gewerberechtlich) zur Ausübung der 
einschlägigen Tätigkeit berechtigte Personen beschränkt bleibt. 

Durch die Vereinfachung und durch die Digitalisierung, mit der auch bei der Erstprüfung eine Vor-Ort-Überprü
fung ersetzt werden kann, entfällt erheblicher Erfüllungsaufwand. Die Datenbank des Statistischen Bundesamtes 
zu Erfüllungsaufwand (www.ondea.de) sieht für Bürgerinnen und Bürger für die Heizungsprüfung einen jährli
chen Erfüllungsaufwand als Sachaufwand von 558.000 Euro und einen zeitlichen Aufwand von 5207 Stunden 
(ID 2023082411093501_41X bzw. 2023082411093501_50X). Es kann pauschal davon ausgegangen werden, 
dass zumindest die Hälfte dieses Aufwandes durch die Digitalisierung auch der Erstprüfung entfällt. Mithin redu
ziert sich der jährliche Aufwand für Bürgerinnen und Bürger auf 279.000 Euro und 2604 Stunden. Für die Wirt
schaft ist gleichermaßen von einer Entlastung auszugehen. Der mit der ID 2023082414075401_41X bzw. ID 
2023082414075401_50X hinterlegte jährliche Aufwand von 253.000 Euro reduziert sich um die Hälfte auf rund 
127.000 Euro p.a. Ebenso profitiert die Verwaltung von der Digitalisierung. Deren jährlicher Aufwand von (ID 
2023082413034501_41X bzw. ID 2023082413034501_50X) von 20.000 Euro reduziert sich auf 10.000 Euro. 

Die Vereinfachung in Absatz 3 und im bisherigen Absatz 4 ermöglicht auch eine Entlastung beim Erfüllungsauf
wand der Wirtschaft. Hier ist davon auszugehen, dass bei entsprechender Berufsausbildung und Berufserfahrung 
der Fortbildungsaufwand vollständig entfällt. Die Datenbank des Statistischen Bundesamtes zu Erfüllungsauf
wand (www.ondea.de) sieht zur ID 2023082414360401_41X bzw. 2023082414360401_50X einen jährlichen Er
füllungsaufwand von 9,9 Millionen Euro vor, der insgesamt als jährliche Entlastung einzuordnen ist. 

Zu § 60b 

Zu Absatz 1 

Die Kürzung der Aufzählungen dient der sprachlichen Straffung, der besseren Lesbarkeit und der technologieof
feneren Ausgestaltung der Vorschrift. Die bisherige Fassung enthält zahlreiche einzelne Prüf- und Optimierungs
maßnahmen, die zwar typische Anwendungsfälle beschreiben, den Regelungstext jedoch sehr detailliert und in 
der praktischen Anwendung unnötig schwerfällig machen. 

Zu Absatz 2 

Die zusammengefasste Formulierung stellt allgemein auf Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Be
triebsweise, der Regelung, der Temperaturführung, der Pumpen- und Zirkulationssteuerung sowie auf Hinweise 
zu weitergehenden Einsparmaßnahmen ab. Damit bleibt der sachliche Gehalt der Vorschrift erhalten. Die bisher 
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genannten Einzelmaßnahmen werden inhaltlich weiterhin erfasst, ohne dass sie im Verordnungstext im Einzelnen 
aufgeführt werden müssen. 

In Absatz 7 und Absatz 8 werden redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen. 

Die Vereinfachung in § 60b Absatz 1 und 2 führen zu einer Entlastung von geschätzt 25 Prozent des jährlichen 
Aufwands. In der Datenbank des Statistischen Bundesamtes sind für die Bürgerinnen und Bürger jährliche Auf
wände von rund 1,2 Millionen (Sachaufwand) und rund 11.209 Stunden (Zeitaufwand) hinterlegt. Es ist davon 
auszugehen, dass sich der jährliche Aufwand für Bürgerinnen und Bürger um rund 2800 Stunden und um rund 
300.000 Euro reduziert. Für die Wirtschaft beträgt der jährliche Aufwand bisher rund 516.000 Euro (ID 
2023083011313601_41X bzw. 2023083011313601_50X), damit ergibt sich eine Entlastung bei 25 Prozent von 
etwa 130.000 Euro p.a. Auch für die Verwaltung ergibt sich insoweit eine jährliche Entlastung. Bei bisher rund 
40.000 Euro p.a. (ID 2023083013493801_41X bzw. 2023083013493801_50X) kommt es bei einer 25-prozenti
gen Aufwandsreduktion zu einer jährlichen Entlastung von 10.000 Euro. 

Zu § 60c 

Zu Absatz 2 

Die Neufassung vermeidet eine übermäßige Detailsteuerung im Verordnungstext und reduziert das Risiko, dass 
die bisherige Aufzählung als abschließend verstanden wird. Die materiellen Anforderungen an den hydraulischen 
Abgleich bleiben erhalten, werden jedoch allgemeiner und damit übersichtlicher gefasst. Gleichzeitig bleibt durch 
den fortgeführten DIN-Verweis das fachliche Anforderungsniveau an die Heizlastberechnung gewahrt. 

Absatz 4 enthält eine Folgeänderung zu § 60a. 

Zu § 75 

In Absatz 1 stellt eine redaktionelle Folgeänderung dar. 

In Absatz 5 erfolgt eine Bündelung mit der Verordnung (EU) 2024/573. Soweit eine Überprüfung der Anlagen 
nach dieser Verordnung erfolgt ist, ist die Inspektion nach Absatz 2 nicht mehr durchzuführen. Die Ergebnisse 
der Überprüfung nach der Verordnung (EU) 2024/573 sind für die Inspektion nach § 75 zu übernehmen. 

Zu § 82 

Die Anpassung in Absatz 1 ermöglicht eine praktikable Umsetzung. 

In Absatz 4 wird die Frist für die zu verwendenden Verbrauchsdaten auf 18 Monate erhöht. 

Zu § 86 

In Absatz 3 wird die Ergänzung aufgenommen, wonach gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Gebäuderichtlinie (EU) 
2024/1275 die Energieeffizienzklasse A dem Nullemissionsgebäude entspricht. 

Zu Anlage 1 

In Anlage 1 erfolgt eine redaktionelle Korrektur in Nummer 6. Die Aufstellung des Wärmeerzeugers ist differen
ziert dargestellt, daher ist der Halbsatz in Zeile 3 zu streichen. Zudem ist ein redaktioneller Fehler beim Netztyp 
zu bereinigen. 

Zu Anlage 4 

Die Anpassung ist eine Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 22 Absatz 6. 

Zu Anlage 9 

Die Anpassung ist eine Folgeänderung aufgrund der Änderung des § 22 Absatz 6. 

Zu Anlage 10a 

Die Anpassungen dienen der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie. 

Zu Artikel 5 

Zu § 3a 
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Der im Regierungsentwurf vorgesehene neue § 5a CO2KostAufG regelt die Kostenverteilung bei Einbau und 
Betrieb einer Heizungsanlage gemäß § 43 des Gebäudemodernisierungsgesetzes in Bestandsgebäuden. Vermieter 
und Mieter tragen ab dem 1. Januar 2029 die Kosten für die nach § 43 Absatz 1 des Gebäudemodernisierungsge
setzes verpflichtend anteilig zu nutzenden Brennstoffe bezüglich des Brennstoffanteils von maximal 30 Prozent 
am insgesamt verbrauchten Brennstoff je zur Hälfte. Der künftige § 3 Absatz 1 Nummer 6 CO2KostAufG be
stimmt, dass der Brennstofflieferant den Preisbestandteil für diesen verpflichtend anteilig zu nutzenden Brennstoff 
auf der Rechnung gesondert auszuweisen hat. 

Der auszuweisende Brennstoffanteil muss korrekt erhoben werden. Um das sicherzustellen regelt § 3a 
CO2KostAufG, dass der Preisbestandteil sachlich gerechtfertigt sein muss. Eine sachliche Rechtfertigung kann 
sich insbesondere aus den Beschaffungsverträgen des Brennstofflieferanten ergeben (Absatz 1). Zudem kann das 
Bundeskartellamt die Einhaltung dieser Maßgabe überprüfen, wenn ein Anfangsverdacht eines Verstoßes gegen 
diese Maßgabe vorliegt. Das Bundeskartellamt kann den Brennstofflieferanten verpflichten, ein gegen diese Maß
gabe verstoßendes Verhalten abzustellen. 

Zu Abschnitt 3 

Aufgrund der Einfügung der §§ 5a bis 5c ist die Überschrift des Abschnitts 3 zu erweitern. Mit den §§ 5a und 5b 
wird die Aufteilung der Betriebskosten bei Einbau einer mit Gas, Heizöl oder Flüssiggas beschickten Heizungs
anlage geregelt. § 5c regelt die Evaluierung. 

Zu § 5a Absatz 4 

§ 5a Absatz 4 CO2KostAuftG ist eine Folgeänderung aufgrund der besonderen Übergangs-regelung des § 43 
Absatz 7 des Gebäudemodernisierungsgesetzes für den Fall, dass eine mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickte 
Heizungsanlage nach dem Inkrafttreten des GModG aufgrund eines irreparablen Ausfalls der bestehenden Hei
zungsanlage kurzfristig neu eingebaut werden muss und eine alternative Heizungslösung nicht rechtzeitig reali
sierbar ist. 

Satz 1 regelt den Fall, dass eine Havarie im Verlauf des Jahres 2027 eintritt, für den es im § 43 Absatz 7 des 
Gebäudemodernisierungsgesetzes keinen Regelungsbedarf gibt, der aber in § 5a CO2KostAuftG zu regeln ist. Die 
besonderen Regelungen der Kostenverteilung zwischen Mieter und Vermieter des 5a Absatz 1 bis 3 greifen für 
die Netzentgelte (bei der Belieferung mit Gas) und für die Kohlendioxidkosten bereits ab dem 1. Januar 2028. 
Um eine Regelungslücke zu vermeiden, stellt Satz 1 sicher, dass die besondere Verteilung dieser Kosten zwischen 
Vermieter und Mieter im Fall einer Havarie im Verlauf des Jahres 2027 erst nach einer Übergangszeit von 12 
Monaten nach dem Einbau einer mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickten Heizungsanlage zur Anwendung kom
men. 

Satz 2 stellt sicher, dass in einem Havariefall im Verlauf des Jahres 2028 die besonderen Regelungen der Kosten
verteilung zwischen Vermieter und Mieter des § 5a Absatz 1 bis 3 CO2KostAuftG erst nach der Übergangszeit 
des § 43 Absatz 7 Satz 1 des Gebäudemodernisierungsgesetzes zur Anwendung kommen, wenn zum Zeitpunkt 
des irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizungsanlage keine Pflicht nach § 43 Absatz 1 des Gebäudemoder
nisierungsgesetzes besteht. Das ist bei den Heizungsanlagen nach Absatz 1 der Fall, die vor dem Inkrafttreten des 
Gebäudemodernisierungsgesetzes eingebaut wurden. Bei diesen Heizungsanlagen kommen die besonderen Re
gelungen der Kostenverteilung zwischen Mieter und Vermieter des 5a Absatz 1 bis 3 für die Netzentgelte (bei der 
Belieferung mit Gas) und für die Kohlendioxidkosten erst nach einer Übergangszeit von 12 Monaten ab dem 
Einbau einer mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickten Heizungsanlage zur Anwendung. Fällt eine bestehende 
Heizungsanlage im Verlauf des Jahres 2028 irreparabel aus, die nach dem Inkrafttreten des Gebäudemodernisie
rungsgesetz eingebaut wurde, kommt zum Zeitpunkt ihres Ausfalls bereits eine Pflicht aus der Bio-Treppe zur 
Anwendung. In diesem Fall bedarf es für die Anwendung der besonderen Regelungen der Kostenverteilung zwi
schen Mieter und Vermieter des 5a Absatz 1 bis 3 für die Netzentgelte (bei der Belieferung mit Gas) und für die 
Kohlendioxidkosten keine Übergangsfrist. Da die Pflichten aus der Bio-Treppe nach § 43 Absatz 7 Satz 1 erst 12 
Monate nach Einbau der neuen mit Gas, Öl oder Flüssiggas beschickten Heizungsanlage greift, und zwar unab
hängig davon, ob die ersetzte Heizungsanlage vor oder nach dem Inkrafttreten des Gebäudemodernisierungsge
setzes eingebaut wurde, fallen die Kosten für den nach § 43 Absatz 1 verpflichtend anteilig zu nutzenden Brenn
stoff auch erst nach dem Übergangszeitraum von 12 Monaten an, so dass die besonderen Regelungen der Kosten
verteilung zwischen Mieter und Vermieter des 5a Absatz 1 bis 3 für diese Kosten unverändert Anwendung finden 
können. 

V
orabfassung – w

ird durch die lektorierte Fassung ersetzt.



 

Drucksache 21/7009 – 174 – Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode 
 
 
Satz 3 stellt sicher, dass in einem Havariefall ab dem Jahr 2029 die besonderen Regelungen der Kostenverteilung 
zwischen Vermieter und Mieter des § 5a Absatz 1 bis 3 CO2KostAuftG erst nach der Übergangszeit des § 43 
Absatz 7 Satz 2 und 3 des Gebäudemodernisierungsgesetzes zur Anwendung kommen, wenn zum Zeitpunkt des 
irreparablen Ausfalls der bestehenden Heizungsanlage keine Pflicht nach § 43 Absatz 1 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes besteht. Das ist bei den Heizungsanlagen nach Absatz 1 der Fall, die vor dem Inkrafttreten des 
Gebäudemodernisierungsgesetzes eingebaut wurden. Für die übrigen von § 43 Absatz 7 Satz 2 des Gebäudemo
dernisierungsgesetz erfassten Fälle einer Havarie ab dem Jahr 2029, bedarf es im CO2KostAuftG keiner Rege
lung. Wird nach § 43 Abs. 7 Satz 2 des Gebäudemodernisierungsgesetzes für eine Übergangszeit von 12 Monaten 
eine niedrigere Stufe der Biotreppe fortgeschrieben können die Absätze 1 bis 3 unverändert Anwendung finden, 
weil nur die Kosten aufgeteilt werden, die tatsächlich anfallen. 

Zu § 5c 

Die Änderung dient der Klarstellung, dass die Verteilungswirkung in Bezug sowohl auf die Kosten der Vermieter 
als auch auf die Kosten der Mieter evaluiert wird. 

Zu § 5d 

§ 5d stellt eine Härtefallklausel dar, nach der die Beteiligung des Vermieters an den Heizkosten nach dem Maßstab 
der §§ 5a und 5b ausnahmsweise unterbleibt. Stattdessen wird der Vermieter lediglich nach § 5 Absatz 2 an den 
Kohlendioxidkosten beteiligt. 

Absatz 1 enthält fünf Tatbestandsmerkmale, die kumulativ vorliegen müssen, um einen Härtefall zu begründen. 
Die Darlegungs- und Beweislast liegt ausweislich der Formulierung der Vorschrift beim Vermieter. 

Vorbehaltlich Absatz 2 Satz 2 können Härtefälle gemäß Absatz 1 Nummer 1 nur bei vermietetem Wohnraum 
außerhalb eines Gebietes vorliegen, das durch eine Rechtsverordnung gemäß § 556d Absatz 2 Satz 1, § 558 Absatz 
3 Satz 3 oder § 577a Absatz 2 Satz 2 BGB als angespannter Wohnungsmarkt bestimmt wird. Zudem muss die 
vereinbarte Miete weniger als 85 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete im Sinne des § 558 Absatz 2 BGB 
betragen und die Wohnung sich in einem Gebäude befinden, das der Effizienzklasse G oder H nach § 86 Absatz 
1 Anlage 10 des Gebäudemodernisierungsgesetzes zugeordnet ist. Ferner kommt die Annahme eines Härtefalls 
nicht in Betracht, wenn der Vermieter mehr als sechs Wohnungen vermietet. Dieses Tatbestandsmerkmal soll 
Großvermieter vom Anwendungsbereich der Vorschrift ausschließen. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, muss die in § 5a Absatz 3 vorgesehene Kostenbeteiligung des Vermieters für 
diesen zudem eine persönliche Härte bedeuten, die unter Würdigung der berechtigten Interessen des Mieters nicht 
zu rechtfertigen ist. Es hat eine umfassende Abwägung der beiderseitigen Interessen stattzufinden. Da sich die 
persönliche Härte gerade aus der vorgesehenen Kostenbeteiligung des Vermieters ergeben muss, sind in erster 
Linie seine finanzielle Leistungsfähigkeit und ausweislich des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 auch die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Mieters zu betrachten. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 sieht außerdem vor, dass daneben der 
wirtschaftliche Aufwand einer alternativen Beheizung, die nicht den Anforderungen des § 43 des Gebäudemo
dernisierungsgesetzes unterfällt, zu berücksichtigen ist. Dabei sind neben erforderlichen Investitionskosten und 
Fördermitteln auch die voraussichtlichen künftigen Betriebskosten in den Blick zu nehmen. Absatz 2 Satz 1 Num
mer 3 schreibt vor, dass die technische Unmöglichkeit des Einbaus einer Wärmepumpe und kumulativ das Fehlen 
eines Fernwärmenetzes, an das die Wohnung angeschlossen werden könnte, im Rahmen der Abwägung zu be
rücksichtigen sind. Der Begriff der technischen Unmöglichkeit ist dabei in Abgrenzung zu Absatz 2 Satz 1 Num
mer 1 auszulegen. Sind umfangreiche Sanierungs- oder Umbauarbeiten für eine Art der Wärmeversorgung erfor
derlich, liegt keine technische Unmöglichkeit vor; vielmehr kann ein damit einhergehender hoher finanzieller 
Aufwand allenfalls im Rahmen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 Berücksichtigung finden. Die technische Un
möglichkeit des Einbaus einer Wärmepumpe bezieht sich nicht auf die technische Möglichkeit eines effizienten 
Betriebs der Wärmepumpe, sondern lediglich auf die technische Unmöglichkeit ihres Einbaus. Die Belange ver
mietender Wohnungseigentümer finden ausweislich Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 dann besondere Berücksichti
gung, wenn die Wärmeversorgung des Gebäudes nicht auf eine alternative Beheizung, die nicht den Anforderun
gen des § 43 des Gebäudemodernisierungsgesetzes unterfällt, umgestellt werden kann, weil die Beschlusslage der 
Wohnungseigentümer dies nicht ermöglicht, obwohl sich der vermietende Eigentümer für eine entsprechende 
Beschlussfassung eingesetzt hat, dabei jedoch überstimmt worden ist oder eine entsprechende Beschlussfassung 
verhindert worden ist. 
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Absatz 1 Satz 2 sieht abweichend von Absatz 1 Satz 1 vor, dass Härtefälle auch in Gebieten auftreten können, die 
durch eine Rechtsverordnung als angespannter Wohnungsmarkt bestimmt sind, wenn ein Fall des Absatzes 2 
Nummer 3 oder 4 vorliegt, das heißt, wenn entweder der Anschluss an ein Fernwärmenetz und der Einbau einer 
Wärmepumpe technisch unmöglich ist oder der vermietende Wohnungseigentümer die Wärmeversorgung des 
Gebäudes nicht auf eine alternative Beheizung, die nicht den Anforderungen des § 43 des Gebäudemodernisie
rungsgesetzes umstellen kann, weil die Beschlusslage der Wohnungseigentümer dies nicht ermöglicht, obwohl er 
sich für eine entsprechende Beschlussfassung eingesetzt hat, dabei jedoch überstimmt worden ist oder eine ent
sprechende Beschlussfassung verhindert worden ist. Voraussetzung ist zudem, dass in diesen Fällen die Miete 
weniger als 70 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete beträgt. 

Absatz 3 sieht den Ausschluss der Kostenbeteiligung des Vermieters (abgesehen von Kohlendioxidkosten gemäß 
§ 5 Absatz 2) bei der Vermietung einer Wohnung in einem vom Vermieter selbst bewohnten Gebäude mit nicht 
mehr als zwei Wohnungen vor, wenn beide Wohnungen durch dieselbe Heizungsanlage mit Wärme oder Wärme 
und Warmwasser versorgt werden. Bei der Anwendung dieser Vorschrift kann auf die zu § 573a BGB entwickel
ten Grundsätze zurückgegriffen werden. Weitere Voraussetzung des Absatzes 3 ist, dass das darin bezeichnete 
Gebäude nicht in einem Gebiet liegt, das durch eine Rechtsverordnung gemäß § 556d Absatz 2 Satz 1, § 558 
Absatz 3 Satz 3 oder § 577a Absatz 2 Satz 2 BGB als angespannter Wohnungsmarkt bestimmt wird. 

Absatz 4 regelt die Information des Mieters durch den Vermieter über das Vorliegen der Voraussetzzungen des 
Härtefalles. Diese Information hat gemäß Satz 1 beim Abschluss des Mietverhältnisses in Textform zu erfolgen. 
So kann der Mieter die wirtschaftliche Belastung bereits bei Vertragsschluss besser einschätzen. Liegen die Vo
raussetzungen erst später vor, so hat der Vermieter auf sie gemäß Satz 2 bei der ersten Geltendmachung des 
Härtefalls hinzuweisen. Diese Geltendmachung dürfte regelmäßig im Rahmen der Betriebskostenabrechnung er
folgen. Satz 3 sieht eine erneute Informationspflicht bei einer Änderung der maßgeblichen Umstände vor. Von 
einer solchen dürfte dann auszugehen sein, wenn sie zu einer Änderung des Ergebnisses über die anteilige Kos
tentragungspflicht nach §§ 5a Absatz 3 und 5b führen kann. Satz 4 sieht vor, dass nur solche Umstände bei der 
Entscheidung über die Ausnahme von der Kostentragungspflicht im jeweiligen Abrechnungszeitraum berücksich
tigt werden können, über die rechtzeitig informiert wurde. 

Zu § 6 

In Absatz 2 wird eine Hinweispflicht des Vermieters an den Mieter ergänzt, soweit der Mieter unter die Regelung 
des Absatzes 2 Satz 1 fällt, sich der Mieter also selbst mit Wärme oder Wärme und Warmwasser versorgt. 

Zu Artikel 7 

Zu § 2 

Es erfolgt eine redaktionelle Anpassung der Reihenfolge in der Begriffsbestimmung. 

Zu § 3 

Es erfolgt eine Anpassung der Ausnahmeregelung gemäß der Vorgabe nach Artikel 14 der Gebäuderichtlinie (EU) 
2024/1275. 

Zu § 6 

Es erfolgt eine redaktionelle Korrektur, um den Bezug zu den Stellplätzen klarzustellen. 

Zu § 10 

Im neuen Absatz 3 wird eine redaktionelle Folgeänderung vorgenommen, um Absatz 1 und Absatz 2 zu erfassen. 

Zu Artikel 8 

In Absatz 4 Nummer 2 erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung zu Artikel 1 Nummer 46 a) bb). 

In Absatz 10 erfolgt in Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc eine Folgeänderung zum Gebäudemoderni
sierungsgesetz. In Nummer 4 erfolgt zudem eine redaktionelle Korrektur. 

Im Übrigen werden die EU-Rechtsakte aktualisiert.
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Berlin, den 8. Juli 2026 

Lars Rohwer 
Berichterstatter 

Dr. Alaa Alhamwi 
Berichterstatter 
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